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I. Teil

Das Eigenamt

unter habsburgischer Oberherrschaft bis 1415

1. Abschnitt

Die Alleinherrschaft Habsburgs

1. Kapitel

Historisdier Überblick

§ 3. Der Zerfall des fränkischen Reiches

Unter Karl dem Großen erreichte das fränkische Weltreich
seinen glanzvollen Höhepunkt. Unglaublich rasch erfolgte nach
dem Tode dieses bedeutenden Herrschers der Zerfall des
Imperiums. Auf Grund des Vertrages von Verdun vom Jahre 843
gelangte der Aargau an das Ostreich. Aber auch die drei Teilreiche
des formell noch fortbestehenden fränkischen Imperiums waren
dem Untergange geweiht. Als erstes zerfiel Mittelfranken, und auf
seinem Territorium entstand das Königreich Burgund. Auch in
Ostfranken sanken königliche Macht und Ansehen immer mehr; es

bewirkte dies, daß einerseits der Aargau an Burgund fiel, und
anderseits in Alamannien das alte Stammesherzogtum als Herzogtum
Schwaben neu erstand. Um 920 kam es bei Winterthur zur
Auseinandersetzung zwischen Herzog Burkhard und Burgund. Die
für die Schwaben siegreiche Schlacht setzte dem \ordringen der

Burgunder ein Ende; der Aargau verblieb jedoch weiterhin unter
ihrer Herrschaft. Als 1033 das Burgunderreich im Heiligen Römischen

Reich Deutscher Nation aufging, wurde der Aargau dem

Herzogtum Schwaben einverleibt. Damit gelangte der fast zwei
Jahrhunderte dauernde Kampf um die Oberherrschaft über das

2 Werder. Eigenamt

I. l'è,!

Das ^ißSnamt

unter KaQsKurgiscKer OoerrierrscKsst Oìs I415

1. ÄbseKnitr

1. Kspitel

Historischer OberblicK^

§ 3. Der verfall cte» krànliisctien Keicile»

Dnter Xsrl dem OroLen erreiebte dss krsnkisebe Veltreieb
seinen glsn2v«IIen HöbepunKt. Ilnglaublieb rsseb erfolgte nseb
dem lode dieses bedeutenden Herrscbers der Zerkall des Impe
rium». Äuf Orund des Vertrages von Verdun vom Jabre 843 ge-
langte der Äsrgsu sn das Ostreieb. Äber sucb die drei l'eilreiobe
des formell noeb fortbestellenden krsnkiseben Imperiums waren
dem Untergänge geweibt. ÄIs erstes «erfiel NittelkranKen, und suf
seinem Territorium entstand dss Xönigreicb Burgund. Äueb in Ost-

frsnlien sanken Königliebe iVlsebt und Änseben immer mebr; es

bewirkte dies, dsö einerseits der Äsrgsu sn Burgund kiel, und sn-
derseits in Äismsnnien dss site 8tsmmesKer2ogtum »Is Herzogtum
öcbwsben neu erstand. Ilm 92t) Kam es bei Vintertbur «ur Äus-

einsnderset2ung «wiseben Herzog LurKKsrd und Burgund. Die
kür die 8ebw«ben siegreiebe öeblsebt setzte dem Vordringen der

Burgunder ein Lnde; der Äsrgsu verblieb jedocb weiterbin unter
ibrer Herrsebskt. Äls 1(133 dss Lurgunderreieb im Heiligen Römi-
«eben Beieb Deutseber IVstion sukging, wurde der Äsrgsu dem

Herzogtum 8ebwsben einverleibt. Damit gelangte der kast «wei
Isbrbunderte dauernde Xsmpf um die Oberberrsebskt über dss



18

zwischen Aare und Reuß gelegene alamannische Siedlungsgebiet
zum endgültigen Abschluß.16

Als Teil des Aargaus machte auch das Eigenamt die oben
skizzierte Entwicklung mit. Für die Ausbildung und endgültige Gestaltung

seiner Gerichtsverfassung waren jedoch — je weiter wir in
der Zeitrechnung fortschreiten, in um so vermehrterem Maße trifft
dies zu — in erster Linie andere historische Faktoren von Bedeutung;

infolgedessen schließen wir hier die Betrachtung über die
Beziehungen des Aargaus zu den übergeordneten Herrschaftsverbänden,

Reich und Schwaben, ab und wenden uns im folgenden
einer kurzen Schilderung der speziellen Geschichte unseres Gebietes

zu.

§ 4. Landeloh, der Herr von Windisch

Der Übergang des Eigenamtes an die Habshurger
I. Aus der Chronik des St. Galler Mönchs Ekkehard des IV.

ersehen wir, daß gegen Ende des 9. Jahrhunderts ein Bischof
Landeloh im Eigenamt begütert war:

«Suevus hie et nobilis erat, cuius Vindonissa cum multis aliis
hereditas erat.»17

Im übrigen sind die Quellen über diesen Landeloh äußerst dürftig;
nicht einmal sein Bischofssitz läßt sich sicher nachweisen. Auch
über Umfang und Art seiner Güter im Eigen ist nichts Näheres
bekannt. Als einzige Tatsache steht fest, daß es hier schon bald nach
der alamannischen Invasion zur Bildung von Großgrundbesitz kam.
Die Ursachen hiefür waren folgende: Nachdem die Alamannen vom
Lande Besitz ergriffen und die einheimische Bevölkerung an Grund
und Boden enteignet hatten, wurden sie seßhaft, indem das

bebaubare Land unter Ausschluß von Wald und Weide, deren

Benützung allen gemeinsam verblieb, unter die Eroberer verteilt
wurde. Dadurch bildete sich aber nicht Privateigentum im heutigen

Sinne, der Schwerpunkt der Berechtigung des einzelnen
Ansiedlers beruhte im Nutzungsrecht. Die Verfügungsberechtigung
lag noch lange Zeit bei der Sippe, später beim Hausverband. Es

wird in der Literatur oft die Ansicht vertreten, Grund und Boden

18 Aarg. Heimatgeschichte, S. 179 f.

" MVG XV/XVI, S. 33.

1»

swiscken Äsre und Keuü gelegene sismsnniseke 8iedIungsgeKiet
sum endgültigen ÄKseKIuö.'^

ÄIs l^eil des Äsrgsus rnsebte sueb das Ligensmt clie «Ken «Iii«-
sierte LntwieKIung rnit. Lür die Ausbildung und endgültige Oestsl-

lung seiner t^eriebtsverksssung waren jedoeb — je weiter wir in
der Teitreennung kortsekreiten, in uni so vermekrterem KlaLe trifft
dies 2u — in erster Linie andere KistorÌ8eKe LsKtoren von Ledeu-
tung; infolgede88en seKIieüen wir nier die LetrseKtung über die
LesieKungen des Äargsus 2u den übergeordneten HerrseKsktsver-
bänden, KeieK und 8eKwsben, «K und wenden uns im folgenden
einer Kursen 8eKilderung der sp«2ÌeIIen Oesekiekte unseres (?ebie-
tes 2U.

§ I^»ncleIoK, cler rlerr v»u Wincliscîi

Der OKerKsngs cle» Li^eiikuiite» »n clie HsKsKur^er
I. Äus der tübronik des 8t. (Kaller iVläncbs LKKebsrd des IV.

erselien wir, dsö gegen Lnde des 9. IsbrKunderts ein öisebuk
Lsndeiob im Ligensmt begütert war:

«8uevus bie et nobilis erst, euius Vindonissa eum multis sliis
dereditss erst.»^^

Im übrigen sind die t)uellen über diesen Lsndeiob äuÜerst dürftig;
niebt einmsl sein Lisebokssits läöt sieb sieber nsebweisen. Äueb
über Umfsng und Ärt seiner <?üter im Ligen ist niebts iXäberes be-

Ksnnt. Äls ein2ige l'stssebe stebt fest, dsö es Kier sebon bald nseb
der slsmsnniseken Invasion sur Bildung von Oroögrundbesits Kam.

Die Hrsseben Kiekür waren folgende: IXscKdem die Älsmsnnen vom
Lande öesits ergriffen und die einbeimisebe Bevölkerung sn (^rund
und Loden enteignet Kstteu, wurden sie seöbsft, indem das be-

bsubsre Lsnd unter Äus8eKIuö von Vsld und Veide, deren Le-

nütsung sllen gemeinsam verblieb, unter die Lroberer verteilt
wurde. Osdurcb bildete sieb aber niebt Privateigentum im Keuti-

gen 8inne, der 8ebwerpunKt der Lereebtigung des einseinen Än-
Siedlers berubte im IVut2ungsreebt. Die Verfügungsbereebtigung
lag noek lange Xeit bei der 8ippe, später Keim Ususverband. Ls

wird in der Literstur oft die ÄnsieKt vertreten, Orund und Loden

>» Xsrg. rleimstgesokiokte, 8. 179 t,

" I«VC XV/XVI. 8. 33.
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seien gleichmäßig verteilt worden. Diese Gleichbehandlung
entspricht durchaus dem germanischen Recht und der politischen
Gleichberechtigung. Man darf aber nicht übersehen, daß es immer
einzelne gab, die gewisse Vorrechte genossen, sei es kraft ihrer
Zugehörigkeit zu einer besonders angesehenen Familie, sei es wegen
eigenen persönlichen Verdiensten, zu deren Erwerb gerade die
Eroberungszüge reichlich Gelegenheit schufen. Außerdem war gerade
die Völkerwanderung eine Zeit, in der in vielen Fällen nicht das

Recht, sondern die Macht der maßgebende Faktor war. Man
braucht nicht unbedingt anzunehmen, solche Mächtige hätten sich
bei der Verteilung des Bodens in quantitativer Hinsicht eine bevorzugte

Stellung verschafft, aber sie hatten es wenigstens in der
Hand, für sich besonders gutes und ertragreiches Land zu
beanspruchen. Dazu kommt, daß infolge der wirtschaftlichen und
politischen Zustände im Laufe der Zeit einzelne zum Nachteil der
andern an Ansehen und Einflußkraft gewannen. Reichtum auf der
einen Seite führte zur Verarmung auf der andern. Dies wiederum
bedingte, daß viele freie Bauern — es ist dies eine allgemeine
frühmittelalterliche Erscheinung18 -—¦ im Laufe der Zeit ihren öffentlichen

Pflichten (vor allem Heerfolge und Dingpflicht) gegenüber
den staatlichen Beamten nicht mehr nachkommen konnten und
daher in ein Schutz- und Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen oder
andern wirtschaftlich besser gestellten Stammesangehörigen gerieten.

Als Gegenleistung für die Befreiung von den öffentlichen
Lasten gaben die Ansiedler ihren freien Besitz in die Hand der
Großen auf (die Aufgabe erfolgte teils freiwillig, teils erzwungener-
maßen) und empfingen ihn als Leihe zurück. Es ist sehr gut möglich,

daß sich im Eigenamt neben dem Besitztum Landelohs
Ansätze anderweitigen Großgrundbesitzes herausbildeten; die dürftigen

Quellen aus dieser Zeit vermögen allerdings hierüber keinen
näheren Aufschluß zu geben.

Es ist auch schon die Frage aufgeworfen worden, ob die
Herrschaft Landelohs statt auf einem allmählichen Eintritt der Freien
in ein solches Schutz- und Abhängigkeitsverhältnis nicht auf einer

merowingischen Landschenkung beruhe.19 Nun ist durchaus richtig,
die geographische und strategische Wichtigkeit dieses Zwischen-

'8 Brunner I, S. 293 ff.; Heusler, deutsche Verfassungsgeschichte, S. 79 ff.
>• Koprio, Windisch zur Zeit des Mittelalters, S. 15 f.; Heusler, Schweiz.

Verfassungsgeschichte, S. 12 f.
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seien gleickmsöig verteilt worden. Diese OleieKbeKsndlung ent-
«priekt dureksus dem permanisene» Reckt und der politisene»
(^leickbereektigung. iVlan dark aber nickt UberseKen, dsö es immer
einzelne gab, die gewisse VorrecKte genossen, sei es Krskt inrer
ZugeKörigKeit 2u einer besonders angesekenen Lsmilie, sei es wegen
eigenen persönlicben Verdiensten, 2u deren LrwerK gersde die Lr-
oberungS2Üge reickliek OelegenKeit sckuken. Äuöerdem wsr gersde
die Völkerwanderung eine Zeit, in der in vielen Lällen niebt dss
Reckt, sondern die iVlseKt der msögekende LsKtor war. Nsv
brsuekt nickt uokedingt snsunekmen, soleke KlscKtige Kstten sick
bei der Verteilung des Lodens in qusntitstiver HinsicKt eine bevor-
2ugte Stellung versckskkt, sber sie Kstten es wenigstens in der
Hsnd, für sieK besonders gutes und ertrsgreiekes Land 2u besn-
sprueben. Ds2u Kommt, daü infolge der wirtsebsktlicken und poli-
tiseben Zustände im Lsuke der Zeit eio2elne 2um IVaeKteil der sn-
dern sn ÄnseKen und LinkluüKrskt gewsunen. LeieKtum auf der
einen Seite kllkrte sur Verarmung auf der sndern. Dies wiederum
Kedingte, dsÜ viele freie ösuern — es ist dies eine allgemeine frük-
mittelslterliebe LrscKeiuuug^ — im Laufe der Zeit ibreu ökkent-
lieben LklieKten (vor allem Heerkolge und Dingpflicbt) gegenüber
den stsstlicben Beamten nickt mekr nseKKummen Koauten und
dsker in ein 8cKut2> und ÄKKängigKeitsverKältnis 2U iknen oder
sndern wirtseksktlick Kesser gestellten StammessngeKörigen gerie-
ten. ÄIs (Gegenleistung kür die Befreiung von den öffentlickeo
Lasten gsken die Ansiedler ikre» kreien Lesit2 in die Hand der
Oroüen suk (die ÄukgsKe erkolgte teils freiwillig, teils erswuugeaer-
msÜe») und empfingen ikn als LeiKe surüek. Ls ist sekr gut mög-
liek, dsö sieK im Ligensmt neben dem öesitstum Lsndelobs Än
sätse anderweitigen Oroügrundbesitses Kersusbildeten; die dürkti-

ge» Quelle» sus dieser Zeit vermögen allerdings Kierüber Keinen

näkeren Äuksebluü 2U geben.
Ls ist suek sekon die Lrsge sukgeworken worden, ob die Herr-

sckskt LsndeloKs ststt suk einem sIImLkIieben Lintritt der Lreieo
in ein solckes 8eKut2- und ÄKKängigKeitsverKältnis nickt suk einer

merowingiseken LsndscKenKung KeruKe.'^ IVun ist dureksus ricktig,
die geogrspkiseke und strstegiscke VicKtigKeit dieses ZwiseKen-

>« Srunrier I, 8, 293 tt.; tteusler, äeutscke VerksssungsgescKicKle, 8. 79 tt.
» Kopri«, Virloüscn nur Teil cles ^littelslters, 8. 15 k,; tteiisler, sckwein. Ver-

lsssuogsgesckiekte, 8, 12 k.
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Stromlandes würde es gerechtfertigt haben, daß der fränkische
König dieses Gebiet an sich gezogen hätte, um es später einem
Getreuen für geleistete Dienste zu vergaben. Es darf aber nicht
übersehen werden, daß unser Gebiet nicht infolge Eroberung, sondern
durch Abtretung unter fränkische Oberhoheit kam. In diesem
Zeitpunkt waren zudem gut 80 Jahre seit der Inbesitznahme des Landes

durch die Alamannen verflossen; die Verteilung von Grund
und Boden unter Eroberer und Einheimische war abgeschlossen,
die Verhältnisse hatten sich konsolidiert. Die fränkische Krone
fand somit 536 nicht ein herrenloses Gebiet vor, über das sie ohne

weiteres hätten verfügen können. Aus diesen Gründen scheint es

uns unwahrscheinlich, daß das ganze Eigenamt Königsgut gewesen
sein könnte,20 und es bleibt somit als Entstehungsgrund für den

Großgrundbesitz bei der eingangs geschilderten Aufgabe des freien
Eigentums an Grund und Boden durch die alamannischen
Ansiedler.

IL Bereits vor dem Jahr 1000 erscheint das Eigenamt als freies

Sondergut der nachmaligen Grafen von Habsburg.20a Die Ansicht
der älteren Geschichtsforschung, die in Landeloh einen Vorfahren
und Angehörigen der Habsburger sah, wird von der neueren als

unbeweisbar zurückgewiesen. Wir wissen heute nur soviel: Die Wurzel

-o Die Möglichkeit eines geringen königlichen Grundbesitzes möchten wir
jedoch nicht unbedingt verneinen. In einem habsburgischen Rodel um 1273 erscheint

nämlich unter «regis lantgarba» eine Einkunft von zwei Mütt Roggen (QSG 15 I,
S. 49). Sodann erwähnt ein Rodel der Herzogin Agnes um 1290 eine Landgarbe —
diesmal ohne den Zusatz «regis» — von 25 Mütt Roggen (QSG 15 I, S. 176).

Die Landgarbe erscheint auch an andern Orten des habsburgischen
Machtbereiches; man vergi, die Zusammenstellung in QSG 15 II, S. 282. Eine umfassende

Darstellung des Institutes ist von der Forschung bis jetzt unterblieben. In seinem

Glossar zum habsburgischen Urbar spricht Glättli die Vermutung aus, die Landgarbe

sei eine Abgabe von Grundstücken gewesen, die dem Landgericht dienten

(QSG 15 II, S. 282). Wenn dem so ist, hätten wir die alle Dingstätte des Eigenamtes

nachgewiesen, wobei der Grund und Boden, auf dem das Gericht tagte.
Königsland gewesen wäre. Da unsere Quellen der Landgarbe außer den oben

erwähnten zwei Stellen keine Erwähnung tun, können wir weder allgemein zur
Abklärung der aus diesem Institut sich ergebenden Fragen etwas beitragen, noch dürfen

wir aus ihrer Existenz vorbehaltlos auf eine alte Gerichtsstätte auf Königsland
schließen und daraus weitere für die Gerichtsverhältnisse grundlegende Schlüsse

ziehen.
s»a Merz, die Habsburg, Anmerkung 2: Historisch Biographisches Lexikon der

Schweiz unter «Windisch».
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strumlsndes würde es gerecktkertigt KsKen, dsL der kränkiseke

König dieses (Gebiet sn sien gesogen Kälte, um es später einem Oe-

treueu kür geleistete Dienste su vergsken. Ls dsrk sber niekt Uker-
seken werden, dsö unser OeKiet niekt inkolge Lroberung, sondern
durek ÄKtretung unter kränkiseke OKerKoKeit Ksm. In diesein Zeit-
punKt wsren sudein gut 80 IsKre seit der InKesitsnsKme des Lsn-
des durek die Älsmsnnen verklossen; die Verteilung von (^rund
und Loden unter LroKerer und LinKeimiseKe wsr skgeseklossen,
die Verkältnisse Kstten sieK Konsolidiert. Die kränkiseke Krone
ksnd somit 536 niekt ein Kerrenloses OeKiet vor, llker dss sie «Kne

weiteres Kstten verkügen Können. Äus diesen (Gründen sekeint es

uns unwskrsekeinlick, dsl! dss gsnse Ligensmt Königsgut gewesen
sein Könnte,^ und es KleiKt somit sis LntsteKungsgrund kür den

OroügrundKesits Kei der eingangs gesekilderten ÄukgsKe des freien
Ligentums sn Orund und Loden durek die slsmsnniscken Än-
siedler.

II. Bereits vor dem IsKr 1000 ersekeint dss Ligensmt sis freie«

8undergut der nsckmsligen Orsken von LlsKsKurg.^^ Die ÄnsieKt
der älteren OeseKieKtskorscKung, die in LsndeloK einen VorksKren
und ÄngeKörigen der HsKsKurger ssk, wird von der neueren sis un-
KeweisKsr surüekgewiesen. Vir wissen Keute nur soviel: Die Vursel

-» Die ^löglicKKeil eines geringen KöniglieKen Orundbesitxes niöckte» wir
iedock nickt urikedirigt verneinen. In einem Ksbsburgiscben lîodel um 1273 ersekeinl

nsmlick unter «regis Isntgsrbs» eine LinKunkt von nwei ^liitt Loggen <O,8O 15 I,
3. 49), 8odsrm erwäbnl ein Lodel der Ilernogin ^giies »m 1290 eine Lsndgsrbe —
diesmsl okne den bussln «regis» — von 25 IVliitt Loggen <<)8L 15 I, 8, 176),

Die Lsudgsrbe ersclieint sucli sn sndern Orten des KsKsburgiscKen ^lsckt
bereickes; msu vergi, die Tussmmenstelluug in <)3O 15 II, 8, 282, Dine »mksssende

Darstellung des Institutes ist von der LorscKung bis jeinl unterblieben. In seinem

Olosssr num KsKsburgiscKen Ilrbsr spricbl Olsttli die Vermutung sus, die Lsnd-

gsrbe sei eine ^bgsbe von OrundstücKen gewesen, die dem LsndgericKt dienten

<<)3O 15 II. 8. 282). Venn dem so ist. Kstten wir die site Oingststte des Ligen-
smtes nsoligewiesen, wobei der Orund und Loden, suk dem dss Oeriebt tsgte.
liönigslsrid gewesen würe. Os unsere Ouellen der Lsndgsrbe sutler den oben er-

wsknten üwei 8tel!en Keine LrwsKnung tun, Können wir weder sllgemein /,»r ^K-

Klärung der sus diesem Institut sick ergebenden Lrsgen etwss beitragen, nocli diii
leu wir sus ikrer Lxisten? vorbeksltlos suk eine site OerieKlsstslte sui Xönigslsnd
»cKIielZen und dsrsu» weitere iiir die OericKtsverKältnis^e grundlegende 8cliliisse
xieken,

-«!> ^ler/, die Usbsburg. VnmerKung 2: Hisloriscl, Li<igrspKiscbe« Lexik,», der

8cl,wei? unter «VindiscK»,
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dieses Geschlechtes ist eher im Elsaß als im Aargau zu suchen;
keinesfalls läßt es sich weiter zurückverfolgen als bis auf Guntram
(geb. um 910).21 Der Übergang des Eigenamtes von der Familie des

Landeloh an die Habsburger vollzog sich wahrscheinlich durch Heirat,

indem die Gemahlin Guntrams die Erbin von Vindonissa war.22

§ 5. Das Eigenamt als Glied der hahshurgischen Verwaltung
Seitdem das Eigenamt Bestandteil des habsburgischen Hausgutes

geworden war, begegnet es uns unter dem Namen «predium»
oder «ampt (officium) im Aigen» als selbständiges Glied der
Verwaltung.

Auf die verschiedene rechtliche Stellung der einzelnen
Angehörigen des Herzoghauses zu unserem Gebiet brauchen wir hier
nicht einzutreten. Es liegt dies nicht im Rahmen unserer Aufgabe,
indem von dieser Seite in Bezug auf die Gestaltung der
Gerichtsverfassung keine ausschlaggebenden Wirkungen ausgingen. Das 13.

Jahrhundert brachte jedoch zwei Ereignisse, die grundlegende
Änderungen hervorzurufen in der Lage waren und welche die temporäre

Gefahr schufen, daß das Eigen als selbständiges und einheitliches

Glied der habsburgischen Hausmacht zum Verschwinden
gebracht werde.

Das erste war die Teilung des habsburgischen Besitzes ums
Jahr 1230. Prinzipiell fiel zwar das Eigen mit der Stammburg an
die ältere, spätere österreichische Linie. Aber auch die Laufenburger

waren hier noch begütert. Über den Umfang ihres Besitztums
ist nichts Näheres bekannt. Im Vergleich zu demjenigen
Habsburgösterreichs kann es nur sehr unbedeutend gewesen sein. Dies mag
auch der Grund dafür sein, daß die jüngere Linie sich bald dieses
Besitzes entledigte. 1254 vergabte Gräfin Gertrud mit Zustimmung
ihrer Söhne an den Deutschritterorden Güter in Altenburg, Oberburg,

Hausen, Birrenlauf und Birrhard, die denen von Liebegg
verpfändet waren.23 Für die spätere Rückerwerbung durch die ältere
Linie verweisen wir unten auf S. 38.

2i Steinacker in RH I Nr. 1.

~ Merz, Die Habsburg, S. 1 und die dort in Anm. 2 genannte Lit.
23 Man vergi, die Auszüge aus den Vergabungs- und Pfandlösungsurkunden in

RH I Nr. 262, 266; dort auch der Hinweis auf den Abdruck der Originale.
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dieses öesckleektes ist eker im Llssö sls im Äsrgsu su sueken; Kei-

neskslls läÜt es sick veiter surüekverfolgen sls Kis suk (Guntram

(geb. um 910).^ Oer Übergang des Ligensmtes von der Lsmilie des

Lsndeiob sn die HsKsKurger vollsog sick vskrsekeinliek durck Hei-

rst, indem die OemsKIin (Guntrams die LrKin von Vindonisss vsr."^

§ 3. Da» Ligensmt al» (üieci lier KabsKurßislKe» Vervalturi^
Seitdem dss Ligensmt Bestandteil des KsKsKurgiseKen Usus-

gutes gevorden vsr, begegnet es uns unter dem IXsmen «predium
oder «smpt (officium) im Äigen» sis selbständiges Olied der Ver-
vsltung.

Äuk die versebiedene reektlicke Stellung der einselnen Änge-
börigen des HersogKsuses su unserem (Gebiet brsueben vir Kier
niebt einsutreten. Ls liegt dies niebt im KgKmen unserer ÄukgsKe,
indem von dieser Leite in Lesug suk die Oestsltung der Oeriebts-
verksssung Keine susseblsggebenden VirKungen ausgingen. Oss 13.

IsKrKundert brgebte jedoek svei Lreignisse, die grundlegende Än-
derungen Kervorsurufen in der Lage vsren und velebe die tempo-
räre <?ef»br sckuken, dsö dss Ligen als selbständiges und einbeit-
liebes t?Iied der Ksbsburgiscben UsusmseKt sum VerscKvinden ge-
KrscKt verde.

Oss erste vsr die Teilung des KsbsburgiseKen öesitses ums
IsKr 1230. Lrinsipiell fiel svsr dss Ligen mit der LtsmmKurg sn
die ältere, spätere österreiekiscke Linie. Äber sueb die Lsukenbur-

ger vsren Kier noek Kegütert. l!)Ker den Ilmksng ikres Lesitstums
ist nickts IVäKeres KeKsnnt. Im VergleicK su demjenigen HsKsKurg-
OsterreicKs Ksnn es nur sekr unkedeutend gevesen sein. Oies msg
suek der Orund dskür sein, dsö die jüngere Linie sieK Ksld dieses
öesitses entledigte. 1234 vergskte Oräkin (Gertrud mit Zustimmung
ikrer 8«Kne s» den Oeutscbritterorden Oüter in ÄltenKurg, Oker-
Kurg, Ususen, Lirrenlsuk und öirrksrd, die denen von LieKegg ver-
pfändet vsren.22 Lür die spätere KüeKerverKung durek die ältere
Linie verveisen vir unten suk 8. 38.

2l 8teinscKer in KU I IVr, I.
2: >lern, Oie Usbsburg, 8.1 unci clie clort in ^nru. 2 gensnnle Lit.

^lsn vergi, clie ^usniige sus cleri Vergsbungs- unci ?tsncllösuogsurkunclen in
îî?I I iVr, 262, 266; clort sucli cier Hinweis suk clen ^bclruclc cier Originale.
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Gefährlicher für die integrale Erhaltung des Eigenamtes war
das zweite Ereignis, die siegreiche Auseinandersetzung König
Rudolfs mit Ottokar von Böhmen. Dadurch verlagerte sich das

Schwergewicht der habsburgischen Hausmacht nach dem Osten.
Der große Gebietszuwachs verlangte eine straffere Organisation der
Verwaltung. Der alte Besitz im Elsaß, Süddeutschland und in der
Schweiz wurde zu den Vorlanden zusammenngefaßt. Auch das

Eigen gehörte dazu, aber immer mehr zeigte es sich, daß dieses
Gebiet für ein eigenes Amt zu klein war, und es bestand unbestreitbar
die Gefahr, es mit Amt und Vogtei Baden zu verschmelzen.24 Ein
Hauptgrund, daß die Entwicklung nicht diesen Weg ging, lag in der

Ermordung König Albrechts und der am Tatort erfolgten Stiftung
des Klosters Königsfelden. Dadurch trat das Eigenamt in engste
Verbindung mit der herzoglichen Familie und bildete fortan den
Grundstock der reichen Vergabungen an das Stift, um schließlich
diesem in toto einverleibt zu werden.25

2. Kapitel

Das Gerichtswesen vor dem habsburgischen Urbar
Wir haben einleitungsweise einen kurzen Abriß über die ala-

mannisch-fränkische Gerichtsverfassung gegeben. Ein halbes
Jahrtausend nach der karolingischen Gerichtsreform stoßen wir in den

Quellen mit dem albertinischen Urbar auf die ersten direkten Normen

über die Gerichtsverhältnisse im Eigen. In dieser langen
Zwischenzeit vollzog sich auf dem Gebiete des Gerichtswesens eine
Reihe schwerwiegender Umwälzungen. Ohne Kenntnis der allmählichen

Entwicklung ist das Verständnis der spätmittelalterlichen
Gerichtsverfassung eines engbegrenzten Gebietes geradezu unmöglich.

Wir werden daher im folgenden auf die Verhältnisse vor dem

54 Die schon von den Kyhurgern gehandhabte Tendenz auf Vergrößerung des

Amtes Baden wurde von den Habsburgern übernommen (vergi. W. Meyer,

Verwaltungsorganisation, S. 59 ff.). Die neuen Herren schufen dann als übergeordneten

Verwaltungsbezirk die großräumige Vogtei Baden, wozu auch das Eigenamt

gehörte. Als diese zu Beginn des 14. Jahrhunderts durch die Landvogtei Aargau

abgelöst wurde, verschwand das Amt Baden. An seine Stelle trat die sog. klein-

räumige Vogtei Baden, mit gegenüber ihrem Vorläufer stark erweiterter territorialer
Ausdehnung (vergi. Meyer S. 65 ff.).

" Vergi, w. u. S. 64.
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OeksKrlieKer kür die integrale LrKsItung des Ligensmtes vsr
dss «veite Lreignis, die siegreieke ^useinsndersetsung König
Ludolfs ivit OttoKsr von LöKmen. OsdureK verlagerte sieK dss

LeKvergevieKt der KaKsKurgiscKen HsusmseKt nsek dein Osten.
Oer groüe OeKietssuvseKs verlangte eine strgffere Organisation der
Vervsltung. Oer alte Resits im LIssL, LüddeutscKIsnd und in der
öekveis vurde su den Vorlsnden sussmmenngeksLt. ÄucK das

Ligen gekörte dssu, sker immer mekr seigte es sieK, dsö dieses Oe-

Kiet kür ein eigenes Ämt su Klein vsr, und es Kestsnd nnkestreitkar
die OeksKr, es mit Ämt und Vogtei Laden su versekmelsen.^^ Lin
Hauptgrund, dsö die LntvicKIung niekt diesen Veg ging, Isg in der

Lrmordung König ÄlKreeKts und der sm l'stort erfolgten ötiktuog
des Klosters Königskelden. OsdureK trat das Ligensmt in engste
Verbindung mit der KersoglieKen Lsmilie und bildete fortan den
OrundstoeK der reicben Vergabungen sn dss Ltift, um seblieöliek
diesem in toto einverleibt su verdenk

2. Kspitel

Da» Lerictitsveseii vor clom Ksbsborl/iscKeQ l/rb»r
Vir Ksben einleitungsveise einen Kursen ÄbriÜ über die sls-

msnnisek kränkiseke OerieKtsverksssung gegeben. Lin Kslbes Isbr-
tsusend nsek der KsrolingiseKen OerieKtsrekorm stoöen vir in den

t)uellen mit dem slkertiniseken IlrKsr suk die ersten direkten IXor-

men üker die OerieKtsverKsltnisse im Ligen. In dieser Isngen Zvi
sekenseit vollsog sieK suk dem OeKiete des OerieKtsvesens eine
LeiKe sekverviegender Ilmvslsungen. OKne Kenntnis der sllmsk-
lieken LntvicKIung ist dss Verständnis der spLtmittelslterlieKen
OerieKtsverksssung eines engkegrensten OeKietes gersdesu unmög-
liek. Vir verden dsker im folgenden auf die Verkältnisse vor dem

Die sckon von «en Xvburgern geksnclkskte l'enaen? suk Vergrööerung cles

Unites ösclen wurcle von clen Usbsburgern übernommen (vergi. V. Uever, Ver-

wsltungsorgsnisstion, 8. 59 kk.). Die neuen Herren sckuken clsnn sls übergeoräne-

ten VervvsItungsbenirK clie groüriiumige Vogtei Lscien, wonu suck clss Ligensmt

gekörte, ^ls cliese nu öeginn cles 14. IsKrKunclerts 6urcK die Lsnclvogtei ^srgsu
sbgelöst v/urcle, versekwsnc! clss ^ml ösclen. ^n seine 8teile trst clie sog. Klein-

rsumige Vogtei ösclen, mit gegenüber ikrern V«rliiuker stsrk erweiterter territorisler
Xusciebnung (vergi. I>Iever 8, 65 kk.),

« Vergi, w, u. 8. 64.
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Urbar näher eintreten und dabei zunächst die allgemeine, dann die
Entwicklung im alten Gau Aargau skizzieren26 und erst hierauf die
Gerichtsverhältnisse im Eigenamt einer speziellen Betrachtung
unterziehen.

§ 6. Die Entwicklung von der Gaugrafschaft zur
Landgrafschaft

Der Gaugraf der fränkischen und karolingischen Zeit war
königlicher Beamter. Seine Funktionen lagen auf dem Gebiete der

gesamten Verwaltung, wobei jedoch Heer- und Gerichtswesen im
Vordergrund standen.

Nach Untergang des Weltreiches Karls des Großen bestand die
fränkische Gaueinteilung weiter; aber die Gaugrafen des 10. und
11. Jahrhunderts verfügten nicht mehr über den weiten
Kompetenzbereich der karolingischen Grafen, sondern ihre Befugnisse
beschränkten sich im wesentlichen auf das Gerichtswesen. Doch
ist die gräfliche Gerichtsgewalt längst keine umfassende mehr,
denn durch königliche Immunitätsprivilegien zu Gunsten von
Kirchen, Klöstern und auch Laien hat die Jurisdiktion der ordentlichen

Gerichte in räumlicher, sachlicher und persönlicher Beziehung

große Einbußen erlitten.
Seit dem 10. Jahrhundert entwickelten sich die Grafschaften

vom königlichen Amt zum erblichen Lehen, und seit dem 12.
Jahrhundert begegnen sie uns unter dem Namen «Landgrafschaft».27
An Stelle des Grafengerichtes trat das Landgericht; dieses verlor
im Laufe der Zeit immer mehr von den ihm verbliebenen juris-
diktionellen Befugnissen, und im 13. Jahrhundert wurde es zu einer
Sonderinstitution der privilegierten Stände, d. h. von Adel,
Geistlichkeit und Städtebürgern.28 Schließlich wurden die Landgerichte
so schwache Gebilde, daß sie je nach den Verhältnissen in den
verschiedenen Landgrafschaften früher oder später sang- und klanglos

untergingen.29

56 Es kann sich hiebei nur um die Fixierung der Hauptpunkte handeln. Für
eine abschließende Darstellung verweisen wir auf die reichhaltige Literatur (man

vergi, das Lit.-Verzeichnis bei Gasser, Landeshoheit, S. XVI ff.).
*» Franck, Landgrafschaften, S. Iff.; Gasser S. 112.

'-« Schröder S.655; Gasser S.113.

« Gasser S. 201 ff.
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OrKsr näker eintreten unti dskei «unäekst die allgemeine, dann die
LntwicKlung ira site» Osu ^srgsu skissieren^^ u»d erst Kiersuk die
OerieKtsverKsltnisse ir» Ligensmt einer spesieiie» LetrscKtung
untersieken.

§ 6. Die Lntvi^IuvLk von lier (^auKr»kl?cnakt «ur

Oer Osugrgf der frangisene» und KsroiingiseKen Zeit vsr
KönigiieKer Beamter. Leine LunKtionen lagen suk dein OeKiete der

gesamten Verwaltung, wobei jedoek Heer- und OerieKtsweseo iva

Vordergrund standen.
IVseK Untergang des VeltreieKes Karls des Oroüen bestand die

kränkiseke Oaueinteiiung weiter; aber die Osugrsken des Ii), und
11. IsKrKunderts verfügten niebt inebr Uber den weiten Komps-
tensbereieb der KarolingiseKen Orsken, sondern ibre Befugnisse
KeseKrLnKten sieb im wesentlieben auf dss OerieKtswesen. Ooeb
ist die grsklicbe Oeriebtsgewsit längst Keine umfassende mebr,
denn durcb KöniglieKe Immunitätsprivilegien 2u (Gunsten vo» Kir
eben, Klöstern und sneb Laien bat die Jurisdiktion der ordent-
lieben Oeriebte in räumlieber, sseklieber und persönlieber Lesie
Kung groLe LinbuLen erlitten.

Leit dem 10. Isbrbundert entwickelten sieb die OrsfscKskten

vom Königlicbev Ämt 2um erblicken Leben, und seit dem 12. Isbr-
Kundert begegnen sie uns unter dem lXsmen «LsndgrgfseKsft».^
Än Lteiie des Orskengericbtes trst dss Lsndgeriebt; dieses verlor
im Laufe der Zeit immer mebr von den ibm verbliebenen juris-
diktioneilen Befugnissen, und im 13. IsKrKundert wurde es 2u einer
Londerivstitution der privilegierten Ltände, d. K. von Ädel, Oeist-
liebkeit und LtädtekUrgern.^ LeKIieÜIieK wurden die Lsndgeriebt«
so scbwselle (Gebilde, dsö sie je nseb den Verkältnissen in den ver-
sebiedenen LsndgrskseKskten früker oder später sang- und Klang-
los untergingen.^

-« Ls Ksnn sieb Kiebei nur um clie Fixierung cier UsuplpunKte Ksncleln. ?iü
eine sbscKIieöencle Osrstellung verweisen wir suk clie reicKKsltige Literstur trnsn

vergi, clss Lit. VerneicKnis bei Ossser, Lsnclesbolieit, 8. XVI kk.l,

LrsvcK, Lsncigrskscbskten, 8. I kk.; Lssser 8.112.
« 8cnrcicier 8.655; Cssser 8. HZ.

» «ssser 8. 2«! kk.
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§ 7. Das Gau- und Landgericht des Aargaues

I. Als Nachfolger des um die Jahrtausendwende verstorbenen
Grafen Bero erscheinen seit 1036 die Lenzburger als Inhaber der
aargauischen Gaugrafschaft.30 Als dieses Geschlecht 1173 ausstarb.
fiel sie an das Reich zurück; bald darauf — der genaue Zeitpunkt
steht nicht fest31 — gelangten die Habsburger in deren Besitz.

Über die Tätigkeit des aargauischen Gaugerichtes vermögen
die Quellen keinen Aufschluß zu geben. Inbezug auf seinen
Kompetenzbereich dürfen wir jedoch, ohne fehl zu gehen, annehmen,
daß hier die Verhältnisse im Vergleich zu den andern Reichsgebieten

analoge waren, indem die staatlichen Gerichte sich durch die
Immunitäten schon frühzeitig große Einbußen in ihrer Rechtsprechung

gefallen lassen mußten. Wir denken hier in erster Linie an
das Kloster Muri und das Stift Beromünster, sowie an die mur-
bachischcn Höfe.

Entsprechend der alamannisch-fränkischen Gerichtsverfassung
tagten die Gerichte weiterhin an den alten Dingstätten. Im Aargau
müssen mehrere solcher Gerichtsstätten bestanden haben. Sicher
erwiesen ist jedoch nur diejenige von Rore (Rohr bei Aarau);
vermutlich lag eine weitere bei Othmarsingen.32

IL Bei der nachfolgenden Behandlung des aargauischen
Landgerichtes müssen wir im Interesse einer zusammenhängenden
Betrachtung dieser Institution den zeitlichen Rahmen des vorliegenden

Kapitels überschreiten. Wir glauben, dies um so eher tun zu
dürfen, als — wie wir am Schluß des folgenden Paragraphen sehen

werden — das Landgericht in den späteren Epochen für das Eigenamt

von nur geringer Bedeutung war, und daher hier seine
abschließende Behandlung aus Vereinfachungsgründen gegeben ist.

Die Habsburger, als Inhaber der Landgrafschaft Aargau, leiteten

ursprünglich das Landgericht selbst; bald betrauten sie einen
Vertreter mit dieser Aufgabe. Als solche nennen die Quellen vor
allem die Freiherren von Reußegg und Bonstetten.33 Zu Beginn des

W Aarg. Heimatgeschichte S. 209.
31 Den ältesten urkundlichen Beleg hiefür liefert der habsburgische

Nachteilungsvertrag von 1238/39: «Grave Albreht het mit den vrien lüten ze Ergöwe
nüt ze tuonne, noch niene da si in der graschefte sint ze Ergöwe, wan daz si sine

lantage leisten sun.» (Fontes II, S. 182).
M Aarg. Heimatgesrhichte. S. 208.
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§ 7. Da» l^au- unci ^»nlizzerilNt lie» ^ar^aue»

I. Äls IVaeKkolger des um die Isbrtausendvende verstorbenen
(Braken Ler« ersebeinen seit 1036 die Lensburger »ls InKsber der
ssrgsuiseben Osugrsksebskt.^ ÄIs dieses Oescbleebt 1173 ausstarb,
kiel sie su das Leieb surllek; bsid dsrsuk — der genaue Zeitpunkt
stebt niebt kest^' — gelangten die Habsburger in deren öesit«.

>!)ber die Tätigkeit des asrgauiseben Oaugeriebtes vermögen
die Quellen Keinen ÄnkseKIuL su geben. Inbesug suk seinen Koni-
petensbereieb dürken vir jedoeb, obne kebl su geben, snnebmen.
dsö bier die Verbältnisse im Vergleieb su den sndern Keicbsgebie-
ten snsioge vsren, indem die stsstlieben (verlebte sieb durek di<>

Immunitäten seb«n krübseitig groöe LinbuLen in ibrer Leebtspre
ebung geksllen Isssen muöten. Vir denken bier in erster Linie sn
dss Kloster Uuri und dss Ltikt öeromünster, sovie sn die mur-
bsebiscben Höke.

Lntspreebend der »Ismsnniseb-kränKiscben Oeriebtsverksssung
tsgten die Oeriebte veiterbin sn den alten Oingstätten. Im Äsrga»
müssen mebrere soieber Oericbtsststten bestanden bsben. Lieber
erviesen ist jedoeb nur diejenige von Kore (Lobr bei Äarsu); ver-
mutlieb Isg eine veitere bei dtkmsrsingen.^

II. Lei der nscbkolgenden Lebsndlung des ssrgsuiseben Land-
geriebtes müssen vir im Interesse einer sussmmenbsngenden Le-
trsebtung dieser Institution den seiti'^ben Lsbmen des vorliegen-
den Kspiteis übersebreiten. Vir glauben, dies um so eber tun «u

dürken, »ls — vie vir sm Leblul! des folgenden Lsrsgrspben seben

verde» — dss Lsndgeriebt in den späteren Lpocben für dss Ligen
smt vo» our geriuger öedeutuug vsr, und dsber bier seine ab-

«eblieöende Lebsndlung sus Vereinksebungsgründen gegeben ist.
Die Habsburger, als Inbsber der LsndgrskscKskt Äsrgsu, leite-

ten ursprünglieb das Lsndgeriebt selbst; bsld Ketrsuten sie einen
Vertreter mit dieser Äukgsbe. ÄIs solebe nennen die Quellen vor
sllem die Lreiberren von Leuöegg und öonstetten Zu Leginn de»

°» ^»rg. HeirostgeseKiciite 8. 209.
«> Oen ältesten urkuncllioken öeleg liiekür lieiert cier Iisbsburgiselie Irseli-

teilungsvertrsg von 1238/39: «Orsve ^IbreKt Ket init clen vrien liiten üe Lrgöve
nül ne tuonne, nooli niene cls si in cier srrsseliekle sin! ne Lrgövve, wsn clsn si sine

lsntsge leisten sun.» (Montes II, 8.182>.

^srg. rleimsllreseriiente. 8.208,
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14. Jahrhunderts hörte das Landgericht auf, eine selbständige
Institution zu sein, indem es mit der Landvogtei Aargau vereinigt
wurde,34 und anfangs des 15. Jahrhunderts stellte es seine Tätigkeit
überhaupt gänzlich ein.35

Soweit das spärliche Quellenmaterial über die Tätigkeit unserer

Institution Aufschluß zu geben vermag, ergibt sich, daß sie

entsprechend der allgemeinen Entwicklung allmählich zum Sondergericht

der privilegierten Stände wurde.38 Doch war es für diese
nicht etwa ausschließliche Instanz, da die schiedsgerichtliche
Erledigung von Streitigkeiten eine große Rolle spielte. Sehr
aufschlußreich in dieser Beziehung ist eine Urkunde vom 1. September

1400, wo am Schluß das Schiedsgericht bestimmt, daß
diejenige Partei, welche den Spruch nicht hält, u. a. einer Konventionalstrafe

an den Landrichter verfällt.37 Auch die freien Bauern
standen in Beziehung zum Landgericht: denn der habsburgische
Nachteilungsvertrag bestimmt:

«Grave Albreht het mit den vrien lüten ze Ergöwe nüt ze
tûnne, wan daz si sine lantage leisten sun.»38

Anhand des spärlichen Quellenmaterials ist es unmöglich, die Stellung

der freien Bauern zum Landgericht restlos abzuklären. Dabei
ist weiter zu berücksichtigen, daß das Verhältnis der Freien zum
staatlichen Gericht keineswegs im ganzen Gau das gleiche sein
konnte. Diese Verschiedenheit ist durch zwei Faktoren bedingt:
Einmal die schwankende Zahl der Freien und sodann die Entfer-

33 Vergi. Zusammenstellung hei W. Meyer, Verwaltungsorganisation, S. 286/7.
s* Meyer, S. 135 f. — Gegen Ende des 14. Jahrhunderts erlangte das aarg.

Landgericht nochmals eine relative Selbständigkeit, indem unabhängig von der

Landvogtei Aargau Otto von Tierstein, Landrichter im Thurgau, auch als
Landrichter im Aargau amtete: 1397 XL 7. (SSR Aarg. I 5, Nr. 47); 1399 I. 31. (AU
Wildegg, Nr. 17); 1400 IX. 1. (STAAKgsf. U.).

35 Gasser, S. 203, Anm. 99. — Der letzte, absolut sichere Beleg für die
Existenz der Institution ist die oben in Anm. 34 erwähnte Urkunde von 1400. Am
4. Nov. 1406 nennt sich der als Zeuge bei einem Fertigungskauf vor Gericht zu

Brugg erscheinende Ulrich Brisi von Windisch «lantweibel ze Ergow» (AU Brugg,
Nr. 55). Dieser Titel könnte aus der Tätigkeit Brisis als Weibel am Landgericht
herrühren; der Mangel an weiteren diesbezüglichen Quellen verbietet uns jedoch,
über diese Vermutung hinauszugehen.

3« Aarg. Heimatgeschichte, S. 233 ff.
37 «... und darzu ze versalz minem gnedigen herren grauff Otten, dem lant-

richter im Ergow, hundert gulden.» (STAA Kgsf. U.)
•i« Fontes II S. 182.

25

14. IsKrbunderts Körte dss Lsndgeriebt suk, eine selbständige In-
stitution su sein, indem es init cier Lsndvogtei Äsrgsu vereinigt
wurde,^ und snksngs des 15. Isbrbunderts stellte es seine Tätigkeit
überbsupt gänslieb ein.^^

Soweit clss spärliebe t)uellenmsterisl über die Tätigkeit unse-
rer Institution ÄufseKIuö su geben vermsg, ergibt sieb, dsö sie

entspreebend der sllgemeinen LutwieKIung sllmsbliek sum Sonder-
geriebt der privilegierten Stände wurde.^ Dock wsr es für diese
niebt etws susseblieöliebe Instsns, ds die sebiedsgeriebtliebe Lr-
ledigung von Streitigkeiten eine groöe Lolle spielte. Lebr suk-
sebluöreieb in dieser LesieKung ist eine Urkunde vom 1. Septem-
ber 14U0, wo sm Sebluö das Sebiedsgeriebt bestimmt, dsö die-
jenige Lsrtei, welebe den Sprueb niebt Kält, u. s. einer Xouventio-
nslstrske sn den LsndrieKter verfällt.^ ^ueb die freien ösuern
stsnden in Lesiebung sum Lsndgeriebt; denn der bsbsburgisebe
NseKteilungsvertrsg bestimmt:

«(?rsve Älbrebt bet mit den vrien lüten se Lrgöwe nüt se
tünne, wsn dss si sine lsntsge leisten sun.»^

Änbsnd des spörlieben l)uellenmsterisls ist es unmöglicb, die Stel-
lung der freien ösuern sum Lsndgeriebt restlos sbsuKIären. Osbei
ist weiter su berüeksiebtigen, dsö dss Verbältnis der Lreien sum
stsstlieben (Geriebt Keineswegs im gsnseu <?su dss gleiebe sein
Konnte. Diese Versebiedenbeit ist dureb swei LsKtoren bedingt:
Linmsl die sebwsnkende ZsKI der Lreien und sodsnn die Lntfer-

Vergi. Tussminenstellnng bei XV. IVlever, Verwsllung!>orgsni»sti«n, 8.286/7,
!>c Clever, 8. 135 k. — Oege» Lnde cles 14, ^skrlu^inderts erlangte dus ssrg.

LsndgericKt nockmsls eine relative 8eIbstündigKeit, indem unsbbüngig von cler

I^sndvogtei .^srgsu Ott« von 1"ierslein, LsndrieKter im Iburgs», suck sls Lsnd
ricbter im Xsrgsu smtete: 1397 XI. 7. (88L ^Vsrg. I 5, IVr. 47); 1399 I. 31. (^v
Vildegg, iXr. 17); 1400 IX. I. <87^Kgsk. v.).

^ Ossser, 8.203, ^nm, 99. — Oer letzte, sbsolul sickere Beleg kür clie Lxi
Stenn cler Institution ist die «Ken in ^nm. 34 erwsknte Urkunde von 1400. ^m
4. I^ov. 1406 nennt sieK der sls Teuge bei einem Lertig»ngsKsuk vor LericKt n»

Lrugg ersckeinende IllrieK Lrisi von VindiscK «Isnlweibel ne Lrgov,» (^D Lrugg,
I^r, 55). Oieser l'ilei Könnte sus der l'ütigkeit Lrisis sls Veibel sn> Lsndgericli^
KerrüKren; der ^Isngel sn weiteren diesbenüglicken <)»ellcn verbietet uns jedoeb,
über diese Vermutung KinsusnugeKen.

»« ^,srg. UeimstgescKicKte, 8. 233 tt.
2' «... und dsrnu ne verssln minem gnedigen Kerren grsukk Otten, dein lsnt-

rickler im Lrgow, Kundert gülden.» (81^^ Kgsk, I_>.)

" Montes II 8.132.
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nung der nächsten weltlichen oder geistlichen Grundherrschaft.
Angesichts dieser Tatsachen erübrigt es sich, näher allgemein auf
dieses Verhältnis einzutreten. Für die Beziehungen der Freien im
Eigen zum staatlichen Gericht verweisen wir auf den folgenden
Paragraphen.

Das Landgericht fühlte sich nicht mehr an die althergebrachten

Dingstätten gebunden, sondern es war ein wanderndes Gericht.
Gegen Ende seiner Existenz tagte es mit Vorliebe in Städten.39

§ 8. Die Gerichtsverhältnisse im Eigenamt
Hauptsächlichstes bisheriges Ergebnis der Untersuchungen des

vorliegenden Kapitels ist die Zertrümmerung der fränkischen
Reichsverfassung und damit im Zusammenhang die ständige
Abnahme der Befugnisse der staatlichen Gerichte. Wir haben im
folgenden abzuklären, zu welcher Zeit diese Kompetenzeinbußen in
Bezug auf das Eigenamt erfolgten, welches Ausmaß sie erreichten
und zu Gunsten welcher Institutionen sie sich auswirkten.
Ausgangspunkt dieser Erörterungen wird in erster Linie die oben S. 19

festgestellte Ausbildung von Großgrundbesitz sein. Vorerst haben
wir jedoch Klarheit zu schaffen über die ständische Gliederung der

Bevölkerung, denn diese war für die Zuständigkeit der verschiedenen

Gerichte von ausschlaggebender Bedeutung.
Aus der Tatsache, daß das Eigenamt bereits vor dem Jahr 1000

Sondergut der Habsburger war, dürfen wir nicht den Schluß
ziehen, die Bevölkerung hätte ausschließlich aus Leiheigenen und

Grundhörigen der Herrschaft Habsburg bestanden. Eine solche
Annahme würde in direktem Gegensatz zum Charakter der
mittelalterlichen Grundherrschaft stehen; denn diese war in erster Linie
Streubesitz. Den besten Beweis hiefür erbringt das Urbar selbst.
Innerhalb des großen von ihm erfaßten Gebietes sind nur zehn
Dörfer (acht im Wehratal, sowie Buch und Wülflingen) Habsburg
eigen.40 So ergibt sich bereits aus der Tatsache, daß im Eigenamt
kein einziges Dorf als der Herrschaft Eigen bezeichnet wird, daß

die Bevölkerung neben den Eigenleuten Habsburgs noch aus andern
ständischen Elementen bestanden haben muß. Die nachfolgenden

»• Aarg. Heimatgeschichte, S. 233 f.
<« Paul Schweizer in QSG 15 II, S. 543 ff.
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nung der nLcbsten weltlieken oder geistlieben OrundKerrseKskt.

Ängesiebts dieser l'stsseben erübrigt es sieb, näber Allgemein suk

dieses Verbäitnis einzutreten. Lür die Lesiebungen der Lreien im
Ligen «um stsstiieben <?eriebt verweisen wir suk den folgenden
Lsrsgrspben.

Oss Lsndgeriebt küblte sieb nient mebr sn die sltbergebrsob-
ten Oingststten gebunden, sondern es wsr ein wanderndes (verlebt,
liegen Lnde seiner Lxistens tsgte es mit Vorliebe in Ltsdteo.^

§ 8. Die (^ericntsvernältnisse im LiLsensmt

UsuptsäcKIieKstes bisberiges Lrgebnis der Lntersuebungen des

vorliegenden Xspiteis ist die Zertrümmerung der kränkiseben

Keiebsverksssung und dsmit im Zussmmenbsng die ständige Äb-
usbme der Befugnisse der stsstiieben (verlebte. Vir Ksben im koi-

genden sbsuKIären, su weleber Zeit diese Xomvetenseinbuöen in
Besug suk dss Ligensmt erfolgten, welcbes Äusmsü sie erreiebten
und su (Gunsten weleber Institutionen sie sieb auswirkten. Äus-
gsngspunkt dieser Lrörterungen wird in erster Linie die oben 8.19
kestgesteiite Ausbildung von Oroügrundbesits sein. Vorerst Ksben

wir jedoeb XIsrbeit su sebskken über die ständisebe (Gliederung der

Bevölkerung, denn diese wsr kür die Zuständigkeit der versebiede-

nen (^eriebte von sussebisggebender Bedeutung.
Äus der l^stssebe, dsö dss Ligensmt bereits vor dem Isbr 1UUl)

8ondergut der Habsburger wsr, dürken wir niebt den 8ebluL sie-

ben, die Bevölkerung bätte susseblieölieb sus Leibeigenen und

Orundbörigen der Herrsebskt Usbsburg bestanden. Line solebe Än
nabme würde in direktem Oegenssts sum dbsrskter der mittel-
slteriieben Orundberrsebskt steben; denn diese wsr in erster Linie
8treubesits. Oen besten Leweis biekür erbringt dss IIrbsr selbst.
Innerbslb des groöen von ibm erksLten (Gebietes sind nur sebn
Oörker (sebt im Vebrstsl, sowie Lueb und Vülklingen) Usbsburg
eigen.^ 8o ergibt sieb bereits sus der l'stsscbe, dsö im Ligensmt
Kein einsiges Oork sls der Herrsebskt Ligen Keseiebnet wird, dsL
die Bevölkerung neben den Ligenleuten Usbsburgs noeb sus sndern
stsndiseben Llementen Kestsnden bsben muö. Oie nscbkolgenden

'» ^srg. Ueiinstgescnicnle, 8. 2331.
?sul 8cKvei«r in <)8l? 15 II, 8. 543 tt.
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Ausführungen dienen dem Nachweis von Freien und Gotteshausleuten.

1. Die Freien.

Das Urbar selbst nennt uns keine Freien, dennoch lassen sich
indirekt aus ihm solche herleiten. Die Herrschaft besaß in Birr,
Habsburg, Windisch, Oberburg und Lupfig umfangreichen
Eigenbesitz.41 In Hausen, Mülligen und Birrhard42 waren nur vereinzelte
Hüben und Schuppossen, in Brunegg43 sogar nur ein «genite» der
Herrschaft eigen.44 Wenn auch zu Beginn des 14. Jahrhunderts
noch nicht das ganze Eigenamt — es geht dies aus den verschiedenen

«gerate» hervor — bebaut war, so zeigt doch der umfangreiche

Besitz in Birr und Lupfig, daß auch in den äußern Gemeinden

des Amtes ein großer Teil des Bodens urbar gemacht worden
war. Der geringe Grundbesitz Habsburgs in Brunegg, Hausen,
Mülligen und Birrhard kann nicht ausschließlich durch die noch nicht
abgeschlossene Besiedlung bedingt sein. Es fragt sich nun, ob wir
die Ursache in erfolgten Verpfändungen und Belehnungen zu
suchen haben. Die verpfändeten Güter und Einkünfte werden im
Urbar regelmäßig gleichwohl aufgeführt, wobei ein Vermerk, daß

der Herrschaft die entsprechenden Einnahmen entzogen sind,
fehlt.45 Anders verhält es sich mit dem zu Lehen gegebenen
Besitz; er bleibt grundsätzlich unerwähnt, da mit einem Heimfall nur
ausnahmsweise gerechnet werden konnte, und daher die Entfremdung

eine dauernde war.48 Das geringe herrschaftliche Eigengut
kann also durch Belehnungen begründet sein. Aber dann müssen
6ich — gerade weil es sich um Dauerverhältnisse handelt — in den

quellenreicheren Epochen nach dem Urbar entsprechende Spuren

« QSG 14, S. 132—36.
*'- QSG 14, S. 134 4-7; 135'°->7.
« QSG 14, S. 1336-9.
** Geringen Eigenbesitz nennt das Urbar auch in Altenburg; doch sind wir

hier über die Ursache einigermaßen unterrichtet (vergi, u. S. 44). Überhaupt nicht
erwähnt werden die beiden Dörfer Birrenlauf und Scherz. Diese Tatsache wird
u. S. 37 ff. Gegenstand eingehender Erörterungen sein, wobei es jedoch nicht
gelingen wird, über die Besitzverhältnisse an Grund und Boden restlose Klarheit zu

schaffen. Selbstverständlich haben die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen

auch für die obigen Orte entsprechende Geltung.
45 Paul Schweizer in QSG 15 II, S. 669 ff.
« Ders. a. gl. O. S. 664 ff.
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^ustukrungen dienen dein lXseKveis von Lreien und t^ottesbsus-
leuten.

7. öie dreien.

O»s OrKsr selbst nennt uns Keine Lreien, dennoek lassen sieb

indirekt sus ibrn solebe berleiten. Die Herrsebskt Kessü in öirr,
LsKsburg, Vindiseb, OKerKurg und Lupkig umksngreicken Ligen-
Kesit2.^ In Hausen, Klüiiigen und LirrKard^ vsren nur vereinzelte
Huben und öckuppossen, in Bruneggi sogar nur ein «gerute» der
LerrseKskt eigen." Venn sueb 2u Leginn des 14. lskrkunderts
noeb niebt dss gsnse Ligensrnt — es gebt dies sus den versebiede-

nen «gerûte» Kervor — bebsut vsr, so 2«igt doeb der urnksog-
reiebe Lesits in Lirr und Lupkig, dsL sueb in den suLern (vernein-
den des Ärntes ein groüer l'eli des Lodens urbsr gemsckt vorden
vsr. Oer geringe 0rundbesit2 HsKsKurgs in örunegg, Hausen, iVlüi-

iigen und Lirrbsrd Kann niebt susseKIieölieK durek die noeb niebt
sbgeseblossene Besiedlung bedingt sein. Ls krsgt sieb nun, ob vir
die OrsseKe in erfolgten Verpfändungen und Lelebnungen 2u
sueben Ksben. Oie verpfändeten Oüter und LinKünkte Verden irn
Urbsr regeirnsLig gieiekvoki sukgefükrt, vokei ein VerrnerK, dsö
der HerrseKskt die entspreekenden LinnsKmen entsogen sind,
keKIt.^ Inders Verkält es sieK mit dem 2u LeKen gegebenen Le-
sit2; er bleibt grundsätsiiek unerväknt, ds mit einem HeimksII nur
susnskmsveise gerecknet Verden Konnte, und dsker die Lntsrem-
dung eine dauernde vsr/^ Oss geringe KerrseKsktlieKe Ligengut
Ksnn siso durek LeleKnungen Kegründet sein. Äber dann müssen
sieb — gersde veil es sieb um Oauerverbältnisse bändelt — in den

quellenreiekeren LpoeKen nsek dem UrKsr entspreekende Zpuren

" (ZZO 14, 8. 132—36.

« Y8O 14, 8. 134 "t—7; 135'"^>7.

" Y3O 14, 8. I33S-9.

" Geringen Higenbesitn nennt clss turbar suck in Xltenburg; clock sind «ir
Kier über clie IHrsscKe einigerrnsüev nnterricktet (vergi, u. 8. 44). LberKsupt nickt
er«sknl «erden clie Keiclen Dörker öirrenlsuk unci 8eKer?. Diese l'stsscke «irci
u. 8.371k. Oegenstsnd eingebender Erörterungen sein, ««bei es jedoek nickt ge-

lingen «irci, über clie LesitnverKsItnisse sn Orund unci Loden restlose XlsrKeit Tu

»ckskken. 8elbstverstsndlicK Ksben clie Ergebnisse cler vorliegenden UntersueKun-

gen suck kür clie obigen Orte entspreckende Oeitung.
« ?sul 8eK«einer in Y8O 15 II. 8. 669«.
« Ders. s. gl. 0. 8. 664«.
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nachweisen lassen. Es trifft dies in einem gewissen Umfange auch

zu: In Hausen lag ein der Herrschaft entfremdeter Hof. Am 16.

Okt. 1313 verlieh ihn der Dekan Walther von Windisch an den
darauf sitzenden Meier, nachdem er ihn für das Kloster Königsfelden

von Dietmar von Hagberg gekauft, der ihn seinerseits von
denen von Kienberg erworben hatte.47 In Brunegg waren mit dem

dortigen Burglehen Rechte über Gut und Leute verbunden; man
vergi, w. u. S. 62 f. Im übrigen ist von bedeutenden Entfremdungen
in den fraglichen Gemeinden nichts bekannt. Höchstens erwarb
Königsfelden hie und da einen einzelnen Acker von einem
habsburgischen Ministerialengeschlecht. Für unsere Untersuchung bleibt
dies ohne Bedeutung. Die angeführten Lehen vermögen den

geringen Eigenbesitz des Urbars nicht abzuklären. Da auch nichts

von umfangreicherem originären, d. h. von Habsburg unabhängigen
Grundbesitz anderer weltlicher und geistlicher Herrschaften
bekannt ist, bleibt als einzige Lösung des aufgeworfenen Problems,
daß sich zur Zeit der Urbaraufnahme noch ein Teil des Grund und
Bodens im Besitze von freien Bauern befunden haben muß.

Als ersten Punkt unserer Beweisführung zu dieser Feststellung

erwähnen wir das Urbar selbst. Bei näherer Betrachtung
seiner Terminologie ersehen wir, wie die Aufzählung der
abgabepflichtigen Güter in der Regel mit nachstehender Formel erfolgt:

«Ze x lit ein hof (guet, huebe, etc.), der (das, die) der herrschaft
eigen ist, der giltet...»

Oder dann finden sich ähnliche Zusätze, die ausdrücklich auf das

den Habsburgern zustehende Eigentum verweisen. An einigen Stellen

fehlt nun dieses, das Eigentumsverhältnis angebende Prädikat.
Es wäre zu gewagt, daraus ohne weiteres zu schließen, es handle
sich bei diesem Besitz generell um Eigentum von freien Bauern.
Es könnte sich ebensogut um Weglassungen des Schreibers
handeln, vielleicht sogar bewußt, um die vielen Wiederholungen
einzuschränken. Eine dieser Stellen ist jedoch noch aus einem andern
Grunde sehr auffällig. Wir lesen bei Birr nach Aufzählung des dor-

" STAA Kgsf. U. Bei diesem Kauf scheint es sich nicht um den ganzen
Hof gehandelt zu haben. In einer von Herzog Leopold am 3. Nov. 1315 (STAA
Kgsf. U.) zu Gunsten von Königsfelden ausgestellten Eigentumseinweisung in vom

Kloster gekaufte Lehengüter habsburgischer Vasallen finden sich ab dem «hof ze

Husen» mehrfache Einkünfte, die von verschiedenen Inhabern erworben wurden.
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nsekweisen lassen. Ls trikkt dies in einem gewisse» Omksuge suek

su: lu Bausen lag ein cier HerrseKskt entfremdeter Hok. Ära 16.

Okt. 1313 verliek ikn der Dekan VsltKer von VindiseK sn den
dsrsuk sitsenden Fleier, nsekdem er iiin kür dss Xioster Königs-
keiden von Dietmar von HsgKerg geksukt, der ikn seinerseits von
denen von Kienberg erworben Iistte.^' In örnncZKS wsren mit den,

dortigen öurgieben KeeKte über Out und Leute verbunden; msn
vergi, w. u. 8. 62 f. Im übrigen ist von bedeutenden Lntkremdungen
in den krsgiieken (Gemeinden niebts KeKsnnt. Höcbstens erwsrb
Xönigskelden bie und d» einen einseinen ÄeKer von einem Ksbs-

Kurgiseben KlinisterisIengescKIecKt. Lür unsere LntersueKung bleibt
dies obne Bedeutung. Die sngekükrten Leben vermögen den ge-
ringen Ligenbesits des llrbsrs niebt sbsuKIären. D» sueb niebts

von umksngreickerem originären, d. b. von Usbsburg unsbbängigen
Orundbesits anderer weltlieber und geistlieber HerrseKskten be-
Ksnnt ist, bleibt als einsige Lösung des ausgeworfenen Lroblems,
dsö sieb sur Zeit der OrbarsuknsKme noeb ein 1/eil des Orund un<l

Rodens im Lesitse von freien Lsuern bekunden bsbev muö.

ÄIs ersten LunKt unserer LeweisküKrung su dieser Leststel-
lung erwäbnen wir dss I_Irbsr selbst. Lei näberer öetrscbtung sei-

ner Terminologie erseben wir, wie die ÄuksäKIung der sbgsbe-
pkliektigen Oüter in der Kegel mit nsebstebender Lormel erkolgt:

«Ze X lit ein Kok (guet, bueke, ete.), der (dss, die) der KerrseKskt
eigen ist, der giltet. .»

Oder dann kinden sieK äknlicke Zusätse, die susdrllckiiek suk dss

den HsKsKurgern sustekende Ligentum verweisen. Än einigen 8tel-
len keKIt nun dieses, dss LigentumsverKältnis angebende LrädiKst.
Ls wäre su gewagt, daraus obne weiteres su scKIieÜen, es Ksndle
sieK Kei diesem öesits generell um Ligentum von kreien Ksuern.
Ls Könnte sieK ebensogut um Veglsssungen des LcKreiKers Ksn-

dein, vielleiekt sogsr KewuLt, um die vielen ViederKoiungen ein-
susekränken. Line dieser ötellen ist jedoek noek sus einem sndern
Orunde sekr sukkäiiig. Vir lesen Kei öirr nsek ÄuksäKIung des dor-

" 8?^^ Kgsk. LI. Lei diesen, Xsuk sebeint es sieb niebt un, den gsnuen
Hol gebändelt üu Ksben. In einer vc», Hermg Leopold sm 3. dlov. 1315 (öl^/X
Xgsk. LI.) nu Onnslen von Königskelden susgestellten Ligevtumseinweisung in vom

Xloster gelcsulte Lebengüter Ksbsburgiscber Vsssllen linclen siel, sb clem «Kol 2>-

lausen» mekrkscke LinKünkte, clie von verseliieclenen InKsKern erworben wurden.
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tigen Eigenbesitzes (1 Hof, 4 Schuppossen, V2 Hufe und «du

gerate») folgendes:
«Da ligent och zwei güeitlin, die gelthend ein vierteil kernen
und ein vierteil habern.»48

Diese Abgabe ist im Vergleich mit den übrigen im Eigenamt
äußerst gering. Infolgedessen liegt der Schluß nahe, es handle sich

bei den Bebauern um ehemals freie Leute, die aus irgendwelchen
Gründen unter den Schutz der Herrschaft gekommen sind und nun
dafür eine geringe Abgabe entrichten. Es zeigt sich also, daß die

oben S. 19 skizzierte Entwicklung des Eigenamtes vom freien
alamannischen Siedlungsraum zur Grundherrschaft bei der
Urbaraufnahme noch nicht abgeschlossen war. Ob sich für ähnliche Stellen

des Urbars ein gleicher Beweis erbringen läßt, möchten wir
dahingestellt sein lassen. Wir wollen uns vielmehr einer zweiten
Quelle zuwenden, welche die Existenz von freien Bauern noch

deutlicher dartut.

Königin Elisabeth, die Gemahlin Albrechts, gab den Leuten im

Eigenamt in der Zeit zwischen Königsmord und Klostergründung
ein eigenes Strafrecht.49 Wir zitieren für unsere Beweisführung:

§ 2. «Wer ouch der ist, es syge fröwe oder man, der dem an¬
dern sin ligent gut ansprichet, es syge sin eygen oder sin
erbe, behept er denn ein sôlich gut mit dem rehten, so ist
es billich sin; wirt aber es im abgesprochen mit reht, so
bessert der, so da angesprochen hat, dem zwingherren x lb
gewonlicher merktmuntz und belibet dem sin gut, dz im
angesprochen wz.»

§ 14. «Wer ouch der ist, der ligende guter inne hett, sy sygent
sin eygen oder sin erbe oder ouch sin lehen, wz der
solicher guter und stuken, so dar zu gehorent, nit buwet
und in eren hat, also dz es ze holtz gät, wenne da dz holtz
so fêr uff gewachset, dz ein herschafft iren schilt daran
gehengken mag, denn so gehöret ein solich stük, dz also
ze holtz worden ist, der herschaft zu, clero zwing und dz

ampte Eygen ist.»

Die Satzung geht also von der Voraussetzung aus, daß noch
Grund und Boden im Eigentum von Bauern ist: denn sowohl die

*« QSG 14, S. 1334-5.
** SSR Aarg. II 2, S. 8 ff. — Das Recht erinnert zum Teil stark an das

Bußensystem der Lex Alamannorum. Es wird w. 11. S. 57 ff. Gelegenheit sein, näher

darauf einzutreten.
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tigen Ligenbe8it2«8 (1 H«f, 4 8ehuppo88en, V2 Huf« und «dû ge-
rute») folgendem

«Os ligent öeh «wei güeitiin, die geitìiend ein vierteil Kernen
und ein vierteil Ksbern.»^

Oie8e ÄhgaKe ist im Vergleich mit den übrigen im Ligensmt
änüerst gering. Infolgedessen liegt der 8cbluü nahe, es handle sien

liei den öehsuern um ehemsls freie Leute, die sus irgendwelchen
(Gründen unter den 3enut2 der Herrschaft gekommen sind und nun
dskür eine geringe Ängsve entrichten. Ls 2e!gt sieh als«, dsö die

oben 8.19 sKÌ22Ìerte LntwieKIung des Ligensmtes vom freie» sls-
msnniscnen 8iedlungsrsum 2ur Orundherrschaft hei der Urbar
uuknskme noch nicht abgeschlossen wsr. Ob sieh kür ähnliche 8tel>

ien des Orkars ein gleicher Lewe!« erhringen iäöt, möchten wir da-

hingestellt sein lassen. Vir wollen uns vielmehr einer «weiten
(Quelle 2uwenden, weiche die Lxisten« von freien Lauern noeb

deutlicher dartut.

Xönigin LiissbetK, die OemsKIin ÄIHreehts, gsb den Leuten ini
Ligensmt in der Zeit 2wiscben Xönigsmord und Xiostergründung
ein eigenes 8trgfreellt.^ Vir 2Ìtieren für unsere Leweiskührung:

§ 2. «Ver ouch der ist, «8 svge fröwe oder man, der dem so-
dern 8in ligent gut ansprieliet, es svge sin eygen oder sin
erhe, hehept er denn ein soiick gut mit dem reliten, so ist
es biilich sin; wirt aber es im abgesprochen mit reht, so
bessert der, so da angesprucben bat, dem 2wioglierren x Ib
gewonlieber merktmünt« und heiihet dem sin gut, d2 im
sngesproehe» W2.»

§ 14. «Ver ouek der ist, der ligende guter inne Kett, sv svgent
sin ez?gen oder sin erhe oder «neh sin lekien, w« der
solicKer guter und stüken, so dsr 2Ü gekurent, nit buwet
und in eren hat, also d2 e8 2e Holt2 gät, wenn« ds d« holt«
so ter uff gewsekset, d« ein Kerschsfft iren schilt daran
gekengken mag, denn so gehöret ein söiick stük, d« also
2e Kolt2 worden ist, der KerseKakt «ö, der« 2w!ng und d2

ampte Lvgen ist.»

Die 8at«ung gekt also von der V«rsusset2ung sus, dsö noch
Orund und Luden im Ligentum von Lsuern ist: denn sowohl die

0,80 14. 8. 133^5.
" 38Ü ^srg. Il 2, 8. 8 Ik. — Os« KeeKl erinnert ?»ni 'l"eil »tsrl. «n <!ss

LulZensvsteni cler Lex ^Ismsnnorxm, l?» v> !rrl w, 8, 57 lf, Oelegenlieit «ein, niiner

nsrsiir einzutreten.
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unberechtigte Ansprechung seitens eines andern, als auch die
Vernachlässigung von solchem freien Eigen werden bestraft. Diese beiden

Straftatbestände dokumentieren mit aller Nachdrücklichkeit
die Existenz von Freien.

Wir führen als letztes Moment unseres Beweises das noch im
15. Jahrhundert häufige Vorkommen des Familiennamens Frei an:
als Zeugen in Kgsf. Urk. sind überliefert:

1440 IL 21. Fryg von Göttishusen.
1447 IL 18. Heini Frig von Göttishusen und Hensli Frig von

Scherz.
1452 V. 25. Heini und Hans Frig von Scherz und Kuntz Frig

von Altenburg.
Als Partei erscheint in der Kgsf. U. von
1456 IX. 20. Heini Fryg, der alt von Scherntz.50

Abschließend ist festzustellen, daß es gelungen ist, anhand des

Urbars und weiterer späterer Quellen im Eigenamt freie Bauern
nachzuweisen. Was für die Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts gilt,
trifft noch in viel ausgedehnterem Maße für die hier in Frage
stehende Epoche zu; denn die Abnahme der Gemeinfreiheit war
ein normalerweise ständig fortschreitender, unter Umständen bei
Vorliegen besonders günstiger Verhältnisse vielleicht vorübergehend

zum Stillstand kommender, jedoch niemals in Rückwärtsbewegung

übergehender Prozeß.

2. Die Gotteshausleute.

Die Habsburger entfremdeten sich vom 11. bis 14. Jahrhundert
durch Verkauf, Vergabung und Verpfändung an Klöster, Stifte und
Ordenshäuser einen bedeutenden Teil ihres Eigenbesitzes in unserem

Gebiet. Dadurch wurden die an den veräußerten Boden gebundenen

Leibeigenen zu Eigenleuten der betreffenden Körperschaften.

Es würde zu weit führen, allen geistlichen Besitz aufzuzeichnen.

Sehr oft handelte es sich — vor allem bei Schenkungen — um
Veräußerungen von sehr geringem Ausmaß, denen schon die
territoriale Grundlage für die Ausbildung einer eigenen, d. h. vom
bedachten Stift abhängigen Gerichtsbarkeit fehlte. Einzig die beiden
Klöster Muri und Wettingen gelangten zu ausgedehntcrem Grand-

io Alle l'rknnden im STAA.
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unbereekligle Änsprecliung seitens eines andern, als »uek die Ver-
nseklässigung von solchem freien Ligen werden bestraft. Diese bei-
den Straftatbestände dokumenlieren mit «Her IVseKdrücKIieKKeit
die Lxisten« von Lreien.

Vir rubren »ls letztes iVloment unseres Beweises dss noch im
13. Jahrhundert häufige Vorkommen des Lsmiliennsmens Lrei an:
als Zeugen in Xgsf. UrK. sind überliefert:

1440 II. 21. Lrvg von OottisKusen.
1447 II. 18. Heini Lrig von OöttisKusen und Hensli Lrig von

Leber«.
1432 V. 23. Heini und Hans Lrig von Leber« und Xunt« Lrig

von Ältenburg.
ÄI« Lsrtei ersebeint in der Xgsf. II. von
1436 IX. 20. Heini Lrvg, der alt von Lebernt«.^

ÄKseKIieöend ist kest«ustellen, dsö es gelungen ist, anband des

Urbars und weiterer späterer Quellen im Ligensmt freie Lauern
nseb«uweisen. Vss kür die Zeit des 14. und 13. Isbrbunderts gilt,
trifft noeb in viel susgedebnterem Usöe kür die bier in Lrsge
stebende Lpoebe «u; denn die Abnahme der Oemeinkreibeit war
ein normalerweise ständig fortschreitender, unter Ilmständen bei
Vorliegen besonders günstiger Verbältnisse vielleicbt vorüber-
gebend «um Ltillstsnd Kommender, jedoeb niemals in Rückwärts-
Kewegung Ubergebender Lro«eü.

öle (?«tre«nnus/ettkk?.

Die Habsburger entfremdeten sieb vom 11. bis 14. JabrKundert
durek Verkauf, Vergabung und Verpfändung sn Xlöster, Ltikte und
DrdensKäuser einen bedeutenden leil ibres Ligenbesit«es in unse-

rem Oebiet. Dsdureb wurden die sn den veräußerten Loden gebun-
denen Leibeigenen «u Ligenleuten der betreffenden Xorperscbsf-
ten. Ls würde «u weit rubren, sllen geistlichen Lesit« suf«u«eicb-

nen. Lebr oft handelte es sich — vor allem bei Schenkungen — um
Veräußerungen von sehr geringem Äusrnsö, denen schon die terri-
torisle Orundlsge kür die ÄusKildung einer eigenen, d. K. vom Ke-

dachten Ltift anhängigen OericKtsharKeit fehlte. Lin«ig die beiden
Xlöster Nur! und Vellingen gelangten «n susgedehnterem Orund-

"> ^Ile l'rkxnrien im 81^.
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besitz. Hier bestand wenigstens theoretisch die Gefahr, daß die
Jurisdiktion der ordentlichen Gerichte zu Gunsten der klösterlichen
Vogteigerichtsbarkeit zurücktreten müsse.

a) Das Kloster Muri besaß nach dem ersten Güterverzeichnis,
aufgenommen 1064 anläßlich der Klosterweihe, Güter in Birrenlauf
und Oberburg.51 Die zweite Güterbeschreibung der «Acta Muren-
sia» nennt einen jährlichen Zins des «Anshelmus, nauderus de Pir-
lophon».52 In den späteren Muri-Akten erscheint dieser Besitz nicht
mehr; die Habsburger müssen ihn durch Abtausch oder Kauf
zurückerworben haben.53 Wie aus einem aus dem Beginn des 14.
Jahrhunderts stammenden Rodel hervorgeht, war Muri auch in
Birrhard, Brunegg und Lupfig begütert.54 Die betreffenden Stellen sind
jedoch ganz oder teilweise durchgestrichen; eine ist mit «dubita-
tur» überschrieben. Das läßt darauf schließen, daß auch diese Güter
wieder an die Habsburger übergegangen sind. Diese Rückerwerbungen

sind ein Beweis dafür, daß die Besitzungen von Muri für
die Einheitlichkeit der öffentlich-rechtlichen Befugnisse Habsburgs
im Eigenamt eine Gefahr bedeuteten und daß die Herrschaft diese

rechtzeitig erkannte und zu bannen wußte.

b) In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ging durch
Verkauf und Verpfändung umfangreicher habsburgischer Besitz an das

Kloster Wettingen über.55 Alle diese Güter kehrten im Laufe der
Zeit wieder an die Veräußerer oder deren Rechtsnachfolger zurück.
Die Wiedereinlösung eines großen Teiles der Pfänder geschah
schon bald nach ihrer Errichtung, noch vor Aufnahme des Ur-
bars.56 Anderes verblieb nahezu 200 Jahre bei Wettingen und wurde

« QSG 3 II, S. 28/29.

" QSG 3 II, S. 90.
53 So auch Koprio S. 39.
34 BZ 5, S. 378 ff. (Für die genauen Quellenstellen vergi, das Register Seite

398 ff.
33 Man vergi, die Urkundenauszüge in RH I, Nr. 467, 527, 528, 692; hier

auch die Verweise auf den Abdruck der Originale.
5« Die Verpfändung der Königin Anna von 1280/81 war auf 10 Jahre

befristet (RH 692; Rodel der Herzogin Agnes von 1290 in QSG 15 I, S. 176). Die
Verpfändung Rudolfs vom 13. I. 1273 (RH 528) erscheint noch im Pfandrodel von
1281 (QSG 15 I, S. 115), jedoch nicht mehr in den Rodeln von 1290. Sie muß
inzwischen abgelöst worden sein; es handelte sich um ein sog. «abnießendes Pfand».

s' Dies war der Fall mit dem am 11. I. 1273 (RH I Nr. 527) von Rudolf

ZI

besit«. Hier bestsnd wenigstens tkeoretisek clie OeksKr, dsö «Ii«

Jurisdiktion der ordentlieken OerieKle «u (Gunsten der Klosterlienen
VogleigericKlsKsrKeit «urüeklreten müsse.

») Oss Xlosler iVluri Kessö nsen dem ersten OülerverseieKnis,
aufgenommen 1064 snlsÜIieK der XlosierweiKe, Oüter in öirrenlsuf
und Oberburg.^' Die «weite OülerKeseKreiKung der «Äets Fluren-
sis» nennt einen jäkrlieken Zins des «ÄnsKelmus, nsuderus de ?ir
lopkon».^ In den späteren IVluri-ÄKlen erseneint dieser Besil« niekt
mekr; die HsKsKurger müssen ikn durek ÄKtsuscK «der Xsuf «u-
rüekerworken KsKen.^ Vie sus einem sus dem Beginn des 14. IsKr-
Kunderts stammenden Rodel KervorgeKt, wsr IVIuri suek in Birr
Ksrd, Lrunegg und Lupkig Kegülerl.^ Die betreffenden Ltellen sind
jedoek gsn« oder teilweise durekgestrieken; eine ist mit «dukits»
tur» ükersekrieken. Oss läöt dsrsuk seKIieüen, dsl! suck diese Oüter
wieder sn die HsKsburger ükergegsngen sind. Oiese KüeKerwer-
Kungen sind ein Beweis dskür, dsö die Besitzungen von IVluri für
die LinKeitlicKKeit der ökkentliek reektlieken Befugnisse rlskskurgs
im Ligensmt eine OefsKr bedeuteten und dsö die HerrscKsft diese

reekt«eitig erksnnte und 2U Ksnnen wuöte.

b) In der «weiten Hälfte des 14. IsKrKunderts ging durek Ver-
Kauf und Verpfändung umtsngreieker KsKsKurgiseKer öesit« sn dss

Kloster Vellingen üker.^ Älle diese Oüter KeKrten im Lsuke der
Zeit wieder sn die Versuöerer oder deren BeeKtsnseKkolger «urüek.
Oie Viedereinlösung eines groLen l'eiles der Bksnder geseksk
«ekon Ksld nsck ikrer LrrieKtung, noek vor ÄuknsKme des Ilr-
Ksrs.66 Ändere» verkliek nske«u 2U<1 IsKre Kei Vettingen und wurde

" lZSC Z II, 8. 28/29.
°i (Z80 Z II. 8.9«.
5« 8« suck Xoorio 8.39,
^ 5, 8. 378 If. (i^iir clie gensiien Ouellenstellen vergi, ds« Register 8eite

393 kk.

ss vergi, clie vrlcundensusniige in IxH I, IVr. 467, 527, 528. 692; liier
»uck clie Verweise suk clen Abdruck cler driginsle.

!>° Die Verptsndung <ler Königin ^nns von 1289/81 wsr suk I« Islire lie-

lristet (Itti 692; ««ciel 6er Nernogin ^gnes von 129« in lZ8« 15 I. 3.176>. Die
Verpksndung lîudolks vorn 13. I. 1273 (RH 523) ersclieint noci, im ?ksndrodel von
1281 «Z80 15 I, 8. 115), jedoek nickt mekr in den «ödeln von 129«. 8ie muü in-
nwiscken abgelöst worden sein; es Ksndelte sieK um ein sog, «sbnieüendes ?ksnd»,

« Dies wsr der ksll mit dem sm II. I. 1273 <kîN I lXr, 527) von Kndolk
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erst 1453 von Königsfelden zurückgekauft.57 Für die Ausbildung
einer eigenen klösterlichen Gerichtsbarkeit steht allein dieser
langfristige Besitz in Frage; doch kam es auch hier nicht dazu. Den
Beweis hiefür werden wir unten S. 39 f. bei Abklärung der Verhältnisse

in Scherz, das im Urbar nicht erscheint, erbringen.
Zusammenfassend ergibt sich, daß im Eigenamt zahlreiche

Gotteshausleute wohnten. Sie standen aber zur Jurisdiktionsgewalt
der betreffenden Körperschaften in keiner Beziehung; in gerichtlicher

Hinsicht waren sie den Angehörigen der Herrschaft Habsburg

gleichgestellt. Mit dieser Feststellung haben wir dem systematischen

Aufbau des vorliegenden Paragraphen vorgegriffen; doch

geschah dies aus Gründen der Raumersparnis und der
Vereinfachung. Für die nachfolgenden Untersuchungen ist demnach allein
die Unterscheidung in Freie und Unfreie von Bedeutung.

Am Anfang unserer Epoche steht das alamannische Volksgc-
ricbt, am Ende die herrschaftliche Gerichtsverfassung, wie sie uns
im Urbar entgegentritt. Die beiden Gegensätze verbindet eine
allmähliche Entwicklung, die nun Gegenstand unserer Untersuchungen

ist. Direkte Quellen sind keine vorhanden. Wir sind ausschließlich

auf die Ergebnisse der Forschung angewiesen, die wir auf unser
Gebiet unter Berücksichtigung seiner politischen Geschichte und
der Resultate über die ständische Gliederung anzuwenden haben.
Eine Schilderung des ganzen Entwicklungsganges bis in alle Detailfragen

erübrigt sich; dies wäre gleichbedeutend mit der Anführung
einer zwar umfangreichen, aber in nahezu allen wichtigen Punkten
zu widersprechenden Ergebnissen gelangten Literatur.58 Wir
beschränken uns daher auf Grand dieser Leitsätze auf eine erste
knappe Darstellung der Verhältnisse vor dem Übergang des Eigenamtes

an Habsburg, lassen dann zweitens eine etwas eingehendere
Behandlung der Zustände nach diesem Besitzeswechsel folgen und

verpfändeten Hof und weiteren Besitz in Scherz (STAA Kgsf. U. vom 16. XL 1453).

Im gleichen Kaufbrief erwarb Königsfelden die von Rudolf am 26. I. 1270 (RH I
Nr. 467) verkauften Güter in Birr und Lupfig zurück. Es folgt dies aus einem
Vergleich der in den beiden Urkunden genannten Erträgnisse, sowie aus einer Dorsual-
notiz des Kaufbriefes von 1453, worin Althofmeister Nicolaus Fricker u. a. bestätigt,

daß ihm von Wettingen die Verkaufsurkunde Rudolfs vom 26. I. 1270

herausgegeben worden sei.
58 Anstelle einer langen Aufzählung verweisen wir auf die Zusammenstellung

bei Gasser, S. XVI ff.
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erst 1453 von Königsfelden «urUeKgeKsuft. " Liir die Ausbildung
einer eigenen KlösterlicKen OerieKtsbsrKeit stent allein dieser lang
fristige Lesit« in krage; dock Kam es «uek liier nickt ds«u. Den Le
weis KiekUr werden wir unten 8. 39 5. Kei ÄKKIärung der Verkält
nisse in 8eKer«, das im LrKar nickt ersckeint, erkringen.

Zusammenfassend ergibt sieK, daü im Ligenamt «skireicke
OottesKausleute woknten. 8ie standen sker «ur JurisdiKtionsgewsit
der Ketreffenden XörperscKgften in Keiner Le«ieKung; in gyrickt-
iicker HinsicKt waren sie den ÄngeKörigen der klerrsckaft Habs

bürg gleickgestellt. Alit dieser Feststellung Kaken wir dem svstems
tiselien ÄukKsu des vorliegenden BarsgrapKen vorgegriffen; dock
gesckak dies aus (Gründen der Raumersparnis und der Verein-
faekung. kür die nackkoigenden UntersucKungen ist demnack allein
die UnterseKeidung in kreie und Unfreie von Bedeutung.

Äm Änfsng unserer LpocKe stekt das alamsnniscke VolKsge-
riekt, «m Lnde die KerrseKsktlieKe OericKtsverfsssung, wie sie uns
im lirbar entgegentritt. Die beiden Oegensät«« verbindet eine all-
mäklicke LntwieKIung, die nun (Gegenstand unserer UntersueKun

gen ist. Direkte Zueilen sind Keine vorksnden. Vir sind susscklieö-
liek auf die LrgeKnisse der korsekung angewiesen, die wir auf unser
OeKiet unter LerUcKsicKtigung seiner poiitiscken Oesekickte und
der Resultate Uber die ständisebe (Gliederung anzuwenden Kaken.

Line 8cKilderung des ganzen kntwicklungsgsnges Kis in alle Detail-
fragen erübrigt sieK; dies wäre gieicKKedeutend mit der ÄnkuKrung
einer «war umfangreicken, aber in nake«u «lien wicktigen Blinkten
«u widerspreckenden LrgeKnissen gelangten Literstur.Vir Ke-

««Kränken uns dsker suf Orund dieser LeitsLt«« suf eine erste
Knappe Darstellung der Verkältnisse vor dem Okergsng des Ligen-
amtes an HsKsKurg, lassen dann «weiten« eine etwas eingekendere
BeKandlung der Zustände nsek diesem Lesit«eswecKsel folgen und

verpkünclelen Hol unci weiteren Lesiti in 8eber?. >8'i"^^ Xgsl. Ü, vom 16. XI. 1453),

Im gleicben lisukbriek erwsrb Königskelcien clie von Kuclolk sm 26. I. I27l> slìH I
.^lr. 467) verlcsuklen l7,iiter in Lirr und Luplig nuriiclc. Ls kolgt dies sus einem Ver-

gleieb cler in den beiden Urkunden genannten Lrtrügnisse, sowie sus einer Oorsusl
noti? lies Xsukbriele? von 1463, worin ^Itnokmeisler IVicols»» LricKer u. s, bests-

ligt, dsö ibm von Vellingen clie V erks„ks»rk»nde lîndolks vom 26, I. 1270 Kersus-

gegeben worden sei,

^ Anstelle einer längen ^utÄIilung verweisen wir Sl>I clie ?„ssmrnen«tell„ng
>>e! Ossser, 8. XVI ss.
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schließen mit einer Betrachtung des Endzustandes, wie er durch
den Erwerb der Landgrafschaft geschaffen wurde.

Als um die Mitte des 5. Jahrhunderts die Alamannen vom
Eigenamt Besitz egriffen, verfiel die einheimische Bevölkerung zum
großen Teil der Knechtschaft. Diese Leibeigenen standen als

Sachwerte im Eigentum ihrer germanischen Herren. Staatlichen Rechtsschutz

genossen sie nicht. Später erlangten sie eine beschränkte
Rechtsfähigkeit, aber das Recht auf Anrufung des Volksgerichtes
hatten sie nicht; ausdrücklich weist die Lex Alamannorum die

Gerichtsgewalt über sie dem Herrn zu. Bei der Ausbildung des

Großgrundbesitzes gingen mit dem Grund und Boden auch die daran
gebundenen Knechte an den Grundherrn über. In seiner Hand
erfolgte eine Kumulation der bisher den einzelnen Freien zugestandenen

leibherrlichen Gerichtsgewalt. Außerdem kam ihm die
Befugnis zu, alle aus dem Leiheverhältnis entspringenden Streitigkeiten

beizulegen. Dieser Immobiliargerichtsbarkeit waren auch die
freien Bauern unterworfen, sofern sie Zinsland zur Bebauung
übernommen hatten. Die gesamte übrige Rechtsprechung blieb den
staatlichen Gerichten vorbehalten.

Als die Habsburger das Erbe Landelohs antraten, erhielt die

immer bestandene Tendenz zur Erweiterung der Grundherrschaft
neuen Auftrieb. Nun hatte im Eigenamt ein Geschlecht Fuß gefaßt,
das den andern Mächtigen der Gegend in jeder Beziehung überlegen

war. Mit dem Fortbestand und der Weiterentwicklung von
möglicherweise vorhandenem, anderweitigem Großgrundbesitz war
es zu Ende. Auch die Freien müssen in vermehrtem Maße der Ar-
rondierungspolitik der neuen Herren erlegen sein. So vermochten
diese in kurzer Zeit den größten Teil des Eigenamtes ihrer
Grundherrschaft einzuverleiben. Zu einem totalen Aufsaugen des freien
Grundeigentums kam es allerdings nicht, das beweisen die oben

festgestellten freien Bauern. — Ganz allgemein betrachtet, führte
die bekannte Aufteilung der Jurisdiktionsgewalt zwischen Grundherrn

und öffentlichen Beamten zu Anstößen und Streitigkeiten.
Diese verschwanden erst, als die grundherrliche Gerichtsbarkeit
durch das Institut der Immunität eine starke Erweiterung erfuhr,
sodaß eine direkte Einwirkung der staatlichen Organe nicht mehr
möglich war. Es geschah dies durch königliche Privilegien. Die
Überlieferung kennt nur solche zu Gunsten von Kirchen und Klöstern;

.'Ì Worder, Eigenamt
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seKIieöen mit einer LetrseKtung cles Lnd«ustsndes, wie er durek
den LrwerK der LsndgrskseKsft geseksffen wurde.

Äis um die Nitte des 5. IsKrKunderts die Älsmsnnen vom
Ligenamt Lesit« «griffen, verfiel die einkeimiscke LevölKerung «um
groöen Lei! der KnecKtseKskt. Diese LeiKeigenen standen sls 8scK>

werte im Ligentum ikrer germsniseken Herren, 8taatiieKen KeeKts-

sckut« genossen sie nickt. Später erlangten sie eine KescKränKte

KeeKtsksKigKeit, aber das Leckt suf Anrufung des VoiKsgeriebtes
Kstten sie nickt; susdrüeKIicb weist die Lex Äiamsnnorum die Oe-

ricktsgewalt üker sie dem Herrn «u. Lei der Ausbildung des Oroö
grundbesit«es ginge» mit dem Orund uud Loden auek die daran ge-
Kundenen XneeKte an den Orundberrn üker. In seiner Hand er-
folgte eine Kumulation der Kisker den einzelnen Lreien «ugestsn-
denen leiKKerriieKe» OericKtsgewait. Äuöerdem Kam ikm die Le-
fugnis «u, alle aus dem LeiKeverKgltnis entspringenden 8treitigKei-
ten beizulegen. Dieser ImmoKiiiargerieKtsKarKeit waren suck die
freien Lauern unterworfen, sofern sie Zinsisnd «ur Bebauung über-

nommen Katten. Die gesamte ükrige LecKtsprecKung blieb den
stsstlieken Oerickten vorkekslten.

ÄIs die Habsburger das Lrbe Landeloks antraten, erkielt die

immer bestandene Lenden« «ur Lrweiterung der OrundKerrscKskt

neuen Auftrieb. IVun Kstte im Ligensmt ein OescKIeeKt Luö gefsöt,
dss den sndern NäcKtigen der Oegend in jeder Le«ieKnng üker-
legen war. iVlit dem LortKestsnd und der VeiterentwieKIung von
mögliekerweise vorksndevem, anderweitigem Oroügrundbesit« wsr
es «u Lnde. ÄueK die Lreien müssen in vermekrtem UsLe der Är-
rondierungspoiitik der neuen Herren erlegen sein. 8« vermockten
diese in Kur«er Zeit den gröüten Lei! des Ligensmtes ikrer Orund-
KerrseKskt ein«uverieiken. Zu einem totalen Äukssugen des freien
Orundeigentums Kam es allerdings nickt, dss beweisen die oben

festgestellten freien Lsuern. — Osn« allgemein KetraeKtet, fükrte
die bekannte Aufteilung der JurisdiKtionsgewsit «wiscken Orund-
Kerrn und öffentiieken Lesmten «u Änstöüen und 8treitigKeiten.
Diese versekwsnden erst, sls die grundkerrlicke OericKtsKsrKeit
durek das Institut der Immunität eine starke Lrweiterung erfnbr.
sodaö eine direkte LinwirKung der stsatiieben Organe niebt mebr
mögiicb war. Ls gesebsb dies dureb Königiicbe Privilegien. Die Oker-

lieferung Kennt nur soleke «u Ounsten von XireKen und Klöstern;
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doch müssen auch weltliche Grundherren in deren Besitz gelangt
sein. Die neuere Forschung vertritt sogar den Standpunkt, dies sei

ganz allgemein der Fall gewesen.59 Ohne des Näheren auf diese

Streitfrage eintreten zu wollen, möchten wir in Bezug auf unser
Gebiet folgendes feststellen: Als das Eigenamt an die Habsburger
kam, waren diese — wenn auch nicht einem alten, angesehenen
Fürstenhause, sondern wahrscheinlich dem niederen elsässischen

Adel entstammend ¦—- kein armes und unbekanntes Geschlecht
mehr. Ihr umfangreicher Besitz im Aargau (außer dem Eigen auch

in Muri und am Bözberg), im Breisgau und im Elsaß stempelte sie

zu einer einflußreichen und mächtigen Dynastie, welche die

Voraussetzungen für den Erwerb von Immunitätsrechten durchaus
erfüllte. Gegen eine solche Kompetenzvermehrung ließe sich höchstens

die Tatsache anführen, daß gerade die Grafschaft über den

Aargau in den Händen eines angesehenen Geschlechtes (Lenzburger)

lag; aber dessen Machtstellung basierte mehr auf allodialen als
auf öffentlichen Rechten. Dementsprechend richtete es seine

Hauptanstrengimg auf Sicherung der ersteren. So ergibt sich nach
Abwägung der maßgebenden Faktoren, daß die Habsburger zu den
weltlichen Grundherren zu rechnen sind, die sich in den Besitz
der aus der Immunität sich ergebenden Rechte zu setzen vermochten.

Falls dies nicht durch königliche Verleihung erfolgte, so

waren sie kraft ihrer Macht durchaus in der Lage, sie durch
Anmaßung zu erlangen und gegenüber König und Gaugrafen zu
behaupten. Die neu gewonnenen Rechte verschmolzen mit der bereits
vorhandenen leibherrlichen und leiherechtlichen Gerichtsgewalt zu
einem einheitlichen Ganzen, dem Hofrecht. So einleuchtend es ist,
daß im Eigenamt ein Teil der staatlichen Gerichtsbarkeit auf die

Habsburger überging, so ungleich schwerer ist es, deren Umfang
zu bestimmen. Das Fehlen jeglichen Quellenmaterials macht es

unmöglich, diese in der Literatur äußerst umstrittene Frage zu
lösen. Eine Kompetenzabgrenzung zwischen Habsburg und den

aargauischen Gaugrafen muß also in den wesentlichen Punkten unter-

5» Gasser, S. 63 u. 68; Ad. Waas, Vogtei und Bede, I, S. 114. Bei konsequenter

Übertragung dieser Ansicht auf unsere Verhältnisse müßten wir bereits der

Grundherrschaft Landelohs Immunitätsrechte zubilligen. Die ungenügenden Kenntnisse

sowohl über seine Person als auch über sein Besitztum verbieten es, diesen

Schritt zu tun. Eine solche Annahme wäre zu sehr Konstruktion, die sich nicht in

genügendem Maße auf die Quellen stützen könnte.
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«look müssen snck veltlieke OrundKerren in «leren Lesit2 gelangt
sei». Die neuere LorscKung vertritt sogar den 8tsndpunKt, dies sei

ganz allgemein der Lall gevesen.^ OKne des I^sKeren suk diese

8treitkrage eintreten «u vollen, möekten vir in Le2ug suk unser
OeKiet kolgendes keststellen: Äis dss Ligensmt sn die Habsburger
Kam, vsren diese — wenn suek niekt einein slten, sngesebenen
LürstenKsuse, sondern vskrsokeinliek dem niederen elssssiseken

Ädel entstammend — Kein armes und unbekanntes OesoKIeeKt

mekr. IKr umksngreioker Lesit« im Äsrgsu (suüer dem Ligen suek
in IVIuri und sm Rösberg), im öreisgsu und im LIsaö stempelte sie

2U einer einkluüreieken und mäektigen Dynastie, veleke die Vor-
susset2ungen kür den LrverK von ImmunitgtsreeKten dureksus er-
küllte. Oegen eine soloke XompetenzvermeKrung lieöe sieK KöeK-

stens die LatsscKe snkükren, dsö gersde die OrskseKskt über den

Äsrgsu in den Händen eines sngesekenen OeseKIeeKtes (LensKnr-
ger) Isg; sker dessen NseKtstellung Kssierte mekr suk sllodislen sls
suk ökkentlioken KeoKten. OementspreeKend riektete es seine

Lsuptsnstrengung suk LieKerung der ersteren. 80 ergibt sieK nsek
ÄKvägung der msügebenden LsKtoren, dsö die HsKsburger 2u den
veltlieken OrundKerren 2U recknen sind, die sieK in den Lesit2
der sus der Immunität sieK ergebenden Reckte 2u setzen vermoek-
ten. LsIIs dies niekt durek KöniglieKe VerleiKung erkolgte, so

vsren sie Krskt ikrer iVIseKt dureksus in der Lsge, sie durek Än-
msüung 2u erlangen und gegenüber Xönig und Osugraken 2u Ke-

Kaupten. Die neu gevonnenen ReeKte versekmolsen mit der bereit»
vorksndenen leiKKerrlieKen und leikereoktlioken OericKtsgevsIt 2u

einem einkeitlioken Oanzev, dem HokreeKt. 8u einleuektend es ist,
dsö im Ligenamt ein lei! der stastlieken OericKtsKsrKeit suk die

HsKsKurger ükerging, sn ungleick sekverer ist es, deren Omkgng

2u bestimmen. Oss LeKIen jeglicken ()uel1enmaterials msckt es

unmöglick, diese in der Literstur äuöerst umstrittene Lrsge 2U

lösen. Line Xompeten2sKgren2ung 2viscKen HaKsKurg und den aar-
gsuiseken Osugrsken muÜ also in den vesentlicken LunKten unter-

5» Ossser, 8. 63 Ii. 63; ^d. Vsss, Vogtei und Lede, I, 8.114. Lei Konsequen-

ter Dbertrsgung dieser ^nsicbt sul unsere VerKältnisse rniilZten v/ir bereits der

LrundberrscKskt I^sndeloKs IininunilstsrecKte nubilligen. Die ungenügenden Kennt-
nisse sovoKI über seine Lerson sls sueb über sein Lesilnturn verbieten es, diesen

3cKritl nu tun. Line solcbe ^nnskme «lire nu sekr Konstruktion, clie sieb nickt in

genügendein Usüe suk die Quellen siütne» Könnte.
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bleiben. Als sicher dürfen wir nur annehmen, daß die freien
Bauern, sofern sie von der Herrschaft kein Zinsgut besaßen, zum
Hofrecht in keinerlei Beziehung standen; sie waren weiterhin dem
staatlichen Gericht unterworfen. Inwieweit hingegen die Gerichtshoheit

— insbesondere das Strafgericht über die Angehörigen der
Grundherrschaft — an die Habsburger überging, läßt sich nicht
entscheiden. Dieses Resultat mag auf den ersten Blick unbefriedigend
erscheinen; doch lassen sich weitergehende Schlüsse nicht
rechtfertigen. Wichtig scheint uns hier in erster Linie nicht, welche
öffentlich-rechtlichen Befugnisse an den Grundherrn übergingen,
sondern daß ein solcher Übergang stattfand. Dadurch sprengte die
grundherrliche Gerichtsbarkeit den ihr bis jetzt anhaftenden engen,
auf rein besitzesrechtlicher Grundlage beruhenden Rahmen und
erlangte die Gleichberechtigung mit dem staatlichen Gericht.

Der Erwerb der Landgrafschaft Aargau um 1200 brachte den

Habsburgern einen neuen Zuwachs an öffentlich-rechtlichen
Befugnissen. In Bezug auf unser Gebiet wirkte sich dies dahin aus, daß

die bis anhin bestandene Aufteilung der Jurisdiktionsgewalt wegfiel.

Jetzt stand dem Hause Habsburg die ausschließliche Gerichtshoheit

über das Eigenamt zu. Es bleibt nun abzuklären, durch
welche Organe die neugewonnene Gerichtsbarkeit verwaltet wurde.
Wir haben oben in § 7 sub II mit allgemeiner Geltung für den ganzen

Aargau festgestellt, daß die Habsburger zur Ausübung der
landgräflichen Jurisdiktion besondere Landrichter bestellten. Diese

Feststellung hat für das Eigen keine Geltung. Hier war die
Entwicklung eine andere, indem die neuerworbenen Kompetenzen mit
der grundherrlichen Gerichtsbarkeit vereinigt und den bestehenden
Organen übertragen wurden. Es braucht dies nicht sofort in vollem
Umfang erfolgt zu sein; es ist sehr gut möglich, daß vor allem das

Blutgericht über die noch vorhandenen Freien vorerst dem
Landrichter zustand.80 Bei der bekannten Entwicklungstendenz des

00 Zum Beweise hiefür könnte man die Bestimmung des Nachteilungsvertrages
von 1238/39, wonach die «vrien lüte ze Ergöwe» Graf Albrechts Landtage «leisten

sun», anführen. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß diese kurz nach dem

Erwerb der Landgrafschaft entstandene Quelle mit den «vrien lüten ze Ergöwe»
in erster Linie die in gewissen Teilen der Grafschaft vorhandene besonders
zahlreiche freie Bevölkerung, der die Ausbildung von eigenen Freigerichten gelungen

war, meint. Für eine solche Entwicklung waren die Freien im Eigenamt jedoch
zu wenig zahlreich. Vergi. Fr. v. Wyß, Abhandlgen., S. 208 f.
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bleiken. ÄIs sicker dürken vir nur »nnekmen, dsö clie freien
Lauern, sokern sie von vier LerrseKskt Kein Zinsgut Kessöen, zum
LokrecKt in Keinerlei LezieKung standen; sie vsren veiterki» cieni

stsstiieken OericKt untervorken. Invieveit Kingegen die OerieKts-
KoKeit — insbesondere dss LtrskgericKt über die ÄngeKörigen der
OrundKerrscKskt — sn die Habsburger überging, Isüt sieb niebt ent-
sebeiden. Dieses Resultat mag suk den ersten LIieK unbefriedigend
erscbeinen; dock lassen sieb veitergebende öcblüsse niebt reckt-
fertigen. VieKtig sekeint uns Kier in erster Linie nickt, veieke
ökkentiiek reektiicken Lekugnisse sn den OrundKerrn übergingen,
sondern dsö ein soleber Übergang ststtfgnd. Dsdurcb sprengte die
grundkerriicke OericKtsKsrKeit den ikr Kis jetzt snksktenden engen,
suk rein KesitzesrecKtlicKer Orundlsge KeruKenden RsKinen und
erlangte die OleieKbereeKtigung niit dem stsstiieken OericKt.

Der LrverK der LsndgrskscKskt Äargau um 1200 Krackte den

Usbsburgern einen neuen ZuvacKs an ökkentlick-reektiieke» Lekug-
nissen. In Lezug suk unser Oebiet virkte sieb dies dsbin sus, dsö
die bis anbin bestandene Äukteiiung der JurisdiKtionsgevslt veg-
kiel. Jetzt stsnd dem Hause Usbsburg die «usseklieölicke OerieKts-
bobeit über dss Ligensmt zu. Ls bleibt nun abzuklären, durcb
velebe Organe die neugevonnene OericbtsbsrKeit vervaitet vurde.
Vir KsKen oben in H 7 sub II mit allgemeiner Oeltnng kür den gsn-
zen Äsrgsu kestgestellt, daü die Habsburger «ur Ausübung der land-
gräklieken Jurisdiktion besondere LandrieKter bestellten. Diese

Leststellung Kst kür das Ligen Keine Oeltung. Hier var die Lnt>

vieKIung eine andere, indem die neuervorkenen Kompetenzen mit
der grundkerrlieken OericKtsbsrKeit vereinigt und den KesteKenden

Organen übertragen vurden. Ls brsuckt dies nickt sokort in vollem
Omkang erkolgt zu sein; es ist sekr gut mögiiek, dsö vor allem dss

LIutgericKt üker die noek vorksndenen Lreien vorerst dem Land-
riekter zustand."" Lei der KeKsnnten LntvieKIungstendenz des

«0 Tum Leweise Kielür Könnte MSN clie Bestimmung cles lVscKleilungsverrrsges
von 1238/39, wonscb clie «vrien liite ne Lrgöwe» Orsk ^Ibrecbls Lsndtsge «leisten

«un», snkübren. Ls clsrk jedoeb nickt iiberseben werden, clslZ diese Kurn nseb clem

Lrwerb cler LsndgrskscKskt entstsnclene Quelle mit clen «vrien löten ne Lrgöwe»
in erster Linie clie in gewissen l'eden der Orskscbskt vorbsndene besonders nsKI-

reicbs freie Levöltcerung, der die Ausbildung von eigenen LreigericKten gelungen

wsr, meint. Liir eine solcbe Lntwielclung wsren die kreien im Ligensmt jedoeb
nu wenig nsKIreieb, Vergi, Lr. v. VvL, ^KKsndlgen,, !>. 2081.
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Landgerichtes kann es jedoch nicht zweifelhaft sein, daß die Freien
bald auch diesen letzten Rest einer von der Grundherrschaft
unabhängigen Gerichtsbarkeit verloren haben müssen und in gerichtlicher

Beziehung den Herrschaftsangehörigen in jeder Hinsicht
gleichgestellt wurden. Zu ihrer völligen Unterstellung unter die
ordentlichen Gerichte des Amtes genügte ein Machtspruch der Grafen,

gefällt aus dem Bestreben heraus, die Verwaltung des Amtes
zu vereinheitlichen. Wann dies erfolgte, läßt sich nicht mehr genau
eruieren. Aber bereits der erste Freiheitsbrief des Klosters Königsfelden

von 1314 bestimmt, daß das Hochgericht im Eigenamt nicht
der ordentlicherweise dafür geschaffenen Instanz übertragen zu
sein braucht.61

Auf die Gerichtsorganisation können wir hier mangels Quellen
nicht eintreten, wir verweisen auf spätere Ausführungen S. 50.

3. Kapitel

Die Gerichtsverhältnisse nadi dem habsburgischen
Urbar

§ 9. Das Urbar
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts ließ König Albrecht durch

Burkhard von Frick das große Urbar aufnehmen. Es handelte sich

hiebei vor allem um eine finanztechnische Arbeit, welche die
Aufzeichnung und Sicherung der Einnahmen und Einkünfte in den
vordem Landen bezweckte. Im Gegensatz zu ähnlichen Quellen
beschränkt sich das habsburgische Urbar nicht auf die Anführung der

aus der Grundherrschaft sich ergebenden Zinsen und Abgaben,
sondern es erwähnt überhaupt alle Rechte, die der Herrschaft irgendwelche

Einnahmen abwerfen. So führt es regelmäßig die den Habs-

burgern an einem bestimmten Ort zustehenden diesbezüglichen

gerichtsherrlichen Befugnisse an; infolgedessen ist seine
Heranziehung für die Untersuchung und Abklärung der spätmittelalterlichen

Gerichtsverfassung unumgänglich.

« SSR Aarg. II 2, S. 10/11: «...di sache, di an den toet get, di sol der lanl-
ihter rillten oder swen des landes herre dar zue schaffet ze rihten ..»
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LsndgerieKtes Kann es jedoeb niebt zweikelbskt sein, dsö die Lreien
bald sueb diesen letzten liest einer von cler Orundberrsebskt nnsb
böngigen OeriebtsbsrKeit verloren bsben inüssen und in geriebt-
lieber öeziebung den Herrsebsktsangebörigen in jeder Hinsiebt
gleiebgestellt wurden. Zu ilirer völligen Unterstellung unter die
ordentlieben Oeriebte des Ämtes genügte ein NaebtsprucK der Org-
ken, gekällt aus dein Bestreben Kersus, die Verwaltung des Ämtes
zu vereinbeitlieben. Vsnn dies erkolgte, IsKt sieb niebt mebr genau
eruieren. Äber bereits der erste Lreibeitsbriek des Klosters Königs-
kelden von 1314 bestirrnnt, dal! das Huebgericbt iru Ligensmt niebt
der ordentlieberweise dskür gesebskkenen Instanz übertragen zu
sein brsuebt."'

Äuk die Oeriebtsorggnisation Können wir bier mangels t)uelle»
niebt eintreten, wir verweisen suk spätere Äuskübrungen 8. 50.

3. Kspitel

Die <^erickt«verkältuisse nalk item Kabsburczisciieil
lardar

S 9. lardar
Zu Beginn des 14. Isbrbunderts lieö König Älbrecbt dureb

LurKKsrd von LrieK dss groöe Lrbsr suknebmen. Ls bändelte sieb

biebei vor allem um eine kinsnzteebnisebe Ärbeit, welebe die Äuk-

zeiebnung und öieberung der Linnsbmen und LinKünkte in den vor-
dern Lsnden bezweckte. Im (Gegensatz zu äbnlicben (Quellen be-

scbränkt sieb das Kabsburgiscbe Lrbsr niebt suk die Änkübrung der

sus der Orundberrsebskt sieb ergebenden Zinsen und Äbgsben, son-
dern es erwäbnt überbsupt slle Keebte, die der Herrsebskt irgend
welebe Linnabmen sbwerken. 8o kübrt es regelmäöig die den HsKs

burgern an einem bestimmten Ort zustebenden diesbezüglieben

geriebtsberrlieben Lekugnisse an; infolgedessen ist seine Heran-

ziebung kür die Llntersuebung und ÄbKIärung der Spätmittelalter-
lieben Oeriebtsverksssung unumgänglieb.

«> 88K. ^srg. II 2, L. 10/11: «...di sscke, di sn den toet gel, cli sol der lsnl-
ikter rîlilen «der ?«en de« Isnde» Kerre dsr n»e «cnskket ?,e rillten .,»
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Das Urbar ist die älteste Quelle, die über die Gerichtsverhältnisse

im Eigenamt positiv etwas aussagt. Die Herrschaft hat in den

einzelnen Dörfern «Twing und Bann» und richtet «Dieb und
Frevel». Die rechtsgeschichtliche Forschung hat sich in ausgedehntem
Maße um die Abklärung der aus diesen beiden Begriffen sich

ergebenden Fragen bemüht, ohne jedoch zu übereinstimmenden
Resultaten zu gelangen. Sehen wir nun zu, in wieweit sich hierüber
in Bezug auf das «Officium im Aigen» Klarheit schaffen läßt. Der
Übersichtlichkeit halber werden wir die beiden Begriffe einer
gesonderten Betrachtung unterziehen. Es geschieht dies in den zwei

folgenden Paragraphen; hier haben wir uns noch mit einer
Merkwürdigkeit des Urbars, der Nichterwähnung von Birrenlauf und
Scherz auseinanderzusetzen.

Für die Erlangung der völligen Gerichtshoheit der Habsburger
über das Eigen bildete deren Allodialbesitz, wenn auch nicht die
ausschließliche Grundlage (Landgrafschaft), so doch eine
maßgebende Voraussetzung. Wir haben deshalb vor allem die Zugehörigkeit

der beiden Dörfer zur habsburgischen Grundherrschaft zu
untersuchen. Im Rahmen der dazu notwendigen Darstellung der
Besitzverhältnisse an Grund und Boden wird sich auch die Frage
der Ausübung der gerichtsherrlichen Rechte am ersten lösen
lassen.

1. Birrenlauf.

a) Die «Acta Murensia» verzeichnen in ihren ersten beiden
Güterverzeichnissen infolge habsburgischer Schenkung Klostergut
in Birrenlauf.62 Über die baldige Rückerwerbung dieses Besitzes

vergi, w. o. S. 31.

b) Im Jahre 1254 vermachte die Laufenburger Linie u. a.

«bona et possessiones quasdam sitas in Bireloft»63 an den
Deutschritterorden. Über die öffentlichrechtlichen Befugnisse geht aus

der Urkunde nichts hervor; doch ist kaum anzunehmen, daß solche

an das Ordenshaus mit übergegangen seien; denn die Schenker

« QSG 3 II, S.29 u. 90.
e» Gfr. IV, S. 270: Bestätigungsurkunde vom 16. Juni 1254. Die ursprüngliche

Vergabung erfolgte vor dem 1. April; man vergi. RH I Nr. 262/63, 266. Die

übrigen gleichzeitig vergabten Güter lagen in Altenburg, Oberburg, Hausen und
Birrhard.
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Oss Orbsr ist die älteste truelle, «lie über die OerieKtsverKöit-
nisse im Ligensmt positiv etwas susssgt. Oie LlerrscKskt Kst in den

einzelnen Oörkern «Lwing unci Rann » und riektet «OieK uno! Lre-
vel». Oie revktsgesckiektiieke LorseKung K»t sick in susgedekntem
lVlsöe um clie ÄKKIärung cler sus cliesen beiden öegrikken sieK er-
gebenden Lrsgen KemüKt, oline jedoek zu übereinstimmenden Re-

suitsten zu gelangen, 8eKen wir nun zu, in wieweit sick KierllKer
in öezug suk cias «Okkieium im Äigen» XisrKeit sekskken läüt. Oer
OkersicKtlicKIieit KsIKer werclen wir clie beiclen Legrikke einer ge-
sonclerten LetrscKtung unterziehen. Ls gesckiekt «lies in vlen zwei

knigenden LsrsgrspKen; Kier Ksben wir uns nocK mit einer IVlerlc.-

Würdigkeit cles OrKsrs, cler iXieKterwäKnung von öirrenlsuk und
8eKerz suseinsnclerzusetzen.

Lür clie Lrlsngung cier völligen OericKtsKoKeit cier HsKsKnrger
über clss Ligen bildete deren Älludislbesitz, wenn sueb niekt die
susseKIieLIicKe Orundlsge (LsndgrskscKskt), so dock eine mslj-
gebende Voraussetzung. Vir Ksben desKsIK vor sllem die ZugeKörig-
Keit der beiden Oörker zur KaKsKurgiseKen OrundKerrscKskt zu
untersucken. Im RsKmen der dszu notwendigen Osrsteiiung der
LesitZverKäitnisse sn Orund und Loden wird sick suck die Lrsge
der ÄusüKung der geriektskerriieken Leckte sm ersten lösen
lassen.

^k. ök>ren/au/.

a) Oie «Äcts Klurensis» verzeicknen in ikren ersten beiden
OüterverzeieKnissen infolge KsKsburgiseKer 8eKenlcung Xlostergut
in öirrenlsuk.^ Ober die Ksidige KüeicerwerKung dieses Besitzes

vergi, w. o. 8. 31.

Im IsKre 1234 vermsekte die LsukenKurger Linie u. s.
«Kons et possessiones qussdsm sitss in öireiokt»"^ sn den OeutseK-

ritterorden. Oker die ökkentlickreektiieken Lekugnisse gekt sus
der OrKunde nickts Kervor; doek ist Ksum snzunekmen, dsö solcke

sn dss OrdensKsus mit übergegangen seien; denn die 8cKenKer

'S <Z8« 3 II, 8.29 l,. 9«.
«» (?Ir. IV, 8.270: SestäligungsurKunde vorn 16. luni 1254. Die Ursprung-

liebe Vergabung erkolgte vor clein 1. ^pril; rnan vergi. RH I IVr. 262/63, 266. Die

übrigen gleicküeiiig vergsblen Lüter lagen in ^Itenburg, Oberbiirg. Ihausen unci

Lirrbsrcl,
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waren bei der Hausteilung höchst wahrscheinlich gar nicht in deren
Besitz gelangt, sondern diese verblieben mit der großen Mehrzahl
der Güter im Eigenamt bei der älteren Linie. Schon nach kurzer
Zeit muß Habsburg-Österreich diese Güter zurückerworben
haben.64

c) Die dem Urbar vorausgehenden Aufzeichnungen erwähnen
Birrenlauf wie folgt:

Rodel um 1273: «Conradus de Birelof 10 quart, siliginis.»65
Pfandrodel 1281: «Her Peter der truksäs von Wildegg hat pfan-
des ein müli ze Birchenlof und ein owe, die gelten 3V2 stuk. Doch
sprach er, es were sin lechen.»66

Beide Stellen stehen innerhalb der entsprechenden Aufzeichnungen

über das Eigen; die Zugehörigkeit von Birrenlauf zu diesem
steht daher außer jedem Zweifel.

d) Unser Dorf erscheint auch in einem Zinsrodel des Gotteshauses

Luzern von 1293:
«In Birelouf unus mansus 3 sol.»67a
«Item de Birelouf 30 den.»67b
«Item census de Birelouf spectant ad praeposituram.»07c

Der Rodel bezieht sich in der Hauptsache auf den Hof Holderbank

und seine Pertinenzen. Auch die zinspflichtigen Güter in
Birrenlauf sind als solche zu betrachten. Dieser Besitz war also

ursprünglich murbachisch, wurde jedoch 1291 habsburgisch. In der

Folgezeit ist von einer Zugehörigkeit von Gütern in Birrenlauf zum
Hof Holderbank nichts mehr bekannt, sie scheinen vielmehr der
Grundherrschaft im Eigen einverleibt worden zu sein. Eine solche

Zuteilung war seit der Verfügungsberechtigung Habsburgs über die
murbachischen Höfe im Rahmen einer einfachen Verwaltungsmaß-

64 So auch Koprio S. 45. Für diese Rückgliederung scheint uns außer der

Tatsache, daß in späterer Zeit weder der Orden noch die Laufenburger im Eigenamt
als begütert erscheinen, folgendes zu sprechen: Der habsburgische Besitz erfuhr

unter Graf Rudolf auch in den Stammlanden eine starke Erweiterung. Unnötig
zu sagen, daß besonders im Eigen eine möglichst umfassende territoriale Grundlage

angestrebt wurde. Erleichtert wurde der Rückerwerb (Kauf oder Abtausch)
auch durch das gute Verhältnis zwischen der Kommende Hitzkirch, der die
fraglichen Güter zugeteilt worden waren (Wey, Deutschordens-Kommende Hitzkirch.
S. 52), und Habsburg-Österreich, das seit 1264 über Hitzkirch die Oberherrschaft
ausübte (Wey, S. 76 ff.).

•s QSG 15 I, S. 49.
so QSG 15 I, S. 114.
67 SSR Aarg. II 1, S. 653 f.; a: 65338; b: 65430; C: 65430-33.
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waren bei 6er Ususteilung KöcKst wskrsekeiniiek gar niekt in deren
Lesitz gelangt, sondern diese verblieben init der groLen KleKrzsKI
der Oüter in, Ligensmt bei der ältere» Linie. 8enon nseb Kurzer
Zeit rnuö HsKsKurg-OsterreieK diese Oüter zurüekerworken
Kaken."^

Die dern Orbsr vorsusgekenden ÄukzeieKnungen erwäknen
Lirrenisuk wie folgt:

Kode! um 1273: «(üonrsdus de Lirelöf 10 quart, siiiginis.»"^
Lksndrodei 1281: «Oer Leter der truksäs von Viidegg Kst pksn-
des ein müli ze LireKeniok und ein owe, die gelten 3^/2 stuk. OocK
sprsck er, es were sin lecken.»""

Leide ötelien steken innerksib der entspreckenden ÄufzeieK-

nungen über dss Ligen; die ZugeKörigKeit von Lirrenisuk zu diesen»

stekt dsker auüer jedem Zweifel.
Onser Dork ersekeint suek in einem Zinsrodel des Oottes-

Ksuses Luzern von 1293:
«In öirelouk unus msnsus 3 sol.»"^^
«Item de Lireiouk 30 den.»"^d
«Item eensus de Lireiouk speetsnt sd prsepositursm.»"^

Oer Lodel KezieKt sick in der OsuptsseKe suk den Hok Holder-
Ksnli und seine Lertinenzen. ÄucK die zinspklicktigen Oüter in
Lirrenisuk sind sls solcke ZU KetrseKten. Oieser LesitZ wsr siso

ursprüngiick murbsekisek, wurde jedoek 1291 KsKsburgiseK. In der

Lolgezeit ist von einer ZugeKorigKeit von Oütern in Lirrenisuk Zum
Hok OolderKsnK niekts mekr KeKsnnt, sie seiieinen vieimekr der
OrundKerrseKskt im Ligen einverleibt worden zu sein. Line soieke

Zuteilung wsr seit der VerkügungsKerecKtigung HsKsKurgs üker die
murbsekiseken Oöke im LsKmen einer einkseken Verwaitungsmsij-

°" 8u suek Koprio 8, 45, Lür diese Rückgliederung sckeint uns suüer der

l'stsscke, dsö in späterer ^eit weder der Orden nocK die Lsnkenburger iin Ligensmt
sls begütert erscbeinen, kolgendes nu sprecken: Oer Ksbsburgiscbe öesitn erkubr

unter Orsk liudolk sucb in den 8lsmmlsnden eine stsrke Lrweiterung. Unnötig
nu ssgen, dsL besonders im Ligen eine möglicbst umfassende territoriale Orund-

Isge angestrebt wurde. Lrleicbtert wurde der RücKerwerb (Ksuk «der ^btsuscb)
sucb durcb dss gute Verbältnis nwiscben der Kommende HilnKircb, der die krag-

lieben Oüter Zugeteilt worden waren (Vev, OeutscKordens-Kommende HitnKircK.

8. 52), »nd Usbsburg-Üsterreicb, das seit 1264 über HitnKircb die OKerKerrseKakt

ausübte (wev. 3. 76 tt.).
»° <Z8O 15 I. 8. 49.
«° O8O 15 I. 8.114.

88«. Xsrg. Il 1, 8. 653 k.; a: 653»»; K: 654»»; c; 654»°-»».
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nähme möglich. Das Fehlen eines entsprechenden urkundlichen
Beleges darf daher nicht verwundern.

e) Am 27. Oktober 1315 verpfändete Herzog Leopold dem

Ritter Wernher von Wolon u. a. vier Güter in Birrenlauf.68

f) Zu Birrenlauf gehörte auch der Hof Göttishusen (vergi.
Karte). Als österreichisches Lehen war er zunächst im Besitze der
Truchsässen von Wildegg, 1322 kam er an Chunrat, Schultheiß von
Baden und an Heinrich den Meyer, Bürger von Baden, dann wechselte

er mehrmals den Inhaber, bis er 1354 durch Königin Agnes
dem Kloster Königsfelden geschenkt wurde, nachdem sie Herzog
Leopold zuvor in dessen Besitz gesetzt hatte. Für die verschiedenen
Übergänge vergi, man nachfolgende Kgsf. Urk. im StAA: 1322 13.

VIII.; 1337 29. VI.; 1354 1. HL; 1354 15. VI.
Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: Die Zugehörigkeit

von Birrenlauf zum Eigenamt ist unbestritten. Die nachgewiesenen
Besitzungen anderer Herrschaften sind mit Ausnahme der mur-
bachisch-luzernischen originär habsburgisch. Die Auseinandersetzung

mit den Besitzverhältnissen an Grund und Boden
vermochte für die Lücke des Urbars keine Erklärung zu geben. Die
Rückerwerbungstendenz und insbesondere die Verpfändung von
1315 machen es vielmehr höchstwahrscheinlich, daß bei der
Urbaraufnahme der Herrschaft nicht alle hiesigen Güter entfremdet
waren. In der uns hier in erster Linie interessierenden Frage der
Ausübung der gerichtsherrlichen Befugnisse führten die
Untersuchungen aber doch zu einem positiven Ergebnis: In keinem Fall
waren mit den Zinsen und Einkünften anderer Herrschaften auch

Jurisdiktionelle Kompetenzen verbunden. Da sich auch in späterer
Zeit nicht die geringste Spur von einer solchen Entfremdung
nachweisen läßt, darf die ausschließliche Ausübung der Gerichtsbarkeit
durch die Habsburger als sicher betrachtet werden. Warum diese
umfassenden Rechte im Urbar nicht erwähnt werden, muß allerdings

dahingestellt bleiben.

2. Scherz.

a) Dieser Name begegnet uns zum ersten Mal am 16. Oktober
1240, als die Grafen Rudolf und Hartmann dem Deutschhause
Hitzkirch verganten:

»8 STAA Kgsf. U.
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nskme mögliek. Oss LeKIen eines entspreekenden urkundlieken Le-
leges dark dsker nient verwundern.

e) Äm 27. Oktober 1315 verpfändete Herzog Leopold den,

Ritter VernKer von Volon u. s. vier Oüter in Lirrenisuk.^
/) Zu Lirrenisuk gekörte suek der Lok OöttisKusen (vergi.

Ksrte). ÄIs österreiekisekes LeKen wsr er zunäekst iin LesitZ« der
LrucKsässen von Viidegg, 1322 Ksm er sn tüknnrst, LeKuitKeiö von
Lsden und «n LeinrieK den Klever, Lürger von Laden, dsnn week-
selte er rnekrrnsis den InKsKer, Kis er 1354 durek Königin Ägnes
dern Kloster Königskeiden gesekenkt wurde, nsekdeni sie Herzog
Leopold «uvor in dessen Lesitz gesetzt Kstte. Lür die versekiedenen
Okergänge vergi, rnsn nsekkoigende Kgsk. Ork. im 8tÄÄ: 1322 13.

VIIL; 1337 29. VI.; 1354 1. III.; 1354 15. VI.
Zusammenfassend ist folgendes festzustellen: Oie ZugeKörigKeit

von Lirrenisuk zum Ligensmt ist unkestritten. Oie nsekgewiesenen
Besitzungen anderer LerrseKskten sind mit ÄusnsKme der mur»
KseKiseK iuzerniseken originär KsKsKurgiseK. Oie Auseinander-

«etzung mit den Lesitzverksitnissen sn Orund und Loden ver-
muekte kür die Lücke des Orbsrs Keine LrKIärung zu geben. Oie

LücKerwerbungstendenz und insbesondere die Verpfändung von
1315 mseken es vielmekr KöeKstwsKrscKeiniieK, dsö bei der Or-
KsrsuknsKme der IlerrscKskt nickt siie Kiesigen Oüter entfremdet
wsren. In der uns Kier in erster Linie interessierenden Lrsge der
ÄusüKung der gericktskerriicken Befugnisse kükrten die Onter-
suebungen sber docb zu einem positiven Lrgebvis: In Keinem LsII
waren mit den Zinsen und LinKünkten anderer Lerrscbskten sucb
jurisdiktioneiie Kompetenzen verKunden. Os sieK suek in späterer
Zeit nickt die geringste 8pur von einer soieken Lntkremdung nseb-
weisen Iäi!t, dsrk die susscKIieiZIicKe ÄusüKung der OerieKtsKsrKeit
durek die LsKsKurger sls Sieker KetrseKtet werden. Varum diese
umfassenden Leckte im OrKsr nickt erwäknt werden, muö aller-
dings dskingesteiit KieiKen.

2. 8c/ler«.

a) Oieser IVsme begegnet uns zum ersten Klal am 16. Oktober
1240, als die Orgfen Rudolf und Lsrtmsnn dem OeutscKKsuse
LitzKireK vergakten:

«s 81-^ «gsi. II.
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«duos mansus, hoc est redditus duarum marcarum argenti, in
villa Shernitz libere et quiete possedendos, nullo nobis iure
advocatie vel aliquo retento in eisdem.»09

Trotzdem die Schenker ausdrücklich auf die Vogtei verzichteten,

dürfen wir nicht annehmen, dieser Besitz sei der Gerichtshoheit

Habsburgs entzogen worden. Die geringe Ausdehnung des

Ordenslandes im Vergleich zu der es umgebenden habsburgischen
Grundherrschaft bildete keine geeignete Grundlage für eine
dauernde Exemtion. Im übrigen gilt für diesen Besitz das Gleiche, wie
für die 14 Jahre jüngere Schenkung des Laufenburger Zweiges: er
wurde von Habsburg-Österreich zurückerworben. Wir verweisen
auf die diesbezüglichen Ausführungen unter Birrenlauf.

b) Am 11. Januar 1273 verpfändete Graf Rudolf den Hof und
weitere Güter in Scherz an das Kloster Wettingen.70 Der Besitz

war jederzeit wiedereinlösbar; doch kam es nie dazu, erst 1453

wurde er vom Kloster Königsfelden käuflich erworben.71 Weder in
der Verpfändungsurkunde noch im Kaufbrief, der doch eine
umfangreiche Beschreibung des Kaufobjektes und seiner Pertinenzen
bringt, finden wir eine Normierung der Gerichtsverhältnisse. Die
Gerichtsbarkeit über Gut und Leute muß während der ganzen
Dauer der Verpfändung den Habsburgern zugestanden haben. Als
weiterer Beweis hiefür sei die Tatsache angeführt, daß sich in den

Wettingerakten keine Spur von einem Klostervogt vorfindet; dies

ganz im Gegensatz zu andern Höfen des Stiftes, wie beispielsweise
Dietikon und Schlieren.

c) Von kürzerer Dauer war eine zweite, am 13. Januar 1273

ebenfalls zu Gunsten von Wettingen gemachte Verpfändung von
weiterem Besitz in Scherz. Für die Wiedereinlösung verweisen wir
oben auf Anmerkung 56.

d) Nach seinem ältesten Urbar besaß das Kloster Hermet-
schwil 1309 in Scherz zwei Güter und eine Hofstatt zu Eigen.72
Dieser Besitz läßt sich in den Akten bis 1457 verfolgen.73 In den

späteren Urbaren und Zinsbüchern erscheint er nicht mehr, was

6» Gfr. XX, S. 305.
¦« RH I Nr. 527.

-i STAA Kgsf. U. v. 16. XL 1453.

" STAA Nr. 4531, fol. 24.
¦¦' STAA Nr. 5432, fol. 12 f. (1382): fol. 88 b. (14261: fol. 45 (1457>.

4«

«liuos M»NSU8, boe «81 rel!«IitU8 liusrum msresrum argenti, in
villa 8Kernit« libere et quiete po88«6enlio8, null« nobis iure
allvoeatie vel giiquo reteut« in eisciem.»"^

?rot«l!em liie 8ebenKer suslirüeklieb suk die Vogtei ver«ieb-

teten, clürken vir niebt snnebmen, liieser Lesit« sei cler Oeriebts-
KoKeit Hsbsburgs entzogen worcien. Die geringe Äusllebnung lies
Orclenslsncles iin Vergleieb «u lier es urngebenlien bsbsburgiscben
Orunliberrsebskt Killiete Keine geeignete Orunlllsge kür eine llsu-
ernlle Exemtion. Iin übrigen gilt kür liiesen öesit« lias Oieicbe, vie
kür liie 14 Isbre jüngere 8ebenKung lles Oaukenburger Zweiges: er
vurlie von Usbsburg Osterreieb «urüekerworben. Vir verveisen
suk «iie liiesKe«UgIieben Äuskübrungen unter Lirrenisuk.

à) Äin 11. Isnusr 1273 verpkänuete Orsk Kulloik lien Uok unli
veitere Oüter in Leber« sn liss Kloster Vellingen.^ Oer Lesit«

vsr jecler«eit vieliereiniösbsr; lioeb Ksm es nie lis«u, erst 1453

vurlie er vom Kloster Königskelllen Käukiieb erworben.^ Voller in
lier VerpkänllungsurKunlle noeb in, Ksukbriek, lier lioeb eine uin-
ksngreiebe Lesebreibung rl«8 KsukobjeKtes unli 8einer ?ertinei>«en

bringt, kinllen vir eine IVorrnierung lier Oeriebtsverbsltnisse. Oie
OeriebtsbsrKeit Uber Out unll Oeute inuü vsbrenri lier ganzen
Osuer lier Verpksnciung lien Habsburger» «ugestsnlien bsben. Äi»
veiterer öeveis Kiekür sei clie Lstssebe sngekübrt, lisL sieb in llen
VettingeraKten Keine 8pur vou einem Klostervogt vorkinclet; clie»

gsn« im Oegensat« «u snciern Oöken lies 8tiktes, vie beispielsweise
OietiKon uncl 8eblieren.

Von Kürzerer Osuer vsr eine «weite, sm 13. Januar 1273

ebenkslls «u Ounsten von Vettingen gemsebte Verpkänciung von
weiterem Lesit« in 8cber«. Lür liie Vieriereinlösuiig verweisen wir
oben suk ÄnmerKung 56.

</) IVseb seinem ältesten Orbsr bessü 6«s Kloster Oermet
sebwii 1309 in 8eber« «wei Oüter unri eine Ookststt «u Ligen.^^
Oieser Lesit« iäÜt sieb in lien ÄKten bis 1457 verfolgen.In lien

späteren Orbsren unli Zinsbüebern ersebeint er niebt mebr, wss

«' «kr. XX, 8. 3«5.
-« Kll l IVr. 527.

'> 81^ XA8k. II. v. 16. XI. I45Z.

" 81'^^ I>ir. 4531. kol. 24.

^81-.^^ IVr. 5432. k»I. 12 k. (1382): s„I.8»I'. i1426,: kc>>. 45 <I457>.
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seine Erwerbung durch Königsfelden vermuten läßt. Die beiden
Güter waren wohl ursprünglich Gegenstand einer habsburgischen
Schenkung. Für den Mitübergang von gerichtsherrlichen Befugnissen

finden sich im Hermetschwiler Archiv keine Anhaltspunkte.
e) Bei der bereits unter Birrenlauf erwähnten, durch Herzog

Leopold 1315 an Wernher von Wolon gemachten Verpfändung
befand sich auch ein Gut in Scherz. Der hiesige Besitz dieses

habsburgischen Ministerialengeschlechtes war jedoch größer; denn am
27. Januar 1351 verkaufte Cunrat von Wolon an Rudolf von
Scherntz, Bürger zu Brugg, sieben Güter für «ledig eygen».74 Es

handelte sich aber um österreichisches Lehen, wie aus einer
Kaufsbestätigung Herzog Albrechts hervorgeht.75 Über die damit
verbundene Gerichtsbarkeit vergleiche unten.

Im Gegensatz zu Birrenlauf sind wir bei Scherz über die
Besitzverhältnisse an Grund und Boden zur Zeit der Urbaraufnahme
besser unterrichtet. Die angeführten Entfremdungen machen das

Fehlen jeglicher Einnahme an Bodenzinsen erklärlich. Ob wirklich
der ganze hiesige Besitz der Herrschaft entfremdet war, muß dahin
gestellt bleiben. Diese Frage könnte nur entschieden werden bei

Auffindung der Vorarbeiten zum Urbar (Concept-, Pfand- und
Lehenrödel zu den aargauischen Ämtern). Weit weniger abgeklärt
ist die Nichterwähnung der jurisdiktioneilen Befugnisse. In Bezug
auf den sub a—d angeführten Besitz anderer Herrschaften haben
wir bereits festgestellt, daß keine Gerichtsbarkeit damit verbunden
war. Anders verhält es sich mit den Gütern derer von Wolon. In
seiner Bestätigungsurkunde von 1352 erklärt Herzog Albrecht,
daß er Rudi von Scherntz die Gnade erwiesen habe:

«daz er diselben gueter ze Schernitz und di lèwt, di dar uf
sitzend, sol innhaben mit allen den rechten und gnaden, als sie
der egen. Chfinrat von Wolon hat innegehabt.»

Mit dem Lehen, dessen Existenz für die Zeit der Urbaraufnahme
erwiesen ist,76 waren also gewisse niedergerichtliche Kompetenzen

"* STAA Kgsf. U. — Rudi von Scherntz muß bald nachher gestorben sein.
Bereits 1357 vergabte seine Witwe Einkünfte an Königsfelden (StAA Kgsf. U. v.

22. Juni). Über seinen Besitz in Scherz schweigen sich die Quellen völlig aus;
doch dürfen wir wohl annehmen, daß auch er innert kurzem an das Kloster
übergegangen sein muß.

« STAA Kgsf. U. v. 21. Okt. 1352.
76 Im Güterbeschrieb des Klosters Hermetschwil von 1309 heißt es unter

Scherz: «... und die hofstat, die gelegen ist nebend des von Wolon hofstat vor

ti
»eine Lrverbung lturek Königskeillen vermuten läLt. Die Keilten
Oüter vsren voKI ursprüngliek Oegenstsnll einer KsKsburgiseKen
8eKenKung. ?llr lten Älitübergsag von geriektskerrlioken Lekug-
nissen kinlten sien im UermetseKviler ÄreKiv Keine ÄnKsltspunKte.

e^) Lei cler bereits unter Lirrenisuk erväknten, ciureb Herzog
Oeopolli 1315 sn VernKer von Volon gemsekten Verpkänciung de-

ksnll sieb sueb ein Out in 8eKer2. Der Kiesige Lesit« liieses KsKs-

KurgiseKen iVlinisterisiengeseKIeeKtes vsr jecioek grööer; lien» »m
27. Isnusr 1351 verkaufte tüunrst vo» Volon sn Lullolk von
8eKernt2, öürger 2U Lrugg, sieben Oüter kür «leciig e^gen».^^ L»

Ksncieite sieK sker um österreiekisekes OeKen, vie sus einer Xsuks-

KestLtigung Herzog ÄibreeKts KervorgeKt.'^ Oker <iie lismit ver-
Kunliene OerieKtsKsrKeit vergieieke unten.

Im 0egens»t2 2u Lirrenisuk sinci vir Kei 8eKer« üker liie öe-
sit2verkgltnisse »n Orunri unli Lolien 2ur Zeit lier OrbsrsuknsKme
Kesser unterriektet. Die sngekükrten Lntkremciungen mseken lis»
LeKIen jegiieker LinnsKme sn L«cien2insen erkiäriiek. OK virKIieK
cier gsnz« Kiesige Lesit2 «1er HerrseKskt entkremliet vsr, mulj ltskin
gestellt KleiKen. Diese Lrsge Könnte nur entsekiecien vercien Kei

Äukkinliung lier Vorarbeiten 2um OrKsr ((Concept-, Lksncl- unli
Oebenröliei 2u lien ssrgsuiseken Ämtern). Veit völliger «KgeKiärt
ist clie IVieKterväKnung lier jurisliiktionelien Lekugnisse. In öe«ug
suk 6en suk s—li sngekükrten Lesit« sncierer HerrseKskten Kaken

vir Kereits festgestellt, risi! Keine OerieKtsbsrKeit cismit verkünden
vsr. Änliers Verkält es sieK mit lien Olltern lierer von Volon. In
seiner LeststigungsurKunile von 1352 erklärt Her2og ÄlKreeKt.
ilsL er Kulii von 8eKernt2 clie Onscie erviesen Ksbe:

«cis2 er liiseiken gueter «e 8cKernit2 unli lii ièvt, <ii «isr uk
sit«enli, soi innksken mit siien lien reekten unci gnsclen, sls »ie
«1er egen. tükönrst von Volon Kst innegekskt.»

iVlit liem OeKen, liessen Lxisten« kür clie Zeit lier OrKsrsuknsKme
erviesen ist,^ vsren siso gevisse nieciergeriektiicke Kompetenzen

81'^^ Kzsk. Ii. — Iîu6i von LoKerntn mulZ bslcl nsoKKer gestorken sein. Le
reit» 1357 vergsbte seine Vitwe LinKünkte sn Königskelclen (Zt^^V Kgsk. II. v,
22. Inni). t)ber seinen Lesitn in Lcliern seliweigen sieli ciie t)uellen völlig sus;
6c>en cliirken wir woKI snnelinren, 6sL sucli er innert Kurzem sn clss Kloster iiber

gegsogen sein rnuü.

" Kgsk. U. v. 21. «Kt. 1352.

Iin OüteroescKrieb cies Klosters Uernretscvwil von 130? neiüt es unter
8cnern: «,,, unit <jie nokstst, clie gelesen ist nekencl cles vnn Volon nnkstst vor
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verbunden. Ihr sachlicher Umfang läßt sich allerdings aus obiger
Formel nicht bestimmen. Die Lücke im Urbar ist damit nur zum
Teil erklärt. Über den übrigen umfangreichen Besitz (Wettingen,
Hermetschwil) muß die Gerichtsbarkeit ausschließlich den Habs-

burgern zugestanden haben. Die Nichterwähnung dieser Rechte
im Urbar bleibt unergründlich.

§ 10. Twing und Bann

Der Ausdruck «Twing und Bann» begegnet uns nicht nur im
habsburgischen Urbar, sondern er erscheint ganz allgemein im
mittelalterlichen Quellenmaterial des west- und süddeutschen
Sprachgebietes. Leider wurde von der Forschung öfters übersehen, daß

seine Bedeutung in sachlicher Beziehung — entgegen der während
Jahrhunderten gleichbleibenden, zur starren Formel gewordenen
sprachlichen Bezeichnung — mannigfache Wandlungen erlitt und
im Laufe der Zeit vor allem eine starke Erweiterung erfuhr.77
Wenn diesem Umstand mehr Rechnung getragen worden wäre, so

würde vielleicht manche Kontroverse unterblieben sein, und die

Forschung wäre zu einer weitergehenderen Übereinstimmung
gelangt. So ist man sich denn heute nur darin einig, daß — wie Gasser

sich ausdrückt — der Inhalt von Twing und Bann sich äußert,
«in der Befugnis bei Strafe zu gebieten und zu verbieten, im
Rechte, sich unter Anwendung von Zwang Gehorsam zu verschaffen.»78

In Bezug auf unsere Arbeit stellen sich nun vor allem zwei

Fragen: Erstens nach der inhaltlichen Bedeutung von Zwing und

dem bach» (STAA Nr. 4531, fol. 24). — Die Ritter waren auch Inhaber des
Burglehens Habsburg und hatten zudem noch anderweitigen Grundbesitz im Eigen,
worüber ihnen ebenfalls Jurisdiktionelle Befugnisse zukamen. Man vergi, u. S. 60 ff.

77 So auch Wießner, Twing und Bann, S. 25 ff. — Die Schrift von Wießner
wurde in der Folge von der Wissenschaft einer scharfen Kritik unterzogen; man

vergi. Bader in ZGO 50, S. 617 ff. und Stutz, Zur Herkunft von Zwing und Bann,
S. 289 ff. Die Feststellung Wießners über die starke Erweiterung der sachlichen

Bedeutung von Twing und Bann blieb jedoch unangefochten.
78 Gasser S. 87. Ganz ähnlich bringt Bader S. 636 eine sehr weite Definition:

«So ist Zwing und Bann das Recht, im Dorfe zu gebieten und zu verbieten»;
er charakterisiert im weitern das Institut als «Dorfherrschaft» (S.637). — Über
das Werk von Gasser ganz allgemein vergi, die kritischen Ausführungen von Stutz
in Zeitschr. d. Sav. St., germ. Abt. Bd. 51, S. 750 ff.
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verbuncle». IKr sseklieker Omksng läöt sieK slierllings sus obiger
Lorrnel niekt bestimmen. Die OüeKe im OrKsr ist clsmit nur «um
Lei! erklärt. Ober eleu ükrigen umksngreieken Lesit2 (Vettingen,
HermetseKwii) mul! clie OerieKtsKsrKeit susseKIieüiieK lien Oaks-

Kurgern 2ugestsnlien KsKeu. Oie IVieKterwäKnung ciieser ReeKte

im OrKsr KieiKt unergrünclliek.

§ lö. Evings unci La»u
Oer ^usclruek «Lwing unci Lsnn» begegnet uus niekt nur im

KaKsKurgiscKen OrKsr, sonciern er ersekeint gsn2 allgemein im mit-
telsiterlieken O^uelleumsterisl lies west- unci süllrieutseken LprscK-
gekietes. Leicier wurde von cier LorseKung ökters ükerseken, risL
seine Lelieutung in ssekiieker LesieKung — entgegen lier wäkrenci
IsKrKunlierten gleieKKIeiKenrien, 2ur stsrren Lorrnel gewordenen
sprsckiieken Le2eieKnung — msnnigfseke Vsndiungen erlitt uncl

im Osuke cier Zeit vor sllem eine stsrke Lrweiterung erkukr.^
Venn liiesem Omstsnli mekr KeeKnung getragen worden wäre, so

würlie vieiieiekt msneke Kontroverse unterkiieken sein, unli liie
LorscKnng wäre 2U einer weitergekencieren Okereinstimmung ge-

langt. 80 ist msn sieK lienn Keute nur lisrin einig, dsö — wie Oss-

ser sieK suscirüekt — lier InKsit von lowing unii Lsnn sieK äuüert,
«in cler öekugnis Kei 8trske 2u gekieten unci 2u verbieten, im
lîeekte, sick unter Anwendung von Zwsng OeKorssm 2u verseksk-
fen.»'^

In Le2ug auf unsere ^rkeit steilen sieK nun vor allem 2wei

Lrsgen: Lrstens nsek cier inksitlieken Bedeutung von Zwing unli

clern bscb» (81°^,^ IXr, 4531, loi. 24). — Die Hitter wsren sucb Inbsber 6es Lurg
lebens Usbsburg unci Kstten nuclern nocK snclerweiligen <?run6besiln in, Ligen,
worüber iknen ebenlslls jurisàiiclionelle Lekugnisse nulcsmen. Usn vergi, u. 8. 60 kk,

7> 80 suek Vieüner, l'wing unci Lsnn, 8. 25 kk. — Die 8cKrikt von VieLner
wurcie in cier Lolge von 6er Vissenscbslt einer seksrken Kritik unternogen; msn
vergi. Ls6er in ?<?O 50, 8, 617 kk. unci 8tutn, ?ur UerKunkt von ?wing unci Lsnn,
8. 28? kk. Die Feststellung VielZners iiber clie stsrke Lrweiterung cler sscklickeo
Lecieutung von lowing unà Lsnn blieb jeclock unsngekockten.

Ossser 8. 87. Osnn sknlick bringt Lscler 8. 636 eine sekr weile Velini-
lion: «8« ist /^wing unci Lsnn clss Leckt, iin Dorle nu gebieten unci nu verbieten»;
er cksrskterisiert iin weitern clss Institut sls «OortKerrseKslr» (8.637). — Dber
llss VerK von Ossser gsnn sllgeniein vergi, clie Kritiscben i^uskükrungen von 8tu»
in ?ei,sckr. cl. 8sv. 8,,. gern,. 4bt. Lcl. 51. 8, 75« ll.
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Bann, das heißt, ob das Recht außer der unbestrittenen Zwangsgewalt

auch einen Teil der Gerichtsbarkeit selbst — wie dies von
einer Reihe von Forschern vertreten wurde79 — mit umfaßte.
Zweitens stellt sich das Problem des rechtsgeschichtlichen Ursprunges

des Institutes. Es gilt nun zu untersuchen, inwieweit unser
spezielles Quellenmaterial zu diesen beiden Fragen Aufschluß zu geben

vermag.

1. Die inhaltliche Bedeutung.

Entsprechend seinem allgemeinen Sprachgebrauch sagt das

Urbar bei der Anführung der einzelnen Orte des Eigenamtes:
«du herschaft hat da thwing und ban».80

Nur beim Dorfe Habsburg lesen wir:
«du herschaft hat da ze richtenne thwing und ban».81

Es ist dies unseres Wissens die einzige Stelle des ganzen
Urbarbuches, wo über Twing und Bann gerichtet wird. Da somit einerseits

Analogiefälle fehlen, und anderseits das Dorf Habsburg innerhalb

des Eigenamtes weder in Bezug auf die ständische Gliederung
seiner Bewohner, noch was sein historisches Schicksal anbelangt,
eine Sonderstellung einnimmt, müssen wir annehmen, daß die

merkwürdige Terminologie auf einer Verschreibung des Verfassers
beruht.

Bei den übrigen Dörfern enthält das Urbar keine textlichen
Besonderheiten, außer einer höchst bedeutungsvollen Lücke bei
Altenburg. Hier richtet die Herrschaft Habsburg nur «Dieb nnd
Frevel»; «Twing und Bann» bleibt unerwähnt.82 Die Forschung hat
von dieser auffallenden Erscheinung Kenntnis genommen, ohne
sich jedoch eingehender damit zu befassen.83 Wir haben nun zu

7» Fr. v. Wyß, S. 33 ff.; Jos. Schmidlin, Ursprung und Entfaltung der habsh.

Rechte im Oberelsaß. S. 89 ff.
»o QSG 14, S. 132-136.
8t QSG 14, S. 13317—18. Auf diese Besonderheit beim Dorfe Habsburg weist

bereits Stutz, Das habsb. Urbar und die Anfänge der Landeshoheit S. 206, hin;
auch er kommt zum Schluß, daß ein Verschrieb vorliegen muß. Bader hingegen
übersieht die Abweichung und schreibt S. 629, daß die Herrschaft niemals über

Zwing und Bann «richte», sondern die mit der Formel gedeckten Rechte stets

nur «habe».
8« QSG 14, S. 1343.

8' Nabholz, der Aargau nach dem habsb. Urbar, S. 143 ; P. Schweizer in
QSG 15 IL S.548.
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Lsnn, lis» Keiüt, «K clss Reckt suüer lier unbestrittenen Zwsngs-
gewslt suek einen leii lier OerieKtsKsrKeit seikst — vie «lies von
einer LeiKe von LorscKern vertreten wurcie^^ — rnit urnksöte.
Zweitens stellt sieK 6ss LroKIern lies reektsgesekiektiieken Orsprun-
ges lies Institutes. Ls gilt nun 2U untersucken, inwieweit unser spe-
zieiies ()uelleninsterisl zu liiesen Keilien Lrsgen ^ukseKIul! 2U geben

verrnsg.

i!. öle lnka/t/lc/re LeekentunS.

LntspreeKenci seinein siigeineinen LprscKgeKrsueK ssgt «Iss

OrKsr Kei «ier ^VnküKrung cier einzelnen Orte lies Ligensintes:
«ciû KerseKskt Kst lis tkwing unci Kan».^"

IVur Keirn Oorke Usbsburg lesen wir:
«liû KerseKskt Kst lis ze riektenne tkwing unli Ksn».^

Ls ist liies unseres Vissens liie einige Stelle lies gsn2en OrKsr-
KueKes, wo üker l'wing uno! Lsnn geriektet wirli. Os soinit einer-
seits ^nslogiekslie keKIen, unli snlierseits <iss Oork OsKsKurg inner-
KsIK lies Ligensintes weller in Bezug suk liie stsnciisoke Oiielierung
seiner LewoKner, noek wss sein KistoriseKes LeKieKssl snkeisngt,
eine Sonclersteliung einnirnint, inüssen wir snnekinen, «Isü «lie

nierkwürclige lierrninologie suk einer VerseKreibung lies Verksssers
KeruKt.

Lei lien übrigen Oörkern entksit liss OrKsr Keine textiieken
LesonlierKeiten, suLer einer KöeKst bedeutungsvollen LüeKe Kei

^Itenburg. Hier riektet liie OerrseKskt LlsKsKurg nur «Oieb unci
Lrevel »; «l'wing unci Lsnn» KleiKt unerwsknt.^ Oie LorscKung Kst

von llieser sukksiienlien LrseKeinung Kenntnis genonnnen, okne
sieK jeciock eingekenrier lisrnit 2u Keksssen.^ Vir KsKen nun Zn

?r. v. VvlZ, 3. 33 kk.; los. 8cbmicllin, Ursprung unci Lnttslluog lier Ksbsli.

«eckte irn OberelssL. 8. 89 tt.
«« Y8C 14, 8.132-136.
«l <Z80 14, 8.133 I». ^uk àiese Sesonclerbeir Keirn vorke kisdskurg veist

bereits 8tuln, Oss Ksbsb. Urbsr un6 clie ^nkänge cier Lsnclesbcineit 8.206, bin;
suek er Kommt sum 8cKIuö, cisL ein VerscKrieb vorliegen muü. «scier Kingegen
üdersiebt clie ^bweiekung unci sckreibt 8.629, clsl! clie UerrscKskt niemals über

?vving unà Lsnn «ricbte», sonclern clie mit cler kormel gecleckten «eckte stets

n„r «Ksbe».

<Z8« 14. 8.134».

I^sbKoln, cler ^Vsrgsu nsck clem Ksbsb. Urbsr, 8. 143; 3eK«e»er in
<?8C 15 II. 8.54«.
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untersuchen, ob sich in Altenburg bestimmte gerichtsherrliche
Befugnisse anderer Herrschaften nachweisen lassen. Für den Fall,
daß das Ergebnis positiv sein sollte, stellt sich als weiteres Problem
die Frage, ob zwischen der festgestellten fremden Gerichtsbarkeit
und der Nichterwähnung von Twing und Bann ein Zusammenhang
besteht.

Ausgangspunkt unserer Untersuchungen bilden die Besitzverhältnisse

an Grund und Boden: Das Dorf nimmt innerhalb des

Amtes keine Sonderstellung ein; seine wesentliche Zugehörigkeit
zur habsburgischen Grundherrschaft steht außer jedem Zweifel.
So wurden hier 1254 Güter an den Deutschritterorden vergabt;
was die Rückerwerbung und Wiedereingliederung in das Eigenamt
anbelangt, so verweisen wir auf frühere Ausführungen oben S. 38.

Im Urbar beschränkt sich der Grundbesitz der Herrschaft auf eine
«hofstat inrent dem gemure».84 Über die Ursache dieses geringen
Eigens sind wir wenigstens teilweise unterrichtet: Zu Beginn des
14. Jahrhunderts waren hier nämlich Güter im Besitze der Gräfin
Verena von Veringen; durch Erbschaft gelangten sie an die Grafen

von Montfort und schließlich 1314 durch Kauf an das Kloster
Königsfelden.85 Es ist heute nicht mehr feststellbar, ob es sich um
veringisches Sondergut handelte, oder ob Verena, die eine Tochter
Walters von Klingen war, den Besitz ihrem Gatten Heinrich in die
Ehe brachte. Irgendwelche direkte Abhängigkeit (Lehen oder
Pfand) von der Herrschaft Habsburg läßt sich nicht nachweisen.
Trotzdem können diese Güter ursprünglich zur habsburgischen
Grundherrschaft gehört haben und durch Verkauf oder Vergabung
veräußert worden sein. Die hohe Kaufsumme von 250 Mark
Silbers, die Königsfelden bezahlte, läßt auf den bedeutenden
Umfang des Kaufobjektes schließen. In keiner der unten in Anmerkung

85 genannten, den Besitzeswechsel dokumentierenden Urkunden

findet sich ein Anhaltspunkt dafür, daß dem jeweiligen
Inhaber auch Twing und Bann oder irgendwelche jurisdiktioneilen
Befugnisse zugestanden hätten. Die Lücke im Urbar kann demnach
nicht durch diesen veringischen Besitz bedingt sein.

Aus Quellen des 14. und 15. Jahrhunderts geht hervor, daß

m QSG 14 S. 13319.

ss Man vergi, über diese Besitzeswechsel die drei Kgsf. Urk. im STAA: 1310

25. XL; 1313 5. L; 1314 27. VH. (gedruckt: Cod. dipi. IL S. 384 ff.).
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untersuchen, ok sieh in ^.Itenburg bestimmte geriebtskerrliche öe
kuguisse anderer OerrseKskten nsekweisen lassen. Lllr den Lsil,
dsö clss Lrgebnis positiv sein sollte, stellt sieK als weiteres LroKIem
die Lrsge, oh «wischen cler festgestellten fremden OeriehtshgrKeit
unci cler IViehterwähnung von lowing unli Lsnn ein Zusammenhang
besteht.

Ausgangspunkt unserer Ontersuehungen bilcien «iie Lesit«ver-
Kältnisse sn Orund unli Rollen: Oss Oork nimint innerhalb lies
Vintes Keine 8ondersteiiung ein; seine wesentliche Zugehörigkeit
«ur KsbsburgiscKen OrundKerrscKskt stekt suöer jedem Zweifel.
80 wurden hier 1234 Oüter «n clen Oeutschritterorcien vergsbt;
wss die LücKerwerKung unci Wiedereingliederung in clss Ligensmt
snbeisngt, so verweisen wir suk krübere Ausführungen «Ken 8. 38.

Im Orbsr beschränkt sich cier Orundbesit« cier OerrscKskt suk eine
«hokstst inrent <iem gemure».^ Ober die Orsscbe dieses geringen
Ligens sind wir wenigstens teilweise unterrichtet: Zu Beginn des
14. IsKrKunderts wsren hier nämiiek Oüter im Besitze der Oräkin
Verens von Veringen; durch LrbscKskt gelangten sie sn die Ors-
ken von iVlontkort und seblieLIicK 1314 durch Xsuk an dss Xloster
Königskeiden.^ Ls ist heute nickt mehr keststeiibsr, ob es sieb um
veringisebes 8ondergut bandelte, oder ob Verens, die eine Locbter
Visiters von Klingen wsr, den öesit« ihrem Ostten Heinrich in die
LKe KrscKte. Irgendwelche direkte Abhängigkeit (Leben oder
Bksnd) von der Herrschaft OsKsKurg läöt sieK nickt nsckweisen.
Lrot«dem Können diese Oüter ursprüngiick «ur KsKsburgiscKen
OrundKerrseKskt gekört KsKen und durek VerKsuk oder VergsKung
veräußert worden sein. Oie Koke Xauksurnme von 23s) iVlarK 8il-
Kers, die Xönigskelden be«abite, iäüt auk den bedeutenden Om-
sang des XsukohjeKtes scKIieöen. In Keiner der unten in ^nmer-
Kung 83 genannten, den Besit«esweeKseI dokumentierenden OrKun-
den kindet sieK ein ^nkaitspunkt dskür, dai? dem jeweiligen In-
Ksker suck l'wing und Lsnn oder irgendwelcke jurisdiktionelien
öekugnisse ««gestanden Kälten. Oie LüeKe im OrKsr Ksnn demnscb
nickt durck diesen veringiseken Lesit« Kedingt sein.

^us Oneilen de» 14. und 13. Jahrhunderts gekt Kervor, dsö

«' oso 14 8. I3ZI».

^ K5sn vergi, iiber ciiese Resitnesweebsel ciie cirei Kgsl. UrK. im 81^ >i IZI»
25. XI,; IZ1Z 5. I.: IZ14 27. ^1. (geclruckt: Ocxi. clipl. II. 8. 3»4 If
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dem Inhaber der Gerichtshoheit über das Amt Eigen gewisse
Kompetenzen in Altenburg entfremdet waren, indem sie als Lehen
Österreichs dem jeweiligen Besitzer der Herrschaft Wildegg
zustanden. Entstehungszeit und sachlicher Umfang dieser Exemtion
werden uns unten S. 101 ff. noch eingehend beschäftigen. Es sei

jedoch gestattet, die diesbezüglichen Resultate hier zu verwerten:
Die Entfremdung zu Gunsten Wildeggs hat höchstwahrscheinlich
schon bei der Aufnahme des Urbars bestanden und ist die Ursache
dafür, daß dieses in Altenburg Twing und Bann nicht erwähnt.
Die spätem Untersuchungen ergeben sodann, daß der Herrschaft
Wildegg auch gerichtsherrliche Befugnisse, darunter zweifelsohne
eine gewisse Strafgerichtsbarkeit, zustanden; aber die Abgrenzung
von der den Habsburgern resp. dem Kloster Königsfelden verbliebenen

Jurisdiktion scheitert an der Dürftigkeit der Quellen.
Das Endergebnis der Betrachtung des Urbars selbst in Bezug

auf den sachlichen Umfang der mit der Formel «Twing und Bann»
umschriebenen Rechte ist somit folgendes: Es spricht alles dafür,
daß wir hierunter auch einen Teil der Gerichtsbarkeit zu verstehen
haben, deren nähere Festlegung erweist sich jedoch als unmöglich.

Es bleibt nun zu untersuchen, ob möglicherweise andere Quellen

über Twing und Bann näheren Aufschluß zu geben vermögen.
Eine diesbezügliche Prüfung der spärlichen Überlieferungen aus
dem der Urbaraufnahme vorausgegangenen Zeitraum verläuft negativ.

Auch im reichhaltigen Archiv des Klosters Königsfelden
finden sich nur wenige Urkunden, die unserer Formel Erwähnung tun.
Ein Teil des in dieser Hinsicht positiven Materials ist zudem für
unsere Betrachtung unbrauchbar, da Twing und Bann darin als

rein territorialer Begriff einen bestimmten Raum bezeichnet. So

ist nur wenig verwertbar: Mit Urkunde vom 13. März 1316
erneuerten die Herzoge von Österreich die Schenkung des Kirchensatzes

Windisch an das Kloster Königsfelden und verfügten
zugleich über den Hof Windisch, wie folgt:

«... curiam nostram conferimus et donamus salvis nobis ip-
sius curie honoribus, iurisdictionibus et districtibus bonorum et
hominum quibuscumque ». 8(>

Die Herzoge behielten sich also die Rechtsprechung über Gut und
Leute des Hofes vor. So aufschlußreich diese Urkunde in verschie-

»6 STAA Kgsf. U.
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tieni InKsKer lier OerieKtsKoKeit üker dss ^mt Ligen gewis3e Xom-
Petenten in ^ltenkurg entfremdet wsren, inlieni sie »ls LeKen
OsterreicKs dem jeweiligen Besitzer tier UerrseKskt Vildegg zu-
standen. LntsteKungszeit und sscklicker Omksng llieser Lxemtion
werden uns unten 8. 101 ff. nock eingebend besebäktigen. Ls sei

jedoek gestattet, die dieskezüglieken Resultate bier zu verwerten:
Die Lntsrenidung zu (Gunsten Vildeggs bat KöcKstwsKrscKeinlicK
sckon Kei der ^uknakme des OrKsr» bestanden und ist die OrsscKe

dakür, dsö dieses in ^ItenKurg Lwing und Lsnn niebt erwäbnt.
Die spätern OntersucKungen ergeben sodann, dal! der OerrscKskt

Vildegg sucb gericbtsberrliebe Lefugnisse, darunter zweikelsokne
eine gewisse 8trgfgericKtsKarKeit, zustanden; aber liie Abgrenzung
von der den Habsburger« resp. dern Xloster Königskelden verbli< -

benen Jurisdiktion scheitert an der Dürftigkeit der t)uellen.
Dss Lndergebnis der Letrscbtung des Orbsrs selbst in Bezug

suk den sscblicben Omksng der mit der Lormel «l'wing und Lsnn »

umsebriebenen Lechte ist somit folgendes: Ls spricht slles dskür,
dsö wir bierunter sueb einen Lei! der OerielitshsrKeit ZU versteben
baben, deren näbere Lestlegung erweist sieb jedoch als unmöglich.

Ls bleibt nun zu untersuchen, ob möglicherweise andere t)uel-
len über Lwing und Rann näheren ^ufscKIuL Zu geben vermögen.
Line diesbezügliche Prüfung der spärlieken Okerlieferungen su»
dem der OrKsrsuknsKme vorausgegangenen Zeitraum verläuft nega-
tiv. ^uck im reicKKsltigen Archiv des Klosters Xönigskelden fin-
den sieK nur wenige Urkunden, die unserer Lormel LrwäKnung tun.
Lin Lei! des in dieser Hinsicht positiven IVlsterisIs ist zudem für
unsere Betrachtung unKrsuvKKsr, da Lwing und Lsnn dsrin sls

rein territorialer öegriff einen bestimmten Lsum bezeicknet. 8u

ist nur wenig verwertbar: iVlit Urkunde vom 13. Närz 1316 er-
neuerten die Herzoge von Osterreich die 8eKenKung des Kirchen
sstZes VindiscK an dss Xloster Xönigsfelden und verfügten Zu

gleiek über den Hof VindiscK, wie folgt:

«. eurism nostrsm conferimus et donsmus sslvis nokis ip-
sius eurie KonoriKus, iurisdictionibus et distrietibus bonorum et
Kominum lzuikuscumque »,i

Die Herzoge KeKielten sieK slso die ReeKtsprecKung üker Out und
Leute des Hofes vor. 8« sufscKIuöreieK diese OrKunde in versekie-

«« 81^ ««si. 15.
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dener Hinsicht ist (man vergi, u. S. 55 f.), so vermag sie doch zur
Abklärung unserer Frage nichts beizutragen; denn wir finden in
ihrem ganzen Text weder einen Anhaltspunkt darüber, was «dis-
trictu8» bedeutet, noch eine Abgrenzung dieses Begriffes von
demjenigen der «iurisdictio». Auch eine deutsche Übersetzung aus der
Mitte des 17. Jahrhunderts vermag hierüber keine Klarheit zu
schaffen; es heißt da nur:

«...jedoch uns die ehre, Jurisdiktion, twing und bahn über die
gutter und lüte desselbigen hofs vorbehalten .».87

Das Gleiche gilt für nachstehenden Passus aus der Freiheitsbestätigung

Berns zu Gunsten Königsfeldens von 1480:

«...bestatten wir inen ouch all und yeglich ir freyheit, gut, ge-
wohnheit, altherkommen, gericht, twing, bann mit iren büßen,
besserungen, zins und zehnden, vallen ,88

Wie mit diesen beiden Stellen, so verhält es sich auch mit den übrigen

positiven Quellen. Wir finden nirgends eine Begriffsumschreibung.

Somit bleibt es bei den bereits oben anläßlich der Betrachtung

des Urbars gezogenen Schlüssen.89 Der sachliche Umfang der
mit der Formel «Twing und Bann» gedeckten Gerichtsbarkeit läßt
sich anhand unseres Quellenmaterials nicht eruieren.

87 STAA Nr. 438 (Kgsf. Kopialbuch VIII) fol. 177.
88 STAA Nr. 435 (Registerband zu den Kgsf. Gewahrsamebüchern) letzter Eintrag

des nicht paginierten Bandes.
8» Die Tatsache, daß wir unter Twing und Bann auch einen Teil der

Gerichtsbarkeit subsumieren, darf nicht mißverstanden werden, indem unser Resultat
auf das ganze Urbar ausgedehnt wird. Eine solche generelle Anwendung der auf
Grund der Lücke bei Altenburg und der späteren Verhältnisse in diesem Dorf
gezogenen Schlüsse verbietet sich unseres Erachtens aus nachfolgenden Erwägungen:
Das Urbar verzeichnet mit der Doppelformel «Twing und Bann» und «Dieb und
Frevel» neben andern Hoheitsrechten auch die gerichtsherrlichen Kompetenzen.
Die großen Unterschiede hinsichtlich Umfang und Ursprung der den Habsburgern
an den verschiedenen Orten zustehenden Jurisdiktion gehen aus ihm aber nur in
den wenigsten Fällen hervor. Es erklärt sich das aus seinem in erster Linie
finanztechnischen Charakter und aus seiner konservativen Sprache. Auf Grund der
vereinzelten Abweichungen vom normalen Sprachgebrauch versuchte nun die
Forschung zu einer allgemein Geltung beanspruchenden Definition der beiden Formeln
und ihrer Bestandteile zu gelangen. Es scheint uns, daß in diesen Fragen nur dann

befriedigende Resultate erzielt werden können, wenn ihre Lösung zuerst für kleine,
lokale Rechtskreise anhand anderweitiger, spezieller Quellen versucht wird. Leider
führte die diesbezügliche Untersuchung über das Eigenamt infolge der
Unbestimmtheit des späteren Quellenmaterials (vergi, auch unten S. 101 ff.) nur
teilweise zu einem positiven Ergebnis.
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dener OinsieKt ist (man vergi, u. 8.55 k.), so vermag sie doek «ur^K-
Klärung unserer Lrsge nickt« beizutragen; derm wir kinden iu
ibrem ganzen Lext weder eillSll ^nbsitspunkt darüber, wss «dis-
trictus» bedeutet, noeb eille Abgrenzung dieses öegrikkes voll dem-
jenigen der «iurisdietio». ^uck eine deutsebe Okersetzung sus der
relitte des 17. lskrkunderts vermag bierüber Keine XlsrKeit ZU

sebakkeu; es Keiüt ds uur:
«...jedoek uns die ebre, jurisdiction, twing und KsKn üker die
gütter und iüte desseikigen Koks vorkekaiten .».^

Oss OieieKe gilt kür naekstekenden Lsssus aus der LreiKeitsbestL-
tigung Berns 2u Ounsten Königskeldens von 1480:

«...bestatten wir inen ouek all und veglicb ir krevkeit, gut, ge>
woknkeit, sitkerkommen, geriekt, twing, bann mit iren buöen,
besserungen, «ins und «ebnden, valien

Vie mit diesen beiden 8teiiell, so Verkält es sieK suek mit den ükri-
gen positiven (Quellen. Vir kinden nirgends eine LegrikksumseKrei-
bung. 8«mit bleibt es Kei den bereits oben snisLIieK der LetrseK-

tung des Orkars gezogenen 8cKIüssen.^ Oer sseklieke Omksng der
mit der Lormel «l'wing und Lsnn» gedeckten OericKtsKsrKeit Isljt
sieK ankavd unseres <)uellenmsterisls niekt eruieren.

«' Lr^V Nr. 433 <Kgsk. Kopislbucb VIII) loi. 177.

81^^ IVr. 435 (Kegisterbsnd nu den Kgsl. Oewsbrssmebücbern) letnter Lin
trsg cles riiclit psginierten ösndes.

Die l'stsscke, dsö wir unter l'wing »ncl Lsnn sucli einen l'eil 6er Oe

ricbtsbsrkeit subsumieren, 6srl niebt miüverslsnden werden, in6em unser Ilesultsl
sul 6ss gsnne Urbsr susgedeknt wird. Line solcbe generelle Anwendung 6er sul
Orund 6er Lücke bei ^Itenburg uv6 6er späteren Verkältnisse in 6iesein Oorl ge-

nogenen LeKIüsse verbietet sieb unseres LrscKtens sus nsckkolgenden Lrwsgungen:
Oss LIrbsr verneicbnet mit 6er Ooppellormel «l'wing un6 Lsnn» und «Dieb un6
Lrevel» neben sndern Hobeilsrecbten sucb 6ie gericklskerrlicken Kompetenzen.
Die grollen IlnterscKiede binsicbllicb Ilmksng und Ursprung der den Usbsburgern
sn den verscbiedenen Orten nustebenden lurisdiktion geben sus ibm sber nur in
den wenigsten Lsllen Kervor, Ls erklärt sieb dss sus seinem in erster Linie linsnn-
teckviscben ObsrsKter und sus seiner Konservativen öprscbe. .^ul Orund der ver-
einleiten ^bweicbungen vom normslen Lprscbgebrsucb versiicbte nun die Lor-

scbung üu einer allgemein Oeltung Kesnsprucbenden Oelinition der beiden Lormeln
»nd ikrer öestsndteile nu gelangen. Ls sebeint uns, dsö in diesen Lrsgen nur dsnn

Kelriedigende Lesultste erhielt werden Können, wenn ibre Lösung Zuerst lür Kleine,
lokale LecbtsKreise snbsnd anderweitiger, spezieller l)uellen versucbt wird. Leider
kübrle die diesbenllglicbe Ontersucbung über dss Ligensmt inlolge der Linke-

stiinmtbeit des späteren Ouellenmsterisls (vergi, sucb „nten 8, löl ll.) nur teil-
weise nu einem positiven Lrgebnis,
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Es fragt sich noch, ob wir auf Grund der reichhaltigen aber

äußerst widerspruchsvollen Literatur versuchen sollen, zu einem

Ergebnis zu gelangen. Außer aus den bereits in Anmerkung 89
gemachten Erwägungen glauben wir auch aus nachfolgenden Gründen

darauf verzichten zu dürfen: Mit Erwerb der Landgrafschaft
Aargau erlangten die Habsburger die ausschließliche Gerichtshoheit

über Freie und Unfreie im ganzen Eigenamt. Es gilt dies

auch für die beiden, im Urbar nicht genannten Dörfer Birrenlauf
und Scherz. Gerichtsherrliche Kompetenzen anderer Herrschaften
lassen sich nur in Altenburg und Scherz nachweisen; doch handelt
es sich hier nicht um eigene, originäre, sondern um von Habsburg
abhängige Rechte (Lehen). Unter diesen Umständen erscheint es

uns müßig, anhand der zu höchst uneinheitlichen Resultaten
gelangten Forschung einen mehr oder weniger großen Teil der
Gerichtsbarkeit unter «Twing und Bann» subsummieren zu wollen.
Eine solche Begrenzung erachten wir nur da von Interesse und
zugleich auch als unumgänglich, wo Hoch- und Niedergericht nicht
in einer Hand vereinigt waren.

2. Der rechtsgeschichtliche Ursprung.

In der Literatur stehen sich vor allem die grundherrliche und
die öffentliche Theorie diametral gegenüber.90 Auf Grund unserer
bisherigen Untersuchungen ergibt sich, daß wir gegenüber der
grundherrlichen Entstehung eine ablehnende Stellung einnehmen

müssen; denn in den zahlreichen Fällen, wo es uns gelang, Grundbesitz

anderer Herrschaften nachzuweisen, fand sich nirgends
damit ohne weiteres Twing und Bann verknüpft.91

Dieser Einheitlichkeit unseres Quellenmaterials scheint eine

einzige spätere Stelle zu widersprechen. In der bereits erwähnten
Schenkungsurkunde von 1316 betreffend den Hof Windisch behielten

sich die Herzoge «iurisdictiones et districtus bonorum et homi-

•o Eine Erwähnung der hauptsächlichsten Literatur über diese Frage würde zu

viel Raum beanspruchen, wir verweisen daher auf die umfassende Zusammenstellung

und Besprechung bei Stutz, Zur Herkunft von Zwing und Bann, S. 289 ff.
91 Die entfremdeten gerichtsherrlichen Befugnisse in Altenburg und Scherz

sind nicht die direkte Folge einer Übertragung von Grundbesitz, sondern diese
Rechte müssen Gegenstand einer besonderen Belehnung gewesen sein. In Altenburg

beschränkte sich die Zuständigkeit Wildeggs auf die jurisdiktioneilen Kompetenzen,

von Grundbesitz ist überhaupt nichts bekannt.
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Ls kragt sien nock, od wir suk Orunci cler reieKKsitigen »der
»uüerst wiliersprueksvolien Literatur versueken sollen, 2u einem

LrgeKnis 211 gelangen, ^uöer sus eleu bereits iu Anmerkung 89 ge-
msekten Lrwägungen glsuben wir sueb sus nsckkolgenllen Orün-
«leu lisrsuk verziebteu 2u dürken: iVlit Lrwerb lier LsndgrakscKskt

^grgau erlsugten die Habsburger liie «usscKIieLIieKe OerieKts-
KoKeit über Lreie uull Onkreie ira gsn2en Ligensmt. Ls gilt llies
aueb kür die Keiden, ira OrKsr uiebt geusunten Oörker Lirrenisuk
unli Leber«. OerieKtsKerriicKe Xompetenzen anderer Herrscbskten
lassen sieb nur in Ottenburg unrl 8eKerz nsebweisen; doek Ksndeit
es sieb bier niebt un, eigene, originäre, sondern um von Habsburg
sbbängige Leebte (Leben). Onter oÜesen Omständen ersebeint es

uns müLig, «nksnd cler «u bückst uneinkeitlicken Resultaten ge-

langten LorseKung einen mekr oller weniger groöen Leil cler Oe-

riektsbarlieit unter «l'wing unrl Lann» suksummieren 2« wollen.
Line soleke Legreo2ung ersckten wir nur lis von Interesse unci 2u-

gieieb suek »ls unumgäugiiek, wo HoeK- unci iXiedergeriebt niekt
in einer Hand vereinigt waren.

2. Der rec^rsKSSc?cîlc/lt/t«/le l/rsprunA.
In «ier Literatur steken sieK vor allem liie grunlikerrlicke unci

ciie ökkentiiek« LKeurie liismetrsl gegenüber.^ ^uk Orund unserer
Kiskerigen Ontersuebungen ergibt sieK, dsL wir gegenüber cier

gruncikerriieken LntsteKung eine skieknenlie 8tellung einnekmen
müssen; lienn in clen 2sKIreieKen Lällen, wo es uns gelang, Orund-
Kesit2 sullerer IlerrseKskten nsebzuweisen, ksnli sieK nirgends lis-
mit okne weiteres Lwing unci Lsnn verknüpft.^

Dieser LinKeitiieKKeit unseres t)uellenmsterisls sekeint eine

einzige spätere 8teiie zu willerspreeken. In lier bereits erwäknten
8cKenIiungsuriiuncie von 1Z16 betrekkenll rien Hok Vincliscb bebiei-
ten sieb die Her2oge «iurisclietiones et liistrietus bonorum et Komi-

»v Line Lrwäbnung cler KsuptsäcKIicKsten Literstur über diese krsge würde nu

viel «suni besnsprueben, «ir verweisen dsber suk clie urnksssende Zussinmenstel-

lung unci Lesprecbung bei Llutn, Zur HerKunkt von Zwing unci Lsnn, 8. 289 kk.

" Die entkrerndeten gericktsberrlieben öekugnisse in Ulenburg unci Lebern
sind uiebt clie direkte kolge einer Dbertrsgung von Orundbesitn, sondern diese
«eckte inüssen Legevstsnd einer besonderen LeleKnung gewesen sein. In ^Iten-
bürg desckrsvkte sieK die Zuständigkeit Vildeggs suk die zurisdiktionellen Xornpe
kennen, von Orundbesitn ist ükerksupt nickts bekannt.
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num» vor. Die Rechtssprechung und die zu ihrer Ausübung
notwendige Zwangsgewalt erscheinen also als Pertinenz der «Curia».
Diese Tatsache könnte als ein Beweis für die grundherrliche
Theorie gewertet werden. Aber das Verhältnis beim Windischer
Hof steht in den Quellen durchaus einzig da. Außer bei den
bisherigen Untersuchungen über die Besitzverhältnisse an Grund und
Boden ist auch bei den zahlreichen Erwerbungen (darunter eine

ganze Anzahl Höfe) durch das Kloster Königsfelden92 sonst
nirgends die Rede von gerichtsherrlichen Befugnissen. Die Verbindung

von «iurisdictio et districtus» mit dem Hof Windisch ist keine
organisch gewachsene, sondern eine verwaltungstechnische, indem
der Meier dieses Haupthofes unseres Gebietes in die habsburgische
Beamtenorganisation eingegliedert war und ihm auch jurisdiktioneile

Kompetenzen zustanden. Wir verweisen auf die entsprechenden

Ausführungen in §§ 12 und 17.
Es bleibt somit bei der Ablehnung der grundherrlichen Version

in Bezug auf den rechtsgeschichtlichen Ursprung von Twing
und Bann. Der Entstehungsgrund dieses Institutes ist im öffentlichen

Recht zu suchen, und zwar haben wir in ihm ein staatliches
Herrschaftsrecht zu sehen. Denn die Erlangung der Immunitätsrechte

— geschah dies nun auf Grund von königlichen Privilegien
oder durch Usurpation — brachte den Habsburgern zu ihrer
leibherrlichen und leiherechtlichen Jurisdiktion weitere gerichtsherrliche

Befugnisse, die bis anhin den staatlichen Beamten zugestanden

hatten. Mit dieser staatlichen Gerichtsbarkeit ging auch die zu
ihrer Ausübung notwendige obrigkeitliche Zwangsgewalt von den

königlichen Beamten auf den Immunitätsherrn über.93

M Wir verweisen auf die Zusammenstellung über die hauptsächlichsten
Erwerbungen Königsfeldens unten S. 54 f.

•' Dieser Schluß entspricht den Resultaten der modernen Forschung. Man
vergi.: Wießner, Kap. 5 und 6, S. 58 ff., speziell S. 73 bis 79 und 101 bis 108;
Gasser S. 93; G. Seeliger, Staat und Grundherrschaft, S. 26. Betr. die Kritik dieser

Anschauungen vergi. Stutz und Bader, zit. in Anm. 77/78. Diese neuesten
Untersuchungen zum vorliegenden Problem standen uns hei der Abfassung unserer Arbeit,
deren Vollendung vor Kriegsausbruch fällt, deren Drucklegung jedoch durch die
Umstände stark verzögert wurde, noch nicht zur Verfügung. Die oben im Text
vertretene Ansicht steht unseres Erachtens nicht in schroffem Gegensatz zu den

Schlußfolgerungen der beiden verdienten Forscher; man vergi, für deren vermittelnde

Stellungnahme: Bader S. 635. Stutz S. 351 ff. — Im übrigen sei auch hier
nochmals mit allem Nachdruck festgehalten, daß unsere Lösuns über den rechts-

I»

num» vor. Oie LeeKtsspreeKung und die «u ikrer Ausübung not-
wendige Zwsngsgewslt ersekeinen «Iso sis Lertinenz «1er «t^uris»
Oiese Tatsache Konnte sis ein Beweis kür die grundkerriicke
l'heorie gewertet werden, ^ber ds8 Verbäitnis Keim VindiseKer
Hok stekt in den (Zueilen dureksus einzig ds. ^uöer bei den bis-

Kerigen OntersucKungen über die öesitzverkäitvisse sn Ornnd und
Loden Ï8t sueb bei den zsklreieken LrwerKungen (darunter eine

gsnze ^nzsKI Oöke) durcb dss Kloster Königskelden^' sonst nir-
gends die Lede von geriektskerrlieken Befugnissen. Oie Verbin-
dung von «iurisdietio et districtus» mit dem Oof VindiseK ist Keine

orgsniseh gewachsene, sondern eine verwsltungsteennisene, indem
der Neier dieses Osuptbofes unseres Oebietes in die KaKsKurgiseiie
Reamtenorganisation eingegliedert wsr und ibm sueb jurisdiktin
nelle Kompetenzen zustanden. Vir verweisen »uf die entsprechen-
den Ausführungen in HH 12 und 17.

Ls bleibt somit bei der Ablehnung der grundkerrlicken Ver-
sion in Lezug auf den reehtsgeschichtiiehen Orsprung von l'wing
und Lann. Oer Lntstebungsgrund dieses Institutes ist im «ffent-
lieben Leebt zu sueiien, und zwar Kaden wir in ihm ein stsstliche«
rlerrschsftsrecht zu seken. Oenn die Lrisngung der Immunität«-
reckte — geseksk die« nun suf Orund von Königliehen Privilegien
»der durek Osurpstion — KrseKte den OsKsKurgern Zu ikrer leib-
Kerrlicben und leikerecktiieken Jurisdiktion weitere gericktskerr-
lieke Befugnisse, die Kis snkin den stsstiieken Leamten zugestsn-
<Ien Kstten. IVIit dieser staatiieken OericKtsKarKeit ging auek die zu
ikrer ^usiikung notwendige «KrigKeitlicKe Zwsngsgewslt von den

KöniglieKen Lesmten auf den ImmunitätsKerrn üker.^^

»- Vir verweisen sul <iie Znssminenstellung über liie bsuplsäeldicbslen Lr-

"erkungen Königskeldens »nlen 8.54 k.

Dieser 8cbl»lZ enlspricbt lien lîesullslen cier modernen Lorscbung. ^ls»
versi.: VielZner, Ksp. 5 »nc> 6, 8. 5« tt., sve-iell 8. 73 Kis 79 und 101 bis 108;
Lssser 8, 93; 0. 8eeliger, 8tsst »nci Ornndberrscbskt, 8. 26. öelr. clie Kritik dieser

Xnscbsuungen versi. 8tntn „nci ösder, ?it, in ^nm. 77/78. Diese neuesten IInter-
«uebiingen n»m vorliegenden Problem ständen „ns Kei der ^bksssung unserer Arbeit,
cleren Vollendung vor KriegssusbrueK fällt, deren Drucklegung jedoek durek die
Umstände stsrk verniigert wurde, noeb nickt ü»r Verkügung, Die «Ken im l'cxt ver-
treten« .^nsickt stekt unseres LrscKtens nickt in sckrottem Oegensst?. nu den

^eKInükolgerungen der Keiden verdienten korscker; msn vergi, kiir deren verini!
lelnde 8teIIungnsKme; Lsder 8, 635. 8t„tn 8. 351 tt. — Im übrigen sei suek Kier
noekmsl? mit sileni l^sekdrnek keslgebslten, dsö unsere Lösung über den reebts-
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§ 11. Dieb und Frevel

Die Herrschaft Habsburg «richtet» oder, was gleichbedeutend
ist, «hat zu richtenne dùb und vrefel» in den einzelnen Dörfern
des Eigenamtes. Die Forschung hat sich auch um die Abklärung der

aus dieser Formel sich ergebenden Fragen bemüht, ohne jedoch zu

völlig übereinstimmenden Resultaten zu gelangen.94 Immerhin steht
soviel fest, daß wir unter diesem Ausdruck Gerichtsbarkeit, und

zwar StrafGerichtsbarkeit, zu verstehen haben.
Es stellt sich nun auch hier die Frage nach der inhaltlichen

Bedeutung des Begriffes. Das Urbar selbst bringt uns keine
Definition. Am aufschlußreichsten und infolgedessen in ausgedehntem
Maße von der Forschung zur Untersuchung herangezogen ist es an

denjenigen Stellen, wo es zur Umschreibung der Strafgerichtsbarkeit

nicht unsere Formel, sondern nur ihre Elemente in Verbindung

mit andern Termini technici verwendet.95 Solche Abweichungen

sind in der Regel der Ausfluß einer Teilung der Strafgerichtsbarkeit,

und sie sind für die Abklärung der Gerichtsverhältnisse an
einem bestimmten Ort sehr wichtig. Daraus jedoch generell
Schlüsse über den sachlichen Umfang von Dieb und Frevel zu

ziehen, geht kaum an. Im Eigenamt stoßen wir auf keine solche

Abnormitäten; bei der ausschließlichen Gerichtshoheit der
Habsburger weiter nicht erstaunlich. Ebenso fehlt jegliches andere
spezielle Material, das über unsere Formel Aufschluß geben könnte.
Unter diesen Umständen bleibt nichts anderes übrig, als auf die

Abgrenzung des sachlichen Umfanges der mit «Dieb und Frevel»
umschriebenen Strafgerichtsbarkeit zu verzichten.

Über den rechtsgeschichtlichen Ursprung unseres Institutes
können wir uns kurz fassen: Die Gerichtshoheit Habsburgs über
das Eigen setzt sich aus grundherrlichen, leibherrlichen und staat-

geschichtlichen Ursprung von Twing und Bann nur für das Eigenamt Geltung
beanspruchen kann. Daß diese Frage für andere Gebiete anders entschieden werden
muß, scheint uns nicht nur wahrscheinlich, sondern diese Möglichkeit sollte jeder
lokalen Untersuchung bis zur Gewinnung konkreter Quellenergebnisse zu Grunde
gelegt werden.

94 Es würde zu weit führen, die gesamte einschlägige Literatur zu zitieren;
wir verweisen auf die Zusammenstellung bei K. Weitzel, Diebstahl und Frevel,
S. 45 ff.

85 Man vergi, darüber UI. Stutz, Das habsburgische Urbar und die Anfänge"
der Landeshoheit, S. 202 ff.

-1 Werder. Eigenamt
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§ 11. Die» unci Grevel

Oie OerrseKskt OsKsKurg «ricktet» «lier, was gleickbedentend
ist, «Kst «u ricktenne club und vrekel» in den einzelnen Dörfern
lies Ligensintes. Die LorscKung Kst sieK suek uni clie ^KKIärung cler

sus dieser Lormel sieK ergebenden Lragen KemüKt, «Kne jedoek zu

völlig übereinstimmenden Resultaten ZU gelangen.IinlnerKin stekt
««viel fest, daö wir unter diesem Ausdruck <?<?rkc/>.tsöar/elzit, und

zwar Stra/eczric/ltstiar/êelk, zu verstellen Kaken.
Ls stellt sieK nun suek Kier die Lrage nacK der inksltlieken

Bedeutung des Legriffes. Dss OrKsr selkst Kringt uns Keine Deki

nition. ^m suksckluöreicksten und infolgedessen in susgedekntem
kVlslje von der LorscKung zur OntersucKung Kersngezogen ist es so
denjenigen Stellen, wo es zur OmseKreiKung der StrgfgericKtsKsr-
Keit nickt unsere Lormel, sondern nur ikre LIemente in VerKin-
dung mit sndern Lermini tecknici verwendet.^ SoleKe ^KweieKun-

gen sind in der Regel der ^uskluL einer Leilung der StrskgerieKts-
KsrKeit, und sie sind für die ^KKIsrung der OerieKtsverKältnisse »n
einem bestimmten Ort selir wiektig. Daraus jedoek generell
ScKIüsse üker den sscklicken Omksng von DieK und Lrevel zu

zieken, gekt Kaum un. Im Ligensmt stoLen wir suf Keine soleke

Abnormitäten; Kei der gusseklieölieken OericKtsKoKeit der Oaks-

Kurger weiter nickt erstaunlick. Lbens« keKIt jeglickes andere spe-
zielle iVlaterisl, dss üker unsere Lormel ^ukseKIuö geben Könnte.
Onter diesen Omständen bleibt niebts anderes übrig, sls suk die

Abgrenzung des sscklicken Omksnges der mit «DieK und Lrevel»
umsckriekene» StrskgericKtsKsrKeit zu verziekten.

Oker den reektsgesekicktlieken Ursprung unseres Institutes
Können wir uns Kurz kssseu: Die OerieKtsKoKeit OsKsburgs über
dss Ligen setzt sieK aus grundkerrlicken, leiKKerrlieKen unii stsst-

gescbickllicken Ursprung von ?v»ing und Lsnn nur kür dss Ligensmt (Zeitung be-

snsprucben Kann. OsIZ diese Lrsge kür sndere Oebiete anders enlscbieden Verden
muü, scbeint »ns nickt nur vsbrsckeinlick. sondern diese UöglicKKeit sollte jeder
lokalen lintersuekung Kis nur Gewinnung Konkreter i)uellenergebnisse nu Orunde
gelegt «erden,

Ls «iiide nu »eil kübrcn, die gessmte einseklügige Literatur nu nitieren!
wir verweisen suk die Zusammenstellung bei X. Veitnel. OiebsIsKI und Lrevel,
8. 45 kk.

»5 Usn vergl. darüber 8tutn, Oss KsKsburgiscbe lirbsr und die Xnlünge'
<Ier LsndesKoKeit, 8. 2«2 kk.
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lichen Elementen zusammen. Folglich geht auch die einheitliche,
mit Dieb und Frevel bezeichnete Strafgerichtsbarkeit des

Spätmittelalters auf diese drei Wurzeln zurück.

§ 12. Die Gerichtsorganisation
Das Urbar selbst gibt uns über die habsburgische

Gerichtsorganisation keinen Aufschluß. Wir sind hier völlig auf anderweitige

Quellen angewiesen. Dieses Material ist zu Beginn des 14.
Jahrhunderts zu dürftig, als daß sich daraus die Gerichtsorganisation
mit der wünschenswerten Klarheit rekonstruieren ließe. Immerhin
zeichnen sich einige Hauptmerkmale bereits deutlich ab, sodaß es

sich lohnt, näher darauf einzutreten. Es sei dabei die Feststellung,
daß keine besonderen Beamten für die Ausübung der Rechtsprechung

bestellt wurden, sondern daß diese den ordentlichen
Verwaltungsorganen übertragen war, vorweg genommen.

Unterster Verwaltungsbeamter war der Meier des Hofes
Windisch;96 ihm standen sicherlich auch jurisdiktioneile Befugnisse
über die Bebauer der «Curia» zu; das vollständige Fehlen des

diesbezüglichen Materials verunmöglicht jedoch deren Begrenzung.
Hauptsächlichster Gerichtsbeamter war der Vogt des Amtes

im Eigen.97 Vor ihm fand die Großzahl der Fälle ihre Erledigung.
Das lückenhafte Material verbietet uns aber auch hier, eine
Kompetenzumschreibung zu geben. Als übergeordnete Instanz amtete
der Vogt von Baden; über seine Befugnisse verweisen wir auf die

Ausführungen unten S. 71 f.
Über die Gerichtsstätten liegen aus dieser frühen Zeit keine

positiven Quellen vor. Wir werden hierüber unten S. 73 f. im
Zusammenhang berichten.

86 Der habsburgische Einkünfterodel von 1273 erwähnt einen «lleinricus villi-
cus» (QSG 15 I S. 47/48). Am 10. Oktober 1309 gewährte Herzog Leopold u. a.
dem Meier einen Zinsnachlaß, weil er einen Acker «de curia nostra villicali» für
den Klosterhau verwendet hatte (STAA Kgsf. U.). Am 11. Nov. 1312 urkundet
Heinrich, der Meier, daß er von der Herrschaft Österreich einen Acker erhalten
habe (STAA Kgsf. U.).

87 Sein ältester quellenmäßiger Nachweis findet sich in der bereits in Anm. 96

angeführten Urkunde von 1309. Herzog Leopold befiehlt da den bekannten
Zinsnachlaß «universis nostris in predio nostro Eigen pro tempore advocatis». Auf-
fallenderweise ist von einer Mehrzahl von Vögten die Rede. Der Herzog scheint
sich an alle in der Verwaltung des Eigens tätigen Personen, also an den eigentlichen

«Advocatus», an den Meier der «Curia» in Windisch, sowie an den Vogt Non

Baden als Aufsichtsinstanz zu wenden.
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lieken Elementen «ussmmen. LolglieK gekt suek die einkeitlieke,
mit DieK und Lrevel KeseieKnete 8trskgerieKtsK»rKeit des 8pät-
mittelalters suk diese drei Vuriseln ziurüek.

§ 12. Die (^eril»t»«rlz»ili«ati«n
Dss OrKsr selbst gibt uns über die KsKsKurgiseKe OerieKts-

organisation Keinen ^ukscKIuÜ. Vir sind bier völlig suk «nderwei-
tige (Quellen angewiesen. Dieses NsterisI ist «u Deginn des 14. Isbr-
Kunderts «u dürktig, als dsö sieb dsrsus die OerieKtsorgsnisstion
rnit der wünsebenswerte» Klsrbeit rekonstruieren lieöe. ImmerKin
«eiebnen sieb einige Hauptmerkmale bereits deutlieb sb, sodsö es

sieb lobnt, nsber dsrsuk einzutreten. Ls sei dabei die Leststellung,
dsÜ Keine besonderen Beamten kür die Ausübung der BeeKtspre-
ebung bestellt wurden, sondern dsö diese den ordentlieben Verwsl-
tungsorganen übertragen wsr, vorweg genommen.

Unterster Verwaltungsbeamter wsr der Fleier des Ookes Vin-
disek;^" ibm ständen siekerlieb sueb zurisdiktionelle Lekugnisse
über die LeKauer der «(Iuris » «u; das vollständige LeKIen des dies-

besüglieken iVlsterials verunmögliekt jedoek deren Begrenzung.
HauptsäeKiicKster OerieKtsKesmter wsr der Vogt des Vintes

im Ligen."' Vor ikm ksnd die OroK^aKI der Lälle ikre Lrledigung.
Dss lüekenkskte iVIsterisI verkieket uns «ber auek Kier, eine Xom-
petensumsekreibung ?u geben. ^Is übergeordnete Instsn? smtete
der Vogt von ösden; über seine Lekugnisse verweisen wir suk die

^uskükrungen unten 8. 71 k.

Oker die OerieKtsstätten liegen sus dieser krllken Zeit Keine

positiven (Quellen vor. Vir werden Kierüber unten 8, 73 k, im Zussni

menksng KerieKten.

°6 Oer bsbskurgiscbe LinKünllerodel von 1273 er«äbnl einen «lleinrieus villi-
eus» (lZLO 15 I 8. 47/4«). ^m 10. Oktober 1Z09 gewäbrle Nernog Leopold u. s.
clern Fleier einen ZinsnscblsL, weil er einen ^cker «cle enris nostra villiesli» liir
clen Klosterbsu verwendet Kalte (81'^^, Xgsk. 11.). II. Nov. 1312 urkundet
Heinrien, der IVleier, dsö er von der Herrscbsit Österreieli einen ^VcKer erbslten
Ksbe (81'^ Xgsk. O.).

»? 8ein ältester quellenmäüiger Nsebweis kindet sien in der bereits in ^nin, 96

sngekübrten Urkunde von 1309. Herzog Leopold bekiebll da den bekannten Zins
nscKIsL «universis nostris in predio nostro Ligen pro tempore advnestis». .^»k-

ksllenderweise ist von einer ^leKrnsKI von Vögten die Rede. Oer Herzog «cbeint
sieb sn slle in der Verwaltung des Ligens tätigen Personen, also sn den eigent-
lieben «^dvocstus», sn den Fleier der «Our!sz> in VindiscK, sowie sn den Vogt v„n
ösden sls ^nksiektsinstsnn ?.u wenden.



2. Abschnitt

Die Doppelherrschaft Habsburg-Österreichs
und des Klosters Königsfelden

§ 13. Die Ermordung König Alb rechts und die
Gründung von Königsfelden

In unsern bisherigen Ausführungen nahmen die historischen

Erörterungen einen relativ großen Raum ein. Es war unseres
Erachtens ausgeschlossen, diese Exkurse kürzer zu gestalten; denn die

Rechtsgeschichte, als Grenzwissenschaft, wird nur dann zu fruchtbaren

Ergebnissen gelangen, wenn sie neben den rein juristischen
auch die historisch-dynamischen Momente in gebührender Weise in
Berücksichtigung zieht. Nur eine breitere Darstellung der geschichtlichen

Ereignisse ermöglichte uns das Verständnis für das allmähliche

Werden des Eigenamtes vom freien alamannischen Siedlungsraum

zum geschlossenen habsburgischen Gerichtsbezirk.
Auch in späterer Zeit blieben historische Ereignisse — man

denke nur etwa an die völlige Verarmung des aargauischen Adels
und an den Zusammenbruch der habsburgischen Machtstellung in
der Schweiz, an die Reformation und die Bauernbewegung — nicht
ohne Folgen für die Bevölkerung des Amtes. Aber sie vermochten
keine so umwälzenden Veränderungen mehr hervorzurufen, weder
in Bezug auf die rechtliche Stellung der Bewohner, noch in Bezug
auf die Verwaltungs- und Gerichtsorganisation. Aus diesem Grunde
werden in Zukunft die geschichtlichen Erwägungen keinen so breiten

Raum mehr einnehmen; es wird vielmehr genügen, zu Beginn
jedes Abschnittes, der jeweils einen abgeschlossenen Zeitraum
umfaßt, in einem einleitenden Paragraphen die unumgänglich
notwendigen historischen Momente anzuführen.

Wir lassen nun die diesbezügliche Einführung zum vorliegenden

Abschnitt folgen: Als Graf Rudolf 1273 die deutsche Kaiserwürde

erlangte, übertrug er seinen Söhnen die Verwaltung des

Hausgutes. 1283 verzichtete Herzog Rudolf zu Gunsten Albrechts
auf Österreich und Steiermark, mit denen sie zusammen belehnt
worden waren. Die Vereinbarung, die sogenannte Hauskonstitution,
bestimmte weiter, daß Rudolf innert vier Jahren ein eigenes Für-

2. ^bscbnitt

Oie OuppeIKerrscKaLt UsbsKurcz-OsterreieK»
unci lie» Cluster» k^öliicz»fel«1e«

§13. Die Lrrnorcìu»8 I^«ni>I ^Ibrecnt» nnà clie

(^rüaccunLk von k^üni^sselccen

In unsern bisberigen ^uskübrungen nsbmen die Kistoriscben

Lrörterungen einen relativ groöen Kaum ein. Ls war unseres Lr-
»ebtens susgeseblossen, diese LxKurse Kürzer «u ge8tslten; denn die
Reebt8ge8ebiebte, sls Oreoswissensebskt, wird nur dsnn «u krucbt-
lisren Lrgebnissen gelangen, wenn sie neben den rein juristischen
sueb die bistorisebd^nsmiseben tornente in gebübrender Veise in
LerücKsicbtigung «iebt. iXur eine breitere Darstellung der gesebiebt-
lieben Lreignisse ermögliebte uns das Verständnis kür dss sllmäb-
liebe Verden des Ligensmtes vom kreien slamsnniseben Liedlungs-
rsurn «um geseblossenen bsbsburgiseben Oericbtsbe«irK.

^ucb in späterer Zeit blieben bistoriscbe Lreignisse — rnsn
denke nur etws sn die völlige Verarmung des ssrgsuiseben ^dels
und »n den Zusammenbrucb der Kabsburgiseben IVlacbtstellung in
der Lcbwei«, sn die Reformation und die Lauernbewegung — niebt
«Kne Lolgen kür die Bevölkerung des Unites, ^ber sie vermocbten
Keine so umwälzenden Veränderungen mebr bervor«uruken, weder
in öe«ug suk die recbtliebe Stellung der Dewobner, nocb in Le«ug
suk die Verwaltung«- und Oeriebtsorgsnisstion. ^us diesem Orunde
werden in ZuKunkt die gescbicbtlicben Lrwägungen Keinen sc, drei-
ten Raum mebr einnelimen; es wird vielmebr genügen, 2u Deginn
jedes ^bscbnittes, der jeweils einen sl>gesebl«ssenen Zeitraum um-
ksöt, in einem einleitenden Lsrsgrspben die unumgänglicb not-
wendigen Kistoriscben Klomente sn«ukübren.

Vir lassen nun die diesbe«üg!icbe Linkülirung «um vorliegen-
den ^bsebnitt kolgen: ^Is Orsk Rudolf 1273 die deutsebe Kaiser-
würde erlangte, übertrug er seinen ööbnen die Verwaltung des

Ususgutes. 1283 ver«icbtete Herzog Rudoik «u Ouusten ^Ibreebts
suk Osterreieb und Steiermark, mit denen sie Zusammen belebnt
worden waren. Die Vereinbarung, die sogenannte UsusKonstitution,
bestimmte weiter, dsö Rudoik innert vier Igbren ein eigenes Lür-
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stentum erhalten oder dann mit Geld entschädigt werden sollte.98
Doch starb er 1290, ohne daß die Konstitution erfüllt worden wäre.
Für den kurz nach seinem Tode geborenen Sohn Johann übernahm
Herzog Albrecht die Vormundschaft. Die Witwe Agnes erhielt zur
Nutznießung Einkünfte in den Vorlanden, darunter auch im Aargau,

und hier speziell im Eigen. Sie hielt sich längere Zeit in Brugg
auf; von ihrer Tätigkeit zeugen verschiedene Rodel.99 Bald kam es

jedoch — wohl hauptsächlich infolge Übergriffe ihrerseits — zu

Streitigkeiten mit Herzog Albrecht, sodaß sie die Vorlande
verlassen mußte und in ihre böhmische Heimat zurückkehrte, wo sie

1296 starb. Der junge Johann verblieb zunächst am Hofe in Prag,
inmitten einer starken habsburgfeindlichen Stimmung. Später
finden wir ihn in Wien. Hier forderte er nun wiederholt die
Einsetzung in sein Erbe, worauf ihm Albrecht Anteil an der Verwaltung

der Vorlande einräumte. Damit war jedoch Johann nicht
zufrieden. Die endgültige Regelung seiner Erbansprüche scheiterte
aber teils an seinen maßlosen Forderungen, teils an der Ungunst
der Zeitumstände, die Albrechts ganze Tatkraft in Anspruch
nahmen. So fühlte sich der junge Herzog gegenüber seinen Vettern
benachteiligt und betrogen — inwieweit dies den Tatsachen
entsprach, und inwieweit dabei auch Selbstverschulden mitspielte,
haben wir hier nicht zu erörtern — und es reifte in ihm der
unselige Plan, seinen königlichen Oheim zu beseitigen. Er verschwor
sich mit unzufriedenen Angehörigen des vorländischen Adels, und

am 1. Mai 1308 gelangte die Tat zwischen Windisch und Brugg, im
alten habsburgischen Eigen zur Ausführung.

Die Mordtat hatte für das weitere Schicksal des Amtes
schwerwiegende Folgen. Eine Erhebung zu Gunsten Johanns, wie sie
zunächst befürchtet wurde, erfolgte zwar nicht, die Lande und vor
allem die Städte standen treu zur Herrschaft. Herzog Leopold
übernahm die Verwaltung der Vorlande und leitete die Blutrache

gegen die Königsmörder ein. Auch das Eigenamt war teilweise
Zeuge davon, ohne daß jedoch seine Bewohner mitbeteiligt gewesen

»x RH II Nr. 103. Für die folgende hist. Betrachtung vergi. Huber,
Geschichte Österreichs, IL S. 7 f. und 98 f.; Th. v. Liebenau, Geschichte des

Klosters Königsfelden, S. 14ff.; Herrn, v. Liebenau, Lebensgeschichte der Königin
Agnes. S. 6L; Kopp, Geschichte der eidg. Bünde. III. 1, S. 22 und Hie

Anmerkungen zu den in Anm. 99 zit. Rodeln.
88 QSG 15 I, S. 174 ff.
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stentili!! erkälten «iter dsnn mit Oeld entsekâdigt werden sollte.^
OueK stsrk er 1290, «Kne dal! die Xonstitution erfüllt worden wäre,
kür clen Kurz nsek seinem l'olle gekorenen 8«Kn JoKsnn llkernakm
Herzog ^IKreeKt clie VormundseKgft. Die Vitwe ^gnes erkielt «ur
IVutZnieKung LinKUnfte in clen Vorlanden, darunter suek im ^sr-
gsu, unci Kier speziell im Ligen. Sie Kielt sieK längere Zeit in Lrugg
suf; von ikrer LätigKeit zeugen versckieitene Rödel."" Lsld Ksm es

jedoek — woKI KsuptsäeKIicK infolge Okergrifke ikrerseits — zu

Streitigkeiten mit Herzog ^IKreeKt, social! sie clie Vorlsncle ver-
Isssen muüte unci in ikre KöKmiseKe Heimst ZurüeKKeKrte, wo sie

1296 stsrK. Oer junge JoKsnn verKIieK zunäekst sin Hofe in Lrsg.
inmitten einer starken KsKsKurgfeinliiieKen Stimmung. Später fin-
cien wir ikn in Vien. Hier forcierte er nun wiecierkoit liie Lin-
Setzung in sein LrKe, worauf ikm ^IKreeKt Anteil sn lier Verwsi-
tung lier Vorlsncle einräumte. Osmit war jedoek loksnn niekt zu-
frieden. Oie endgültige Regelung seiner LrKansprüeKe sckeiterte
«Ker teils an seinen nisölosen Lorderungen, teils an der Ungunst
der Zeitumstände, die ^IKreeKts ganze LstKrskt in ^nspruek nsk-
men. 8o füKIte sieK der junge Herzog gegenüber seinen Vettern
KenscKteiligt und Ketrogen — inwieweit dies den LstsseKen ent-
sprsek, und inwieweit dskei suek SelKstverscKulden mitspielte,
KsKen wir Kier niekt zu erörtern — und es reifte in ikin der un-
selige LIsn, seinen KöniglicKen OKeim zu Keseitigen. Lr versekwor
sieK mit unzufriedenen ^ngekörigen des vorländiseken ^deis, und

am 1. iVlsi 1308 gelangte die Lst zwiscken VindiseK und Lrugg, im
alten KsKsKurgiseKen Ligen zur ^ustukrung.

Oie rVlordtst Katte für das weitere SeKieKssl des Vintes sckwer-

wiegende Lolgen. Line LrKeKung zu Ounsten JoKsnns, wie sie zu-
näekst KeküreKtet wurde, erfolgte zwsr niekt, die Lsnde und vor
sileni die Städte standen treu zur OerrseKskt. Herzog Leopold
ükernakm die Verwaltung der Vorlande und leitete die LIutrseKe

gegen die Xönigsmörder ein. ^uek dss Ligensmt wsr teilweise
Zeuge dsvon, «Kne dsl! jedoek seine LewoKner mitketeiiigt gewesen

«« IîU II Nr. 1i)3. Lür clie lolgenäe Kist. Setrscl»»ng vergi. Uiiber, Oe-

«eliicltte Üsterreielis, II. 8. 71. unci 98 k,; Iii. v. Liebensu, Oescnicnte cles Xlc>-

»ters Köriigskelclen, 8, 14II.; Herrn, v, Lieuensu, Lebensgeseliielite cler Königin
^gnes, 8. 61.; Kopp, Oesciiiente 6er ei6g, IZiincle. III, 1, 8,2? und clie ^nmer-
Klingen nu 6en in ^nin. 99 nit, Iî«6eln.

°° 080 15 I, 8. 174 tt.
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wären, sodaß wir nicht näher darauf einzutreten brauchen.

Hingegen ließ die Königinwitwe Elisabeth auf der Todesstätte ein

Doppelkloster errichten und nannte es zu Albrechts Andenken

Königsfelden (campus regis). Das Kloster ist ein typisches
fürstliches Hausstift; es genoß als solches weitgehende Freiheiten und

Privilegien und erlangte im Laufe der Zeit ausgedehnten Grundbesitz

in- und außerhalb des Eigenamtes. Es ist Aufgabe der
nachfolgenden Ausführungen, die Abgrenzung der Befugnisse des

Klosters von denen der Herrschaft auf dem Gebiete des Gerichtswesens

vorzunehmen. Die Gründung von Königsfelden bewirkte
auch, daß unser Gebiet als besondere Verwaltungseinheit erhalten
blieb und nicht wie andere albertinische Ämter durch Zusammenlegung

von der Bildfläche verschwand.

1. Kapitel

Die Kompetenzverteilung zwischen Habsburg
und Königsfelden

§ 14. Geriditsherrlidie Befugnisse des Klosters
Die ausschließliche Gerichtshoheit Habsburgs über das Eigen

nahm bald nach der Gründung von Königsfelden ein Ende, indem

von der Herrschaft Jurisdiktionelle Befugnisse an das Kloster
übertragen wurden. Bereits im ersten Freiheitsbrief der Herzoge
Friederich und Leopold vom 10. August 1314 findet sich hierüber
nachstehende grundlegende Bestimmung:

«Ez sol auch auf des vorgenanten chlosters gut dehain rihter
gwalt noh gerihte haben, vnd swaz sache auf dem selben gut
auf erstent, di sullen des chlosters phlegaer hören vnd rillten
an alein di sache, di an den tot get, di sol der lantrihter rihten
oder swen des landes herre dar zu schaffet ze rihten gein dem
schuldigen, gegen sinem leibe vnd niht gegen sinem gut, vnd sol
des schuldigen gut dem chloster gevallen nah reht.»100

Wie im frühen Mittelalter die Großzahl der deutschen Klöster vom
König Immunitätsprivilegien erhielt, auf Grund derer den öffent-

'oo SSR Aarg. II 2, S. 10/11.
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wären, sodsö wir niebt näker dsrsuk einzutreten KrsueKen. Hin-

gegen lieü die Xöniginwitwe LIissKetK suf der Lodesstätte ein

OoppelKIoster erriekten und nsnnte es zu ^IKreeKts Andenken
Xönigskelden («smpus regis). Oss Xloster ist ein tvpisckes fürst-
Ii«Kes Osusstikt; es genoL sis sol«K«s weitgenende LreiKeiten und

Privilegien und erlangte iin Lsuke der Zeit susgedeknten Orund-
besitz in- und suLerKsIK des Ligensintes. Ls ist Aufgabe der nsek-

folgenden ^uskükrungen, die Abgrenzung der Lekugnisse des XI«-
sters von denen der OerrseKskt suk dein Oeoiete des Oerielits-
wesens vorzunekmen. Oie Oründung von Xönigskelden bewirkte

suen, dsL unser Oebiet sls besondere Verwsltungseinbeit erbslten
blieb und niebt wie sndere slbertinisebe Linter duren Zusammen-

legung von der LildkläeKe verscbwsnd.

1. Xspitel

Die ^«mpetearverteilunj? ^visc^en Usbsburcf
unci X^üiiißsselliell

§ 14. (^ericntslierrlicne Lefuzznìsse cles Klosters
Oie susscklieölicke Oeriebtsbobeit Osbsburgs über dss Ligen

nskin bsld nseb der Oründung von Xünigskelden ein Lode, indem

von der OerrseKskt jurisdiktionelle Lekugnisse sn dss Xloster Uber-

trsgen wurden. Bereits im ersten Lreibeitsbriek der Herzoge Lrie-
derieb und Leopold vom 10. August 1314 findet sieb bierUber
nsebstebende grundlegende Lestimmung:

«Lz sol sück suk des vorgensnlen «Klosters gut deksin rikter
gwslt nok gerikte Kaken, vnd swsz sseke suf dem selben güt
suk erstent, di sullen des cblosters pblegser boren vnd rillten
sn slein di sseke, di sn den tot get, di sol der IsntriKter rikten
oder swen des Isndes Kerre dsr zu sekskket ze rikten gein dem
»ekuldigen, gegen sinem leibe vnd nikt gegen sinem güt, vod sol
des sekuldigen güt dem «Kloster gevsllen nsk rekt.»^""

Vie im krUKen Klittelslter die OroüzsKI der deutsek«n Xlöster vom
Xönig Immunitstsprivilegien erkielt, suk Orund derer den ökkent-

>°° 88« ^sr«. II 2. 8. 10/11.
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liehen Beamten das Betreten der geistlichen Grundherrschaften
untersagt war und infolgedessen Teile der staatlichen Gerichtsbarkeit

auf die Klöster übergingen, so erlangte Königsfelden von
den Landesherren, den Herzogen von Österreich, eine teilweise
Exemtion seines Grundbesitzes von der Gerichtshoheit der herzoglichen

Beamten.101 Wir haben nun im folgenden den territorialen,
sachlichen und persönlichen Geltungsbereich dieser klösterlichen
Jurisdiktion einer näheren Betrachtung zu unterziehen.

1. Der territoriale Geltungsbereich.
«Es sol auch auf des vorgenanten chlosters gut dehain
rihter gewalt noh gerihte haben, .»

Grundlegende Voraussetzung für die Jurisdiktion des Klosters ist
sein Besitz an Grund und Boden. Um sich ein Bild vom Umfang
der Gerichtsbarkeit Königsfeldeus machen zu können, müssen wir
versuchen, die Ausdehnung seines Grundbesitzes festzustellen. Es

würde zu weit führen, sämtliches Klostergut im Amte Eigen in der
vorliegenden Epoche zu erwähnen; wir beschränken uns daher auf
die in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung erworbenen
wichtigsten Komplexe:

1313 Der Hof zu Hausen.102
1314 Ein Hof zu Lupfig und umfangreiche Besitzungen in Al¬

tenburg.103
1315 Der Hof Lind und das Gut Lind in Windisch.104
1316 Der Hof zu Windisch.105
1317 Güter in verschiedenen Dörfern des Amtes.101"
1319 Güter in Lupfig.107

(tu Dies geht auch aus einer Bestätigungsurkunde Herzog Leopolds von 1397

hervor:

«... item wie kain richter auf des gotshaus guter nichts sol ze schaffen

haben, denn als verr die sach den tod an rûret, ...» (SSR Aarg. II 2, S. 17).

— Die einzelnen Glieder des Herzogshauses stellten zahlreiche Bestätigungs- und

Erneuerungsbriefe des Privilegiums von 1314 aus. Diese bringen jedoch, was die

Gerichtsbarkeit anbetrifft, keine Neuerungen; sehr oft handelt es sich um eine

wörtliche Wiederholung der ersten Freiheitsurkunde. Ein näheres Eintreten auf

sie erübrigt sich daher.
ms STAA Kgsf. U. v. 16. X. 1313.

•os STAA Kgsf. U. v. 6. IL u. 27. VII. 1314 (gedr. Cod. dipi. II, S. 384).

¦m Cod. dipi. II, S. 387 (24. VI. 1315) u. STAA Kgsf.U. v. 10. VIII. 1315.

»os STAA Kgsf. U. v. 13. III. 1316.

loe STAA Kgsf. U. v. 16. X. 1317.

i«' Sol. Wochenbl. 1833, S.468 (ILXL 1319).
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lieben öesmten das Betreten cler geistlichen Orundherrschsften
untersagt vsr unci infolgedessen Leile der stastliehen Oerichts-
hsrkeit suk die Xlöster übergingen, so erlsngte Xönigskelden von
den Landesherren, den Herzogen von Österreich, eine teilweise
Lxemtion seines OrundhesitZes von der OerieKtshoKeit der Herzog-
lieben öesmten.Vir bsben nun im folgenden den territorialen,
sscblieben und persönlichen Oeltungshereieh dieser Klösterlichen
Jurisdiktion einer näheren öetrsektung zu unterziehen.

Der kerrlk«rïa/« Oe/tllNlz/sbereïc/l.

«Ls sol sûeb suf des vorgensnten eblosters güt debsin
ribter gewslt noli geribte ilslien, .»

Grundlegende Voraussetzung für die Jurisdiktion des Klosters ist
sein Lesitz an Orund und Loden. Om sieli ein öild vorn Omksng
der OerichtshsrKeit Xönigsfeldeus niaeben Zu Können, müssen vir
versueben, die Ausdehnung seines OrundhesitZes festzustellen. Ls
vürde ZU veit fübren, sämtliches Xlostergut im ^mte Ligen in der
vorliegenden Lpoehe zu erwähnen; vir beschränken uns dsber suf
die in den ersten Isbrzebnten nseb der Oründung erworbenen wieK-

tigsten Komplexe:
1313 Oer Hof zu Osusen.'^
1314 Lin Oof zu Lupfig und umfsngreiebe Lesitzungen in ^1-

tenburg."^
1315 Oer Hof Lind und dss Out Lind in VindiscK.'°^
1316 Oer Hof zu VindiscK."«
1317 Oüter in verschiedenen Dörfern des ^Vintes.
1319 Oüter in Lupfig.""

,«l Dj^s „^i,, sueb sus einer öeststigungsurkuncle Hernog Leopolds von 1397

Kervor:

«.., item v>ie Ksin riebter suk cles gotsbsus güter niebts sol ne sekskken

Ksben, clenn sis verr clie ssek clen tocl sn rüret. ...» (8311 ^srg. II 2, 8. 17),

— Die einzelnen Oliecier cles Hernogsbsuses stellten nsklreicke öeststigungs- unci

Lrnenerungsbrieke cles Privilegiums von 1314 sus. Diese bringen zeclock, vss clie

LericbtsbsrKeit snbetrikkt. Keine Neuerungen; sekr okt Ksndelt es sieK um eine

vcörllicke Vieclerbolung cler ersten LreibeitsurKuncle, Lin nskeres Eintreten suk

sie erübrigt sieb cisber.
>°: 81'^ Xgsk. II. v. 16. X. 1313.

>°> 81^.4 Xgsk. Ii. v. 6. II. u. 27. VII. 1314 (gedr. Loci, clipl. II. 8. 384>.

>« kiocl. äipl. II, 8.387 24. VI. 1315) u. 81^ Xgsk. Ii. v. 10. Vili. 1315.

'°5 81'^^ Xgsk. v. v. 13. III. 1316.

>°» 81'^^ Xgsk. Ii. v. 16. X. 1317.

>«' 3oI.VocbenbI. 1833. 8.468 (II.XI. 1319).
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1346 Ein Gut in Lupfig.108
1354 Der Hof Göttishusen in Birrenlauf.109

Die Großzahl der Erwerbungen fällt unmittelbar in die Zeit der

Erlangung des Freiheitsbriefes; dieser wirkte sich äußerst befruchtend

für die Entwicklung des Stiftes aus. In der Regel handelte es

sich um die Einlösung von Pfändern oder um den Erwerb von
Lehen der Herrschaft Österreich. In einzelnen Fällen ist uns die

nachträgliche, ausdrückliche Übertragung zu freiem Eigen durch
die Herzoge erhalten geblieben. Zu den oben angeführten kommen

noch zahlreiche kleinere Erwerbungen.110 Das Klostergut
erfuhr eine ständige Erweiterung, vorerst vor allem durch die

Fürsorge der Königin Agnes. Neben bebautem Land wurden auch
Waldungen erworben.111 Im Laufe der Zeit ward Königsfelden zum
bedeutendsten Grundherrn im Eigen; gegenüber seinem Besitz trat
selbst derjenige der Herrschaft zurück. Zusammenfassend ergibt
sich, daß die territoriale Grundlage für eine eigene Gerichtsbarkeit
sogleich geschaffen und dann ständig erweitert wurde.

Dem Stift stand jedoch nicht über seinen ganzen Grundbesitz
eine gewisse Jurisdiktion zu: denn beim Hof Windisch verfügte es

nur über die Einkünfte, während die gesamte Gerichtsbarkeit
ausdrücklich der Herrschaft vorbehalten blieb.112 Der Grund dieser
Exemtion läßt sich heute nicht mehr mit absoluter Sicherheit
feststellen. Wahrscheinlich wollten sich die Herzoge in Windisch, dem

Hauptorte des Amtes mit dem wichtigen Fahr über die Reuß, ihre
starke öffentlichrechtliche Stellung wahren. Möglicherweise sollte
auch dem Meier des Hofes, der bekanntlich habsburgischer Beam-

los STAA Kgsf.U. v. 25. II. 1346.
>o» STAA Kgsf. U. v. 15. VI. 1354.

iio Es geht dies sehr schön aus dem Königsfelder Archiv (Urkunden und

Kopialbücher) hervor. Immerhin reicht auch dieses reichhaltige Material zu einer
umfassenden Umschreibung des klösterlichen Gerichtsbezirkes nicht aus, da Etliches
verloren gegangen ist. Man vergi, auch die Zusammenstellung innerhalb der
Gesamtdarstellung des Klosterbesitzes bei Th. v. Liebenau, Geschichte des Klosters Königsfelden,

S. 134 ff.
m So die Eichhalde unter der Habsburg (STAA Kgsf. U. v. 12. IX. 1358

u. Argovia 5, S. 151, Urkunde v. 5. HI. 1359); der Eitenberg (STAA Kgsf.U.
v. 3. X. 1347) u. der Fronwald bei Brunegg (STAA Kgsf.U. v. 14. IL 1370).

n- STAA Kgsf.U. v. 13. III. 1316: «...curiam nostrani... conferimus et
donamus salvis nobis ipsius curie honoribus, iurisdictionibus et districtibus bonorum

et hominum quibuscumque.»
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1346 Lin Ont in Lupkig.'«»
1354 Der Oof OöttisKusen in Lirrenisuk.""

Oie OroKzsKI lier LrwerKungen fällt unmitteIKar in die Zeit der

Lrisngung lies LreiKeitsKriekes; liieser wirkte sieK suLerst KekrueK-

tenli kür liie LntwieKIung lies ötiktes sus. In lier Legel Kandelte es

sieK um <iie Liniösung v«n Lksnliern «lier um «ien Lrwerb von
Leben der OerrseKskt OsterreicK. In einzelnen Lallen ist uns «lie

naektrsgiiebe, «usdrücKIiebe Obertrggung zu freiem Ligen liurek
liie Herzoge erkalten geklieken. Zu rlen «Ken sngekükrten Kom-

inen noeb zskireieke Kleinere LrwerKungen.^" Oss Xiostergut er-
kukr eine ständige Lrweiterung, vorerst vor siiem liurek liie Lür-

sorge lier Königin ^gnes. IXeben KeKsutem Lsnli wurlien suek Vsi-
ilungen erworben.'" Im Lsuke cler Zeit wsrli Xönigskeilien zum
Kecleutenlisten OrunclKerrn im Ligen; gegenüber seinem Lesitz trst
selbst derjenige lier OerrseKskt zurück. Zussmmenksssenli ergikt
»ick, dal! liie territoriale Orunlilsge kür eine eigene OericbtsKsrKeit
»ogieick gesckskken unli cisnn ständig erweitert wurde.

Oem 8tikt stsnd jedoek niekt üker seinen ganzen Orunlldesitz
eine gewisse JurisiliKtion zu; denn Keim Ook VindiseK verfügte es

nnr über die LinKünkte, wskrend die gesamte OerieKtsKarKeit sus-
drüeKIicK der OerrseKskt vorbebslten blieb.Oer Orund dieser
Lxemtion läöt sieb Keute niekt mekr mit absoluter LieKerKeit kest-

steilen. VsKrseKeinlicK wollten sieK die Herzoge in VindiseK, dem

Osuptorte des ^mtes mit dem wiektigen LsKr über die Keuö, ikre
starke ökkentlickrecktlicke Stellung wskren. UöglieKerweise sollte
suek dem Neier des Ookes, der KeKsnntiieK KaKsKnrgiseKer Lesm-

«>« 81-^^ Kgsl. Ii. v. 25. II. IZ46.
>°« 81'^^ Kgsl. Ii. v. 15. VI. IZ54.
>»> gekt dies seiir sckön sus dem Königskelder ^VrcKiv (lirlcunden unci

KvpislbiicKer) Kervor. IinmerKin reicbl sucb dieses reicbksltige ^IsterisI nu einer
„nilsssenden limsekreikung cles KlösterlicKen OericKlsKenirKes nickt sus, ds LtlieKes
verloren gegangen ist. ^Isn vergi. s»ck clie Zusammenstellung innerKsIK cler t?esaml

Darstellung cles Klosterbesit/es bei Ib. v. Liebenau, Oesekickte cles Klosters Königs-
leiden. 8. 134 II.

>" 8n die LicKKslde unter der rlabsburg (81^ Kgsl. II. v. 12. IX. I35S
>,. Argovia 5. 8.151, Urkunde v. 5. III. 1359); der Litenberg (81'^^ Kgsl. Ii,
v. 3. X. 1347) ». der Lronwsld bei örunegg (81'^^ Kgsl. Ii. v. 14. II. 137«).

»-81^^ Kgsl. Ii. v. 13. III. 1316: «... curisin nostrsrn conkeriinus et
donsmus sslvis nobis ipsius curie Konoribus, iurisdiclionibns et dislriclibu» dono-

rum et Koininum qnikuscumque.»
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ter war, seine unabhängige ökonomische Stellung erhalten bleiben.
Auf alle Fälle waren die Landesherren — ähnlich wie das Kloster
auf seine Privilegien — auf die Wahrung dieses Ausnahmezustandes

bedacht; denn als 1330 Herzog Otto den Freiheitsbrief von
1314 erneuerte, bestätigte er am gleichen Tage ebenfalls von Brugg
aus «alle die gnade, vriheit und reht, die unser herre selig, künig
Fridrich und ander unser bruder geben hant über den hof und
chirichensatz ze Windisch in allem dem reht und gnaden, als es in
iren briefen verschrieben ist».113

2. Der sachliche Geltungsbereich.

In sachlicher Beziehung war die Gerichtsbarkeit des Klosters
keine umfassende; ausdrücklich bestimmt das Privilegium von
1314:

«... di sache, di an den tot get, di sol der lantrihter rihten oder
swen des landes herre dar zu schaffet ze rihten gein dem schuldigen,

gegen sinem leibe und niht gegen sinem gut, und sol des
schuldigen gut dem chloster gevallen nah reht.»

Das Blutgericht stand also weiterhin der Herrschaft zu; einzig die
Gefälle daraus fielen an Königsfelden. Wir werden im folgenden
Paragraphen bei der Umschreibung der gerichtsherrlichen Befugnisse

Österreichs versuchen, den Umfang dieser dem Kloster
entzogenen Jurisdiktion festzustellen.

3. Der persönliche Geltungsbereich.

Daß der Gerichtshoheit Königsfeldens die auf seinem Grundbesitz

ansässigen Leute in dem umschriebenen Umfange unterstanden,

ergibt sich bereits aus den obigen Ausführungen. Im weiteren
waren ihr auch diejenigen Amtssässen, welche Klostergut als Lehen
besaßen, für alle aus dem Leiheverhältnis entspringenden Streitigkeiten

unterworfen. Im übrigen hatten diese Leute vor den klösterlichen

Schranken nichts zu suchen; sie unterstanden sonst
ausschließlich dem habsburgischen Gericht. Diese Grundsätze gehen
mit aller Deutlichkeit aus der Öffnung der Gotteshausleute des

Klosters Königsfelden von 1351 hervor:114

»s STAA zwei Kgsf. U. v. 23. IL 1330 von gleicher Hand und mit dem

gleichen Siegel Ottos.

i» SSR Aarg. II 2, S. 13 f.
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ter vsr, seine unsKKängige ökonomiseke Ltellung erkalten Kleiken.
>^uk slle LLlle vsren die LsndesKerren — äknlick vie dss Kloster
suk seine Privilegien — suk die VsKrung dieses ^usnskmesustsn-
des KedseKt; denn sis 1330 Herzog Otto den LreiKeitsKriek von
1314 erneuerte, bestätigte er srn gleieken Lsge ekenkslls von Lrugg
sus «slle die gnsde, vrikeit und rekt, die unser Kerre selig, KUnig
LridrieK und snder unser Kruder geben bsnt über den Kok und
ekiriekensst« 2« VindiseK in allem dem rekt und gnaden, als es in
iren Krieken versekrieken ist».'^

2. Osr sac/l/ic/le Oe/tunKSkierekc/l.

In sseklicker LesieKung vsr die OerieKtsKsrKeit des Kloster«
Keine umkssseude; ausdrüekliek Kestimmt dss Privilegium von
1314:

«... di sseke, di sn den tot get, di sol der IsntriKter rikten oder
sven des Isndes Kerre dar 2Ü sekakket 2« rikten gein dem sekuldi-
gen, gegen sinem leike und nikt gegen sinem güt, und sol des
sekuldigen güt dem «Kloster gevsllen nak rekt.»

Oss LlutgerieKt stsnd als« veiterkin der OerrseKskt 2u; einzig die
OekLIIe dsrsus kielen sn Königskelden. Vir verden im folgenden
LsrsgrspKen Kei der OmseKreibung der geriektskerrlieken Lekug-
nisse OsterreieKs versucken, den Omksng dieser dem Kloster ent-

2ogenen Jurisdiktion kestsustellen.

Z. Der persön/ic/ie <?e<!tuniz«l?ereio/l.

OslZ der OerieKtsKoKeit Königskeldens die suk seinem Orund-
Kesit« ansässigen Leute in dem umsekriebenen Omkange unterstan-
den, ergibt sieK bereits sus den obigen ^uskükrungen. Im veiteren
vsren ikr suek diejenigen ^mtssässen, veleke Klostergut als LeKen

Kessöen, kür slle sus dem LeiKeverKältnis entspringenden Streitig-
Keiten untervorken. Im ükrigen Kstten diese Leute vor den Klöster-
lieken LeKrsnKen nickts 2U sueken; sie unterstanden sonst sus-
seklieöliek dem KabsburgiseKen OerieKt. Oiese Orundsötse geken
mit slier OeutlieKKeit sus der Okknung der OottesKausleute des

Klosters Königskelden von 1351 Kervor:"^

87'X^ nwei Xgsk, II, v. 23. II. IZ3« von sleicker IIsn<! „nci init ci«in

xleicken Liege! Ott«».
>" 88« ^srg. II 2, 8. 131.
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§ 1. «Umb dez gotzhus eigen und erb sol nieman richten wan
ein kastvogt.115 Wer erb oder lehen hat von dem gotzhuse
und her gedinghöfig ist, der sol in drien gedingen sin.»

§ 2. «Dez gotzhus eigen und dez mannes erb mag nieman ver¬
lieren noch gewinnen wan ze Küngsfeld in dem gedinge.»

§ 14. «Dehein man sol kein urteil zihen noh warten in den
gedingen wan dez gotzhus eigen man.»

Zusammenfassend läßt sich der Geltungsbereich der Jurisdiktion

Königsfeldens folgendermaßen umschreiben: Es unterstanden
ihr die Eigenleute und die Hörigen des Stiftes für alle Zivil- und
Strafsachen, ausgenommen das Blutgericht, und sodann diejenigen
Herrschaftsangehörigen, welche Klosterland bebauten, in Bezug
auf die aus dem Lehensverhältnis hervorgehenden Streitigkeiten.

§ 15. Gerichtsherrliche Befugnisse Habsburg-Österreichs
Der Umfang der habsburgischen Gerichtsbarkeit ergibt sich

bereits aus den Ergebnissen des vorhergehenden Paragraphen: Die

Angehörigen der Herrschaft, zu diesen sind mit Ausnahme der

Eigenleute und der Hörigen Königsfeldens alle ständischen Klassen

des Amtes zu rechnen, unterstanden, soweit sie vom Kloster
kein Lehenland besaßen, ausschließlich der Gerichtshoheit
Österreichs. Außerdem hatten sich die Herzoge das Blutgericht über die
ihrer übrigen Jurisdiktion entzogenen Klosterleute vorbehalten.
Um nun in Bezug auf diese Personenkategorie zu einer gegenseitigen

Abgrenzung des Kompetenzbereiches des herrschaftlichen und
des klösterlichen Gerichtes zu gelangen, müssen wir versuchen, den

Umfang des Blutgerichtes in sachlicher Hinsicht festzustellen.
Der Freiheitsbrief von 1314 weist wohl das Blutgericht dem

Landesherrn zu, aber er bringt keine Aufzählung der todeswürdigen

Verbrechen. Glücklicherweise besitzen wir nun im «Strafrecht
der Königin Elisabeth für das Amt Eigen»118 eine gleichzeitige
Quelle, die uns der Lösung unserer Frage etwas näher bringt. Nach
§ 10 wird der Totschlag mit dem Tode bestraft:

«Wer aber den andern ze tod sieht, dem sol man sin höpt
absiahen, ...»

Weitere todeswürdige Verbrechen sind expressis verbis nicht
genannt, es heißt da nur in § 11:

ins Das Nähere über die Stellung des Kastvogtes vergi, unten S. 76/77.
no SSR Aarg. II 2, S. 8 f.
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H 1. «OmK cle? gotzkus eigen unci ero soi niemsn riekten wsn
ein Ksstvogt.^'^ Ver ero oiler Ielle» list von «lern gotzkuse
unci lier gedingkökig ist, cler sol irr drien gedingen sin.»

H 2. «Oez gotzkus eigen und cle« mannes erb msg niemsn ver-
lieren noeb gewinnen wsn ze Küngskeld in clern gedivge.»

§ 14. «OeKein msn sol Kein urteil ziken nob wsrten in clen

gedingen wsn cle« got2kus eigen man.»
Zusammenfassend I»öt sieb cler OeltungsbereicK der JurisdiK-

tion Königskeldens kolgendermsLen umsebreiben: Ls unterstanden
ibr die Ligenleute und die Hörigen des ötiktes kür alle Zivil- und
8trsksseKen, ausgenommen dss LIutgerieKt, und sodann diejenigen
OerrseKsktssngeKörigen, welebe Klosterlsnd Keksuten, in Lezug
suk die sus dem LeKensverKsltnis KervorgeKenden LtreitigKeiteu.

5 13. (5eric»t»lierrllc»e LekuKnisse HubsvurtZ-^sterreic»»
Oer Omksng der KsKsKurgiseKen OerieKtsKsrKeit ergibt sieb

bereits sus den Lrgebnissen des vorkergekenden LsrsgrspKen: Oie

^ngekörigen der OerrseKskt, zu diesen sind mit ^usnskme der

Ligenleute und der Hörigen Königskeldens alle ständisoKen KIss-

»en des ^mtes 2U reeknen, unterstanden, soweit sie vom Kloster
Kein LeKenlsnd KessLen, susseKIieölieK der OerieKtsKoKeit Oster-

reieks. ^uöerdem Kstten sieK die Herzoge dss OlutgerieKt LKer die
ikrer ükrigen Jurisdiktion entzogenen Klosterleute vorkekslten.
Om nun in Lezug suk diese LersonenKstegorie 2u einer gegenseiti-

gen Abgrenzung des KompetenzKereieKes des KerrseKsktlieKen und
des KlösterlieKen OerieKtes 2u gelangen, müssen wir versueken, den

Omksng des ölutgeriektes in saeklieker OinsicKt festzustellen.
Oer LreiKeitsKriek von 1314 weist woKI das LIutgerieKt dem

LandesKerrn 2u, »Ker er bringt Keine ^ukzsKIung der todeswürdi-
gen VerbreeKen. OlüeKIieKerweise besitzen wir nun im «LtrskreeKt
der Königin LIissbetK kür dss ^mt Ligen»^^" eine gleiekzeitige
Quelle, die uns der Lösung unserer Lrsge etwss nsker Kringt. IVaeK

§ 1l) wird der LutseKIsg mit dem Lode Kestrskt:

«Ver aker den andern ze tod slekt, dem sol man sin Kopt sk-
slsken,...»

Veitere tudeswürdige VerKreeKen sind expressis verkis niekt ge-

«anni, es Keiöt ds nur in § 11:

»s Des NsKere über liie 8teilun« äss Ksstvogtes vergi, unten 8. 76/77.
"« 88« Xsrg. II 2. 8. «I.
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«Wer ouch den andern zihet diepstal oder andrer untät, ußge-
nomen sôlich Sachen, darumbe man kempfen sol, dz ist umb
mord verrâteryg brand und ketzeryg, mag er denn die sache, der
er ine gezigen hett, nit uff inn bringen, so sol er an sin ffiß-
stapffen stän etc.»

Wer also einen andern eines schweren Verbrechens beschuldigte,
ohne daß er den Beweis dafür zu erbringen vermochte, hatte sich

in besonders schweren Fällen dem Gottesurteil des Zweikampfes
zu unterwerfen; im übrigen traf ihn gemäß dem Talionsprinzip die
Strafe, welche auf dem betreffenden Delikt stand. Leider erfahren
wir nichts über Art und Ausmaß dieser Strafen. Das Amtsrecht ist
eben kaum vollständig erhalten; seine älteste Überlieferung stammt
aus einem Königsfelder Zinsbuch von 1432 (STAA Nr. 464).

Weitere Quellen stehen uns nicht zur Verfügung, da das
Strafverfahren sich in der vorliegenden Epoche rein mündlich
abwickelte. Trotzdem müssen wir versuchen, zu einer möglichst
umfassenden Umschreibung der todeswürdigen Verbrechen zu gelangen:

Wir haben gesehen, wie bei unbeweisbarer Beschuldigung von
Mord, Landesverrat, Brandstiftung und Ketzerei der Zweikampf
entscheiden sollte. Diese Tatsache beweist an und für sich noch
nicht, daß die Delikte bei erwiesener Schuld mit dem Tode
bestraft wurden;117 aber wir haben hier überhaupt vier typische
Blutgerichtsfälle vor uns, auf denen im ganzen alamannischen
Rechtsgebiet regelmäßig sogar eine qualifizierte Todesstrafe
stand.118 Es liegt kein Grund vor, für das Eigenamt eine vom übrigen

schwäbischen Siedlungsraum abweichende Stellungnahme
einzunehmen.

Der Kreis der todeswürdigen Verbrechen ist jedoch noch weiter

zu fassen. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts war die von der
Landfriedensgesetzgebung ausgehende Tendenz, die zu einer
allgemeinen Verschärfung des Strafrechtes führte, zu ihrem Abschluß
gelangt.119 Wir dürfen die im Ingreß von § 11 des Strafrechtes ste¬

il' Das Kriterium für die Anwendung des Zweikampfes war in erster Linie
nicht die Schwere des Verbrechens, sondern die Verletzung der Ehre (HansFehr,
Der Zweikampf, S. 7 ff.).

»s Nach Osenbrüggen, Alamannisches Strafrecht, wurde bestraft: der Mord
mit Rädern (S. 216 ff.), der Landesverrat mit Vierteilung (S. 394 ff.), die
Brandstiftung mit Verbrennen (S. 354 ff.), die Ketzerei mit Verbrennen (S. 375 ff.).

iio Hans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit im deutsch. Mittelalter, S. 150 ff. i
Rnd. His, Das Strafrecht des deutsch. Mittelalters, I. S. 476 ff.
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«Ver «ueb clen andern «inet diepstsl oder andrer untät, uljge-
noinen solieb «geben, dsrumke inan Kempken sol, d« ist nino
rnord verrâtervg brand und Ket«ervg, mag er denn die saeke, der
er ine ge«igen Nett, nit ukf inn bringen, so sol er an sin küö-
stapkken stsn ete.»

Ver also einen sndern eines sckweren Verbreebens KeseKuldigte,
obne dsö er den Leweis dstur «u erbringen verrnoekte, batte sieb

in besonders sckweren Lällen dem (Gottesurteil des Zweikampfes
«u unterwerfen; im übrigen trsk ibn gemsü dem L»Iionsprill«ip die
8trgke, welebe suk dem betreffenden Delikt stand. Leider erksbren
wir niebts Uber ^rt und ^usmsl! dieser ötrsken. Dss ^mtsreebt ist
eben Ksum vollständig erbslten; seine älteste Überlieferung stammt
aus einem Xönigskelder ZinsbneK von 1432 (81^^ IVr. 464).

Veitere (Quellen sieben uns niebt «ur Verfügung, ds dss 8trak>

verksbren sieb in der vorliegenden LpoeKe rein mUndlieb «K-

wickelte. Lr«t«dem mUssen wir versueben, «u einer möglicbst um-
fassenden LmseKreiKung der todeswUrdigen Verbreeken «u gelsn-
gen: Vir Ksben geseken, wie Kei unkeweisksrer LeseKuldigung von
iVlord, Landesverrat, Lrsndstiktung und Xet«erei der Zweikampf
entsebeiden sollte. Diese LstsseKe Keweist an und kUr sieK noek
niekt, dsö die Delikte Kei erwiesener 8cKuld mit dem Lode Ke-

straft wurden;"" aber wir Ksben Kier UKerKsupt vier tvpiseke
LlutgerieKtskslle vor uns, suf denen im gsn«en slsmsnniscken
LeeKtsgebiet regelmässig sogsr eine czuslikisierte Lodesstrske

stand.Ls liegt Kein Orund vor, kür das Ligensmt eine vom Lbri-
gen sekwäbiscben 8iedlungsrsum skweiekende 8teIIungnsKme ein-
«unebmen.

Der Kreis der todeswürdigen Verbreeben ist jedoeb noeb wei-
ter «u ksssen. Zu Leginn des 14. IsbrKunderts wsr die von der
LsndkriedensgesetsigeKung susgekende Lenden«, die «u einer sll-
gemeinen VerscKärkung des 8trskreeKtes kükrte, «u ikrem ^KseKIuö
gelangt.^" Vir dürken die im Ingreö von H 11 des 8trskreebtes ste-

Oss Kriterium kür ciie ^n«en6ung cles ZweiKsmpies »sr in erster Linie
niebt clie 8cb«ere cles Verbrecbens, sonclern clie Verletzung cler LKre (Hsns?eKr,
Oer Z«eiKsmpk, 8, 7 lt.).

»» Nsel, Osenbrüggen, ^Ismsnviscbes 8trskrecbt, v>ur6s deslrskt: cler ^lorci
mit risclern (8, 216 kk.), 6er Lsn6esverrst mit Vierteilung <8. 3?4kl,), 6ie Lrsn6
»liktung mit Verbrennen (3. 354 kk.), clie Ketnerei mit Verbrennen (8. 375 kk.),

>>» llsns HirscK, Oie Kobe lZericKlsKsrKeit im 6eulscb. Mttelslter. 8. 150 kk.^

l1„6. His. Oss 8lrskrecbt 6es 6eutseb, Mttelslters, I, 8. 476 kk.
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hende Wendung «diepstal und ander untät» geradezu als die das

Blutgericht bezeichnende Formel betrachten, wobei unter dieses
neben den bereits angeführten Delikten: Totschlag, Mord, Landesverrat,

Brandstiftung und Ketzerei, auch noch die schweren
Diebstahls- und Sittlichkeitsverbrechen zu rechnen sind.120 Einen
genauen Katalog der «sache, die an den tot get» vermögen wir nicht
zu geben, hiezu reicht das Quellenmaterial nicht aus; aber aus

unsern Untersuchungen geht doch eindeutig hervor, daß die schweren

Verbrechen gegen den Staat, sowie gegen Leib und Gut mit
dem Tode bestraft wurden. Damit ist zugleich die Kompetenzabgrenzung

zwischen herrschaftlichem und klösterlichem Gericht
in Bezug auf diejenigen Personen gegeben, welche einer doppelten
Jurisdiktion unterstanden.

§ 16. Den Habsburgern durch Lehen, Verpfändung und
Vergabung entfremdete gerichtsherrliche Befugnisse

In den beiden vorhergehenden Paragraphen beschäftigten wir
uns mit der Umschreibung der an Königsfelden übergegangenen
und der den Habsburgern verbliebenen gerichtsherrlichen Befugnisse.

Die Herrschaft verfügte jedoch in der Praxis nicht in vollem
Umfang über die ihr theoretisch zustehenden Kompetenzen. Durch
Rechtstitel verschiedenster Art waren ihr in der vorliegenden
Epoche mehr oder weniger umfangreiche Hoheitsrechte, vor allem
Teile der Gerichtsbarkeit, entfremdet. Wir wollen im folgenden die
einzelnen Inhaber und den sachlichen Umfang dieser, genetisch
den Habsburgern zustehenden, Jurisdiktion einer kurzen Betrachtung

unterziehen:

1. Wir haben bereits oben bei den Untersuchungen über Twing
und Bann festgestellt, daß dem Inhaber der Herrschaft Wildegg

i*o His faßt seine Ausführungen über die allgemeine Verschärfung des

Strafrechtes wie folgt zusammen: «So ist seit der Mitte des 13. Jahrhunderts
der Kreis der todeswürdigen Verbrechen schon ziemlich groß. Er umfaßt
regelmäßig Mord, Notzucht und Entführung, Sodomie, Mordbrand, Raub und
Diebstahl, Aufruhr und Verrat, Ketzerei, Zauberei und Vergiftung. Dazu kommen

häufig noch weitere Vergehen: Totschlag, Ehebruch und Doppelehe, Heimsuche,
unrechte Fehde, Bruch einer Sühne oder eines gelobten oder gebotenen Friedens,
Münzfälschung und andere Fälschungsvergehen, Gotteslästerung.» (I, S. 479.)

5V

Ken«!« Vendung «diepstsl unu! ander untät» geradezu sis die dss

LlutgerieKt KezeicKnende Lormel KetraeKten, wokei unter dieses
neben den bereits sngekükrten Delikten: LotscKIag, IVlord, Landes-

verrat, Lrsndstiktung und Ketzerei, suek n««K die sckweren DieK-
stsKIs- und LittlieKKeitsverKrecKen zu recknen sind.^" Linen ge-

nsuen Kstslog der «sseke, die sn den tot get» verrnögen wir nickt
zu geken, Kiezu reickt das <)uellenrugterisl nickt aus; aker sus
unsern OntsrsucKungen gekt doek eindeutig Kervor, daö die sekwe-

ren VerKreeKen gegen den Ltsat, sowie gegen Leib und Out mit
dem Lode Kestrskt wurden. Dsmit ist ZUgleieK die Kompetenz-
ubgrenzung zwiseben KerrscKsktlicKem und KlösterlicKem OerieKt
in Lezug suk diejenigen Lersonen gegeben, welebe einer doppelten
Jurisdiktion unterstanden.

H 16. Der, rjsbsKurKerii clurc» Irenen, Verpsänciunzz unci
Verlzsvunß entsremclete zzericntsnerrlicne Lekußiiisse

In den Keiden vorkergekenden LsrsgrspKen KeseKsktigten wir
uns mit der OmscKreiKung der «n Königskelden übergegangenen
und der den Osbsburgern verbliebenen gericktskerrlicken Lekug
nisse. Die DerrscKskt verkügte jedoek in der Lrsxis niekt in vollem
Omksng üker die ikr tkeoretisek zustekenden Kompetenzen. DurcK
LeeKtstitel versekiedenster ^rt wsren ikr in der vorliegenden
LpoeKe mekr oder weniger umksngreieke OoKeitsreeKte, vor sllem
Leile der Oeri«KtsbsrK«it, entkremdet. Vir wollen im kolgenden die
einzelnen InKaber und den saeklieken Omksng dieser, genetisek
den OsKsburgeru zustekenden, Jurisdiktion einer Kurzen LetrseK
tung unterzi«Ken:

1. Vir KsKen Kereits oben bei den OntersueKungen üker Lwing
und Lsnn festgestellt, dsö dem InKsKer der OerrscKakt Vildegg

>2« Iiis Isüt seine ^uslükrungen über clie sllgeineine VerseKärlung lies

LtrskrecKtes v,ie lolgt nussrnmen: «8« ist seit cier glitte cie» 13. IsKrKunclerts
cier Xreis cier tocles«ürcligen Verbreeken sckon nieinlieb groL. Lr uinlsüt regel-
inäüig Norcl, NotnucKt unci LntlüKrung, Locloinie, ^lorclbrsncl, Rsub unci Dieb-

«tsKI, ^ukrukr unci Verrsl, Xetnerei, Zsuberei unci Vergütung. Osnu Korninen

Käukig noeb «eitere Vergeben: lotscklsg, LKebrucK »nci OopveleKe, HeirnsueKe,
unreckte LeKcie, LrueK einer Lünne «cler eines gelobten ocler gebotenen Lrieclens,

NünnkslsoKung und snclere LslseKungsvergeKen, <?«ttesl«sterung.> (I, 8, 479.)



60

in Altenburg als Lehen Österreichs gewisse gerichtsherrliche
Befugnisse zustanden. Da die urkundlichen Belege über den Umfang
dieser Entfremdung alle der bernischen Zeit angehören, werden
wir uns erst in der folgenden Periode des Näheren damit befassen;
man vergi, unten S. 101 ff.

2. Wir haben bei der Abklärung der Frage, warum Scherz
im habsburgischen Urbar nicht erscheint, festgestellt, daß den
Rittern von Wolon niedergerichtliche Kompetenzen zukamen. In der
vorliegenden Epoche beschränkten sich die Rechte des Geschlechtes

nicht auf dieses Dorf. Zunächst ein paar Worte über die
territoriale Grundlage der Exemtion: Die von Wolon, habsburgische
Ministerialen, waren Inhaber des Burglehens zu Habsburg.121 Am
27. Oktober 1315122 verpfändeten ihnen die Herzoge umfangreichen
Besitz in Habsburg, Birrenlauf, Scherz und Lupfig. Die Güter in
Lupfig wurden 1319 von der Königin Agnes zu Gunsten von
Königsfelden eingelöst.123 Ebenso kaufte diese von ihnen am 10. Mai
1327 zwei Mark Geld «in dem dorf ze Husen».124 1351 verkaufte
Konrad an Rudi von Scherntz sieben Güter in Scherz, die
österreichisches Lehen waren und in deren Besitz die von Wolon schon

vor der Urbaraufnahme gewesen sein müssen (man vergi, oben
S. 41 f.). Der Lehenrodel von 1361 erwähnt außer dem Burglehen
Güter in Birr, eine Trotte und Reben am Eitenberg und einzelne
Äcker auf dem Birrfeld.125 Der Besitz in Birr wurde 1369 und
1373 an Königsfelden veräußert.120 1420 vermachte der kinderlose
Henmann v. Wolon sein ganzes Besitztum der verschwägerten
Familie von Griffensee.127 Zusammenfassend ist festzustellen: Der
Grundbesitz derer v. Wolon im Eigen war sehr bedeutend, zum
großen Teil handelte es sich um Lehen, zum kleinern um Verpfän-

121 Schon Wernher IL (1296—1339) oder bereits sein Vater, Wernher I.
erwarben von den Habsburgern oder von den Herren von Wülpelsberg das
vordere Lehen. In der 2. Hälfte des 14. Jahrh. kauften die v. Wolon von den Truch-

sessen von Habsburg-Wildegg auch das hintere Lehen (vergi. Merz, Die Habsburg,

S. 16 ff. u. ders. BWA II, S. 586 ff.).
i« STAA Kgsf. U.

w STAA Kgsf.U. v. 11. XL 1319.

i« STAA Kgsf. U.
i« QSG 15 I, S. 542 f.

i" STAA Kgsf. U. v. 12. VI. 1369 u. v. 3. IL 1373.

i« Merz, Die Habsburg, S. 36 f.
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iu ^itenburg «ls LeKen Österreichs gewisse geriektskerrlieke Le-
fugnisse zustanden. Os clie urkundlieken Leiege über clen Orntsng
dieser Lntfremdung slle der KerniseKen Zeit sngekören, werden
wir uns erst in der folgenden Periode des IXäKereN dsmit Keksssen:

man vergi, unten 8. IUI kk.

2. Vir Kaken bei der Abklärung der Lrsge, wsrurn 8cKerz
im Ksbsburgiscben Orbsr nicbt ersckeint, festgestellt, dsü den Lit-
tern von Volon niedergeriebtliebe Kompetenzen zukamen. In der
vorliegenden LpoeKe KescKrsnKten sieK die Leckte des OescKIeeK-

tes nickt suk dieses Dort". ZunäcKst ein pssr Vorte üker die terri-
torisle Orundlsge der Lxemtion: Oie von Volon, KsKsburgiseKe
Mnisterislen, wsren InKsKer des LurgleKens zu OsKsKurg.^m
27. Oktober 1315^- verpfändeten iknen die Oerzoge umksngreicben
Lesitz in OsKsKurg, Lirrenisuk, 8eKerz und Lupfig. Oie Oüter in
Lupkig wurden 1319 von der Königin ^gnes zu Ounsten von Kö-
nigskeiden eingelöst.'^ LKenso Ksukte diese von iknen am 1l). IVIsi

1327 zwei lVlsrK Oeld «in dem dork ze Ousen».^^^ 1351 verksukte
Konrsd sn Ludi von 8eKerntz sieKen Oüter in 8cKerz, die öster-
reiekisekes LeKen wsren und in deren Lesitz die von Volon sekon

vor der Orbsrsuknsbme gewesen sein müssen (msn vergi, oben
8. 41 k.). Oer LeKenrodei von 1361 erwäknt suöer dem LurgleKen
Oüter in Lirr, eine Lrotte und Reken sm LitenKerg und einzelne
Gelier suk dem Lirrkeid.'^ Oer Lesitz in Lirr wurde 1369 und
1373 sn Königskeiden veräußert.^ 1420 vermsekte der Kinderlose
Oenmsnn v. Volon sein gsnzes Besitztum der versekwägerten Ls-
inilie von Orikkensee.'^7 Zusammenfassend ist kestzusteiien: Oer
OrundKesitZ derer v. Volon im Ligen war sekr bedeutend, zum
groüen Lei! bandelte es sieb nm LeKen, zum Kleinern um Verpfän-

>'2l 8cbon Vernber II. (1296—1339) oclcr bereits sein Vster, XVernKer I.
ervsrben von clen Usbsburgern «cier von clen Herren von ^Vülpelsberg clss vor-
clere Leben. In cier 2. Uslkte cles 14. Isbrb. Ksukten clie v. w^Ion von clen Irucb
»essen von HsbsburgVilclegg sucb clss bintere LeKen (vergi, ^lern. Oie Ilsbs
burg. 8. 16 tt. u. clers. LV^V II, S. 586 tt.).

'« 81^ Xgsk. LI.
>2« 81'^^ Xgsk. LI. v. II. XI. 1319.

>« Ll'Xä Xgsk. II.
t)8(; 15 I, 8. 542 k.

'« 81"^^ Xgsk. LI. v. 12. VI. 1369 u. v. 3. II. 1373.

Zvlern. Oie HsKsburg, 8. 361.
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düngen. Es bestand eine fortwährende Veräußerungstendenz vor
allem zu Gunsten des Klosters Königsfelden. Dies bewirkte auch
eine ständige Abnahme der Jurisdiktionellen Kompetenzen, deren
sachlichem Umfang wir uns nun zuwenden wollen.

Über die von den Rittern ausgeübte Gerichtsbarkeit sind
keine direkten Quellen vorhanden. Einen gewissen Anhaltspunkt
vermögen nachstehende Zitate aus einzelnen Veräußerungsurkunden

zu geben:

1327, 10. Mai:

«... die di selben geistlichen vrowen von im gekuffet habent
mit allen nutzen und rechten, alz er es gehabt hat an lüten und
an gut, also daz daz selbe kloster...»
1351, 27. Jan.:

«... und alle die rehtung und gewonheit, die wir haben zû
dem vorgen. gut und zìi den lüten, die daz selb gut buwent.»

1352, 21. Okt.:
«... daz er (Rudi v. Scherz) di selben gueter ze Schernitz und
di lewt, die dar uf sitzend, sol innhaben mit allen rechten und
gnaden, als sie der egn. Chunrat v. Wolon hat innegehabt.»

1373, 3. Febr.:
«. also daz och die lüt, die uff den vorgen. gütern sitzent
un buwent, daz die söllent den obgen. erwirdigen frowen un
irn pfrundern un ir amptlüten gehorsam sin mit dienst in aller
der wiss, als dem obgen. Juncker Henman von Wolon un sinen
vorderen untz har an alle geverd.»

Die Stellen sagen alle dasselbe, die Inhaber übten gewisse Rechte
über die Güter und die sie bebauenden Leute aus; aber der Umfang
dieser Gerechtsame geht aus ihnen nicht hervor. Immerhin dürfen
wir, was die Gerichtsbarkeit anbelangt, die in Bezug auf Scherz

festgestellten niedergerichtlichen Kompetenzen auf den ganzen
Woloner Besitz — wenigstens soweit es sich um Lehen handelte

— ausdehnen. Weiteren Aufschluß vermag uns ein im Jahre 1400

entschiedener Streit zwischen Königsfelden und den Rittern über
die diesen allgemein zustehenden Rechte zu geben. Das Kloster
hatte 1397 von den Herzogen das ganze Amt Eigen vergabt
bekommen und verlangte nun, daß die Hintersassen derer v. Wolon
mit den übrigen Amtssässen an die «reissen, schützen und an

Schätzungen» beitragen sollten. Henmann verwahrte sich gegen
¦diesen Anspruch, da er nie bestanden habe. Die österreichischen

61

düngen. Ls bestand eine kortwskrende VersuLerungstendenz vor
allem zu Ounsten lies Xlosters Xönigskelden. Dies bewirkte suen
eine ständige ^KnsKme lier jurisdiktiunellen Kompetenzen, deren
sscklickem Omksng wir uns nun zuwenden wollen.

Oker die von den Rittern ausgeübte OericKtsbsrKeit sind
Keine direkten (Quellen vorksnden. Linen gewissen ^nkaltspunkt
vermögen nsckstekende Zitate sus einzelnen VersuöerungsurKnn-
den zu geken:

/327, 7«. ^ai-
«... die di selben geistiicken vrowen von im gekukket Ksbent
niit uiien nutzen und reckten, siz er es geiisbt Kst «n iüten und
»n güt, siso dsz dsz seike Kloster...»
/Z5/, 27. /««..-

«... und slle <Iie rektung und gewonkeit, die wir KsKen ZÜ

<Iem vorgen. gut und zü den iüten, die dsz seik gut Kuwent.»

/352, 2/. Okt..-

«... dsz er (Ludi v. 8eKerz) di seiken gueter ze ZcKernitz und
di iewt, die dsr uk sitzend, soi innksken mit allen reckten und
gnaden, «ls sie der egn. lükünrst v. Volon Kst innegekskt.»
ZZ7Z, Z. Lebr..
«. als« da« ock die iüt, die ukk den vorgev. glltern sitzent
un Imwent, daz die söiient den okgen. erwirdigen krowen un
irn pkrundern un ir amptillten gekorssm sin mit dienst in aller
der wiss, als dem okgen. juncker Oenmsn von Volon un sinen
vorderen untz Kar an alle geverd.»

Die 8teiien sagen alle dasselbe, die InKaKer übten gewisse KeeKte

üker die Oüter und die sie bebauenden Leute «us; aber der Omksng
dieser OereeKtssme gekt sus iknen niekt Kervor. ImmerKin dürfen
wir, wss die OericKtsbsrKeit snbeisngt, die in Lezug suk 8eKerz

festgestellten niedergeriebtlieken Kompetenzen suk den gsnze»
Voloner Besitz — wenigstens soweit es sieK um LeKen Ksndelte

— «usdeknen. Veiteren ^ukseKIuö vermag uns ein im IsKre 14UU

entsckiedener Streit zwiseken Xönigskelden und den Kittern üker
die diesen allgemein zustekenden Reckte zu geken. Oss Xloster
Kstte 1397 von den Oerzvgen dss gsnze ^mt Ligen vergskt Ke-

Kommen und verlangte nun, dsö die Hintersassen derer v. Volon
mit den übrigen ^mtsssssen sn die «reissev, sckutzen und sn
sekstzungen» beitragen sollten. Oenmann verwskrte sieK gegen
diesen ^nspruek, da er nie bestanden KsKe. Oie österreiekiscken
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Räte schützten ihn bei seinem Recht, indem sie wie folgt urteilten:

«...das alle die lut, so uff des egenanten von Wolon güetern
in dem ampt des Eygens gesessen sint, und nach der gewonheit
frigheit und gnad, so des selben von Wolen vordem und er
umb die selben sach von der obgenanten miner herschaft
herbracht und da by genossen hant, mit den obgenanten lùten in
dem ampt des Eygens an kosten und schaden mit reysen schützen

und Schätzungen nicht ze schaffen haben sûllen, noch inen
da mit nutz haft oder gebunden sin ze geben.»128

Wenn diese Leute seit jeher der allgemeinen Steuer- und Gefolgs-
pflicht der übrigen Amtssässen gegenüber der Herrschaft nicht
unterlagen, so dokumentiert dies, wie umfangreich die
Verwaltungsbefugnisse derer v. Wolon waren. Dies hatte auch seine

Auswirkungen auf die Gerichtsbarkeit. Das Niedergericht der Ritter
muß sehr bedeutend gewesen sein, möglicherweise erstreckte es

sich bis zum Blutgericht.

3. Auch die Brunegg war habsburgisches Burglehen; über die
verschiedenen Inhaber vergi. Merz, BWA I, S. 163 ff. Einer von
ihnen, Rudolf v. Trostberg, gab 1366 Herzog Albrecht seine
österreichischen Lehen auf, darunter «unser vesti Bruneg mit dem
dorffe dar under und mit lüten, gerichten, twingen und bennen
so dar zu gehorent ,»129 Es waren also mit dem Burglehen
gerichtsherrliche Kompetenzen über das Dorf Brunegg verbunden.
Der Versuch einer Abgrenzung des sachlichen Umfanges scheitert
am Fehlen weiteren Quellenmaterials. Wir können nur annehmen,
daß es sich auch hier um niedergerichtliche Befugnisse handelte.
Es wird in der folgenden Epoche auf diese Entfremdung
zurückzukommen sein, wobei es gelingen wird, ihren sachlichen Umfang
zu präzisieren.130 Die Frage, ob er mit demjenigen der vorliegenden

Periode identisch ist, oder ob er durch nachträgliche
Verpfändung oder Belehnung eine Erweiterung erfuhr, muß
dahingestellt bleiben.

4. Als Entgelt für die Innehabung der Landvogtei verpfändeten

1369 die Herzoge Albrecht und Leopold an Heinrich Spieß

v. Tann «die under vogtey ze Baden im Ergow mit dem Boczperg

i" SSR Aarg. II 2, S. 20.

¦so Urkunde v. 17. I. 1366, abgedr. bei Thommen 1 Nr. 740.

»o Vergi, w. u. S. 105 ff.
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Räte sekützten ikn bei seinem Leckt, indem sie wie folgt urteil-
teu:

«...clss alle clie lût, so uff cles egensnten von Volon güetern
in dem smpt des Lvgens gesessen sint, unci nsck cler gewonkeit
frigkeit und gnsd, so des selben von Voten vordern und er
umk die selben ssck von der «Kgensnten miner Kersebsft ber-
KrseKt und ds Kv genossen Kant, mit den «Kgensnten Inten in
dem smpt des Lvgens sn Kosten und sckaden mit reisen sobüt-
«en und sckatzungen niebt ze sekakfen Ksben sullen, noeb inen
ds mit nut« Kskt oder gebunden sin 2« geben.»'^

Venn diese Leute seit jeker der allgemeinen 8teuer- und Oekolgs-
pklickt der übrigen ^mtssüssen gegenüber der Oerrsebakt niekt
unterlagen, so dokumentiert dies, wie umtsngreick die Verwst-
tungsketuguisse derer v. Volon wsren. Dies Kstte suek seine ^us-
Wirkungen suk die OerieKtsKarKeit. Oss IXiedergerieKt der Ritter
muü sekr bedeutend gewesen sein, möglieberweise erstreckte es

sieK bis 2UM LIutgerieKt.

3. ^uck die örunegg wsr KsKsbnrgiseKes LurgleKen; über die
versekiedenen InKsKer vergi. Alerz, LV^ I, 8. 163 55. Liner von
iknen, Rudoik v. Lrostberg, gsb 1366 Oer20g ^IbrecKt seine öster-
reiekiseken LeKen suk, darunter «unser vesti öruneg mit dem
dorff« dsr under und mit lüteu, geriekten, twingen und Kennen

so dar 2U gekörent. .»^ waren also mit dem LurgleKen ge-
riektskerrlieke Kompetenzen üker das Dorf örunegg verKunden.
Oer VersueK einer Abgrenzung des saekticken Omksnges sekeitert
am LeKIen weiteren t)uellenmsterials. Vir Können nur snnekmen,
d»ö es sieK suek Kier um niedergeriektlieke Lefugnisse Ksndelte.
Ls wird in der folgenden LpoeKe suk diese Lntfremdung 2urücK-
2uK«mnien sein, wobei es gelingen wird, ibren sscklieken Omkang

zu präzisieren.'^" Oie Lrgge, ob er mit demjenigen der vorliegen-
den Leriode identiseb ist, oder ob er durek nsekträglieke Ver-
pfändung «der LeleKnung eine Lrweiterung erfukr, muk dskin-
gestellt KleiKen.

4. ^ls Lntgelt für die InneKsbung der Lsndvvgtei verpfände
ten 1369 die Oerzoge ^IbreeKt und Leopold sn OeinrieK 8pieL

v. Lsnn «die under vogtev ze Lsden im Lrgow mit dem Loczperg

88K ^srg. II 2, 8. 20.

>2» Hricul>6e v. 17. I. 1366, sbgeclr. ue! 1"Kciiiiii>en I iXr. 740.
> >° Vergi. «. u. 8. 105 II.
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und mit dem Aigen».131 Von 1369-—71132 wurde in unserem
Gebiet, anstatt von österreichischen Beamten, namens des
Pfandinhabers Gericht gehalten. Spieß erhielt von den Gefällen nur.
«waz von clainen buzzen und pezzrungen gevellet», während er
der Herrschaft oder deren Landvogt «inpringen sol, waz gevellet
von totsiegen und dem plute». Interessanterweise sind fiskalischer
und tatsächlicher Inhaber des Blutgerichtes in der Vogtei Baden
nicht identisch; das Nähere hierüber vergi, weiter unten Anm. 157.

Im übrigen galt im Eigenamt, das hier als Pertinenz der Vogtei
erscheint, in dieser Hinsicht eine Sonderregelung, indem die
Einnahmen aus dem Blutgericht dem Kloster zugewiesen waren.

5. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts waren die Geßler Herren

im Eigen; denn am 14. Dezember 1397 vergabten die Herzoge
das Amt, welches bisher «Heinrich der Gessler in pflegs wis»

innegehabt hatte, an das Kloster Königsfelden (vergi. Ziff. 6).
Was haben wir nun unter der pflegeweisen Innehabung zu
verstehen? Der Ausdruck kann nichts anderes bedeuten, als daß -—

soweit Habsburg noch darüber verfügen konnte — die gesamte
Verwaltung, also Einzug der verschiedenen Abgaben und Ausübung
der Gerichtsbarkeit mit Einschluß des Blutgerichtes, in den Händen

Geßlers lag. Es geht dies expressiv verbis aus einer Urkunde
vom 29. April 1394 hervor, nach der er in einem Streit mit Königsfelden

vor dem Schiedsgericht der österreichischen Räte aussagte,
«das er umb solich sach in der gebiett des amptes in dem Eigen
über den lip richten sollt»,133 ohne daß ihm widersprochen worden

wäre. Wann die Geßler in den Besitz dieser umfassenden
Rechte gelangten, läßt sich nicht mehr feststellen. Sicher ist nur,
daß es nach dem 28. September 1391 war;134 ihre Regierung
endigte am 14. Dezember 1397.

«i Urkunde v. 18. IV. 1369, abgedr. bei Thommen I Nr. 782. Was die
Beziehungen der Ämter Eigen und Bözberg zu einander und zur Vogtei Baden

anbelangt, so verweisen wir auf die Ausführungen unten S. 67 ff.

i" In diesem Jahre erfolgte die Lösung der Pfandschaft, indem Heinrich
Spieß andere Einkünfte versetzt wurden (W. Meyer, Verwaltungsorganisation,
S. 49).

¦3S STAA Kgsf. U. Mit dem Anspruch selbst, der auf Zusprechung eines

Gutes ging, vermochte er allerdings nicht durchzudringen, da nach den Freiheitsbriefen

die Einnahmen aus dem Blutgericht dem Kloster zustanden.

'M An diesem Tage amtete Cunrad Tegervelt, sonst Vogt Heinrich Geßlers

63

und rail dern ^igen».'^ Von —7O^ wurde in unserem Oe-

biet, anstatt von «sterreickiseben Beamten, namens des Lksnd-
inbabers OericKt gebslien. Spieö erkielt von den OeksIIen nur,
«WSZ von elsinen Kursen und pezzrungen geveliet», wskrend er
der OerrseKskt oder deren Lsndvogt «inpringen sol, ws« izevellet
von totsiegen und dem plute». Interesssnterweise sind fisksiiseker
und tstssckiicker InKsKer des LiutgericKtes in der Vogtei Laden
nickt identisck; das IXsKere KierüKer vergi, weiter unten ^nin. 157.

Im übrigen galt im Ligenamt, das Kier als Lektinen« der Vogtei
ersekeint, in dieser OinsieKt eine Sonderregelung, indem die Lin»
nakmen aus dem LIutgerieKt dem Kloster zugewiesen waren.

5. Oegen Lnde des 14. IsKrKunderts wsren die Oeöler Oer-
ren im Ligen; denn sm 14. Dezember 1397 vergsbten die Herzoge
dss ^mt, welekes disker «OeinricK der Oessler in pklegs wis»

innegekskt Kstte, an das Xloster Xonigskelden (vergi. Ziff. 6).
Vas Kaken wir nun unter der pklegeweisen InneKabung zu ver-
sieben? Der Ausdruck Kann nickts anderes bedeuten, als dal! —
soweit Usbsburg nocb darüber verfügen Konnte — die gesamte
Verwaltung, siso Linzug der versekiedenen ^KgsKen und Ausübung
der OericKtsKsrKeit mit LinscKIuö des LIutgerieKt««, in den Osn
den Oeölers Isg. Ls gekt dies expressiv verkis sus einer Urkunde
vom 29. ^pril 1394 Kervor, nsck der er in einem Streit mit Xövigs-
feiden vor dem SeKiedsgerieKt der österreiekiscken Lste aussagte,
«dss er umk soliek ssek in der gekielt des smptes in dem Ligen
über den lip rickten sollt»,^ obne dsö ikm widersprocken wor-
den wsre. Vsnn die Oeöler in den Besitz dieser umfassenden
Leckte gelängten, lsöt sieK nickt mekr feststellen. Sieker ist nur,
dsö es riseli dem 28. September 1391 war;^ jKre Legierung
endigte am 14. Dezember 1397.

Urkunde v. 18. IV. 1369. sbgedr. bei ^Kommen I Nr. 782. Vss die Se-

niebungen cler Xmter Ligen unci Lönberg nu einander unci nur Vogtei Lsden sn-
Kelsngt, so verweisen wir suk clie ^Vuslübruvgen unten 8.67 kk.

In cliesern Isbre erkolgte clie Lösung cler LksndsoKskt, inciein HeinricK

8piel» snclere Linlciinkte verselnt wurden (V. !vle>er, Verwsltungsorgsnisstion,
8. 49).

>»s 81'^^ Xgsk. II. Mt dein ^vnspruck selbst, cler suk ZusprecKung eines

Dütes ging, verrnoclite er sllerdings niebt durcknudringen, ds nseb den LreiKeits-
brieken die Linvsbinen sus dein LIutgerieKt dern Kloster nustsnden.

^n diesem 1"sge smtete Ounrsd l'egervelt, sonst Vogt HeinricK Leüler»
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6. Mit dem obigen Datum ging das Eigenamt durch
Vergabung an Königsfelden selbst über:

«...und habent denselben closterfrouwen das vorgenannt unser
ampt in dem Ergouw mit allen rechten und zugehorungen, als das
von alterhar komen ist, und alss das der Gessler inne gehept und
verwest hatt, empfolen und in pflegs wis ingegeben »135

Das Kloster folgte also dem Geßler in seine umfassenden
Rechte nach, es wurde Inhaber des Blutgerichtes. Es ist auffallend,
daß diese wichtige Kompetenzerweiterung ihren Niederschlag
nicht in einem besonderen Schirmbrief der Herzoge gefunden hat.
Aber zu der Zeit war unter den Gliedern des Herzogshauses ein
heftiger Streit um die Teilung ihrer Länder entbrannt,136 der
ihre Interessen so sehr in Anspruch nahm, daß sie sich der
Verwaltung ihrer Länder nicht mehr in genügendem Maße widmen
konnten.

Bei der Vergabung hatten sich die Herzoge den Widerruf
vorbehalten; von diesem Recht machten sie vor dem 4. Oktober 1403
Gebrauch.137 Während einigen Jahren bestanden nun wieder die
alten Zustände in Bezug auf die Kompetenzverteilung zwischen
Herrschaft und Kloster, wie sie durch das Privilegium von 1314

geschaffen worden waren. Doch bereits am 26. Juli 1411 kam es

zu einer zweiten Schenkung, diesmal ohne Widerrufsvorbehalt.
Jetzt erlangte das Kloster endgültig die ausschließliche Herrschaft
über unser Gebiet. Wiederum wurde ihm das Blutgericht nicht
ausdrücklich eingeräumt, es heißt in der Urkunde nur:

«... und haben das amt im Aygen mit siner zugehörung ge-
aygnet und ze rechtem aygen gegeben.»138

im Eigen (STAA Kgsf. U. v. 1. IV. 1395), noch als Vogt der Herrschaft Österreich

(STAA Kgsf.U.).
"s STAA Nr. 433 (Kgsf. Kopialbuch VI) fol. 334 b f.
¦s» Über die seit Jahrzehnten dauernden Zwistigkeiten vergi. Al. Huber.

Geschichte Österreichs, Bd. 2, Kap. 14, 16 u. 19.

i" An diesem Tage hielt Ulrich Brisi von Windisch anstatt seines

Vorgesetzten, Hofmeisters Achatzius Esel, vor dem Obertor zu Brugg Gericht «ze

handen der hochgebornen, durchluchtigen fürsten, siner gnedigen herschaft der

herzogen von Österlich» (STAA Gnadentaler U.). Bis jetzt wurde diese Urkunde
auf Grund eines ungenauen Regestes in Argovia 2, S. 200,01, von der Forschung
als letztes Zeugnis für die Klosterherrschaft angeführt (man vergi. Th. v. Liebenau.
Geschichte des Klosters Königsfelden, S. 86).

»s STAA Kgsf.U.
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6. iVlit liei» obigen Datum ging dss Ligensmt durcb Ver-
gsbung an Xönigskelden selbst über:

«...und bsbent denselben closterkrouwen dss vorgenannt u»ser
ampt ïn dem Lrgouw mit alien reebten nncl zugeborungen, sls das
von alternar Komen ist, und slss clss der (Kessler inne gebept noci
verwest bstt, empkolen nncl i» pklegs wis ingegeben.

Dss Xloster folgte also clem Oeöler in seine umfassenden
Leckte nscb, es wurcle Inbaber des LIutgeriebtes. Ls ist sukksllend.
daö cliese wiebtige Xompetenzerweiterung ibren IXiederseKIsg
niebt in einem besoncleren öebirmbriek der Oerzoge gefunden bat.
^ber «u der Zeit war uuter den (Gliedern des OerzogsKsuses ei»
bektiger Ztreit um die Leilung ikrer Länder entbrannt,^" der
ibre Interessen so sebr in ^nspruck nabm, dsö sie sieb der Ver-
wslturig ibrer Länder niebt mebr in genügendem lVIaöe widmen
Konnten.

Lei der Vergabung batten sieb die Herzoge den Viderruf vor
bebalten; von diesem Leckt macbten sie vor dem 4. Oktober 1403
OeKraucK.^' Vabrend einigen Jakren bestanden nun wieder die
alten Zustände in Lezug suk die Xompetenzverteilung zwiseben
OerrseKskt und Xloster, wie sie dureb das Privilegium von 1314

gesekskken worden wsren. Doeb bereits sm 26. Juli 1411 Ksm es

zu einer zweiten LcKenKung, diesmal obne Viderruksvorbebslt.
Jetzt erlangte dss Kloster endgültig die snsseblieKIiebe Oerrsebskt
Uber unser Oebiet. wiederum wurde ibm dss LIutgeriebt niebt
siisdrücKIicb eingeräumt, es beiöt in der OrKunde nnr:

«... und bsben dss smt im ^vgen mit siner «ugebörung ge-
svgnet und ze reebtem avgen gegeben.»'^

im Ligen (81^>v Xgsk, I.!. V, 1. IV, 1395), Nock sls Vogt lier Herrseiiskt öster
reicii (81^ Xgsk. Ii.).

'«s 8?^^ Nr. 433 (Xgsk. XopisIbucK VI) koi. 334 b I.

>s» Dber ciie seit IsKrüeKnten lisuerncien Zwistiglceilen vergi, ^l. Huber.

OeseKicKle Üslerreicbs, L6,2, Xsp. 14, 16 u. 19,

>«7 ^n ciiesem 1"sge bielt OIricK Lrisi von V/inlliscK snslstt seines Vor-

gesetzten, Hokmeisters ^VcKstnius Lsel, vor ciem Obertor 211 Lrugg Oericbt «e
Ksvlien cier Kocbgebornen, ciuroblucktigen kiirsten, siner gnecligen KerseKskt <ier

Kernogen von österrick» (81"^,^ Onsdentsler Ii.). Lis zet2t wurcle cliese OrKuncle

sul Ormili eines ungensuen Legestes in ^rgovis 2, 8. 200/01, von cler LorsoKung
sls ietntes Zeugnis kür ciie XlosterKerrscKskl sngekükrt (msn vergl. I'K, v, Liebensn,
OescbicKte cles Xlosters Xönigskelcien, 8.86).

"s 8?^^ Xgsk.I'.
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Die Formel läßt keinen Zweifel über den völligen Übergang
der Gerichtshoheit an Königsfelden aufkommen.

2. Kapitel

Die Gerichtsorganisation
Entgegen der Systematik von Kapitel 1 behandeln wir hier

zuerst die habsburgische und daran anschließend die klösterliche
Gerichtsorganisation. Es geschieht dies aus nachfolgender Erwägung:

In unsern bisherigen Untersuchungen konnten wir wegen
der Dürftigkeit des zur Verfügung stehenden Materials in
organisatorischen Fragen nur selten zu befriedigenden Resultaten
gelangen. In der Regel waren wir gezwungen, auf spätere Ausführungen

zu verweisen. Wir erachten es als selbstverständlich,
anhand der relativ reichhaltigen Quellen der vorliegenden Epoche
zunächst an die aufgeschobenen Probleme heranzutreten und uns
erst hierauf neuen zuzuwenden.

§ 17. Die habsburgischen Cerichtsbeamten
I. Wir gaben oben S. 50 eine knappe Übersicht der habsburgischen

Gerichtsbeamten und ihrer Kompetenzen, soweit sie sich

feststellen ließen. Auch im vorliegenden Zeitabschnitt sind die

Quellen, wenn auch unendlich reicher, so doch teilweise äußerst

unergiebig. Es wird sich daher auch jetzt die Gerichtsorganisation
nicht überall mit der wünschenswerten Klarheit herausarbeiten
lassen. — Bevor wir nun des Näheren auf die normale
Beamtenorganisation eintreten, möchten wir die Frage prüfen, wie sich die

zeitweilige völlige Entfremdung des ganzen Amtes in der
Gerichtsorganisation auswirkte:

1. Die Verpfändung an Heinrich Spieß v. Tann war zeitlich
von zu kurzer Dauer, als daß sie tiefgreifende Änderungen in der

Verwaltung hätte hervorrufen können. Sicherlich verblieben die

untern Beamten (Meier, Vogt im Eigen) in ihren Stellungen, nur
amteten sie nun namens des Pfandinhabers.

2. Auch die Verpfändung an die Geßler brachte keine
personellen Veränderungen. Der bisherige Amtsvogt, Cunrad Teger-
velt, hielt am 1. April 1395 als «vogt in dem Eigen in namen und

5 Werder, Eigenamt
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Oie Lormel läöt Keinen Zweifel über cle« völligen l^Kerggng
cler OerieKtsKoKeit sn Königskelden sukkommen.

2. Kapitel

Die (^ericktsurgsnisati»»
Lntgegen cler Sistematili von Kapitel 1 belisndeln wir Iiier

zuerst clie KsKsKurgiscKe unci clgrsn snseklieöend die KlösterlieKe

OericKtsorgsnisstion. Ls gesekiekt dies aus nsekkolgender Lrwä-

gung: In unsern bisberigen OntersueKungen Konnten wir wegen
der Dürftigkeit des zur Verfügung stellenden IVlsterials in orgs-
uisatorisclien Lrsgen nur selten zu befriedigenden Resultaten ge-
Isngen. In der Kegel waren wir gezwungen, auf spätere ÄusküK-

rungen ZU verweisen. Vir eracbten es als selbstverständlieb, an-
band der relativ reicbbsltigen Quellen der vorliegenden Lpoebe
zunsebst sn die aufgesebobenen Probleme beranzutreten und uns
erst biersuf neuen zuzuwenden.

§ L?. Die na«»»urKÌSlnen <^eri<«ts«e»rr>itell

I. Vir gsben oben 8. 50 eine Knappe ObersicKt der bsbsbur-

giseben Oeriebtsbeamten und ikrer Kompetenzen, soweit sie sieb

feststellen lieöen. ÄucK im vorliegenden ZeitabseKnitt sind die

Quellen, wenn sueb unendlieb reieber, so docb teilweise Luöerst

unergiebig. Ls wird sieb dsber sucb jetzt die Oeriebtsorgsnisstion
niebt UKersII mit der wünsebenswerten Klsrbeit bersussrbeiten
Isssen. — Bevor wir nun des IVäberen suk die normale Beamten-

organisation eintreten, möebten wir die Lrsge prüken, wie sieb die

zeitweilige völlige Lntkremdung des gsnzen Vintes in der Oeriebts-

organisation auswirkte:
1. Oie Verpfändung an Oeinrieb 8pieö v. Lsnn wsr zeitlieb

von Zu Kurzer Osuer, sls dsö sie tiefgreifende Änderungen in der

Verwaltung Kätte Kervorruken Können. 8ieberlieb verblieben die

untern Beamten lMeier, Vogt im Ligen) in ibren 8teIIungen, nur
smteten sie nun namens des Lkandinbsbers.

2. ÄueK die Verpfändung sn die Oeöler braebte Keine per-
sonellen Veränderungen. Oer Kisberige Ämtsvogt, lüunrsd Leger-
velt. Kielt sm 1. Äpril 1Z95 sls «vogt in dem Ligen in nsmen und
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an statt des frommen, vesten ritters» Gericht.139 In dieser Urkunde
erscheint unter den Zeugen «Jeni Widmer, des jares undervogt in
dem Eygen, von Bira». Wir haben also neben dem Amtsvogt noch
einen Amtsuntervogt. Koprio sieht hierin den Ursprung eines

neuen Amtes, das erst 1798 abgeschafft wurde.140 Dem ist aber
nicht so. Auch die bernische Zeit kennt neben dem Hofmeister
nur einen zentralen Beamten. Es ist dies der Nachfolger des alten
österreichischen «advocatus in dem Aigen». Sein Titel ist lange
Zeit schwankend, bald Vogt, bald Untervogt; dieses wird erst im
18. Jahrhundert zur ausschließlichen Bezeichnung. Der erwähnte
Fall des Nebeneinanderbestehens von Vogt und Untervogt ist eine
Besonderheit der geßlerischen Verwaltung. Die späteren Quellen
kennen kein Analogon hiezu.141

3. Die zweimalige Vergabung des Amtes an Königsfelden
bewirkte, daß von 1397—1403 und von 1411—1415 die Habsburg
noch zustehenden Befugnisse an die Organe des Klosters
übergingen. Es vollzog sich dies ohne Schwierigkeiten, da das Stift zu
der Zeit bereits eine eigene, feste Beamtenorganisation geschaffen
hatte. Die Alleinherrschaft Königsfeldens scheint keine Veränderungen

im Aufbau der Verwaltung bewirkt zu haben. Die Dauer
der beiden Schenkungen war allerdings zu kurz, als daß sich

etwaige Abweichungen in dem erhaltenen Quellenmaterial unbedingt

hätten abzeichnen müssen. — Nicht so leicht scheint 1403

der Wechsel vom Kloster zurück an die Habsburger vor sich

gegangen zu sein. In der bereits mehrfach erwähnten Gnadenthaler
Urkunde vom 4. Oktober 1403, an welchem Tage der Widerruf
der Schenkung bereits erfolgt war, steht Ulrich Brisi im Namen

"o STAA Kgsf. U.
»o Koprio, S. 136 f.
in Der von Koprio a. o. erwähnte zweite Untervogt Uli Brisi v. Windisch

legt sich dieses Prädikat in der Originalurkunde gar nicht zu. Es heißt da nur:
«Ich Ulrich Brisi tun kunt, dz ich innamen und anstatt mines gnedigen

junckerren Achatzius Esel, ze disen ziten hofmeister ze Kiingsfelt, öffentlich ze

gerichte sass» (STAA Gnadentaler U. v. 4. X. 1403). Die Urkunde stammt aus
der Zeit unmittelbar nach dem Widerruf der Schenkung von 1397. Die neue
habsburgische Beamtenorganisation war noch nicht geschaffen (vergi, oben Ziff. 3);
daher übertrug der die Amtsvogtstelle verwesende Hofmeister den Gerichtsvorsitz

an einen angesehenen — Brisi fungiert auch am 29. I. 1404 (STAA Gnadentaler

U.) als Zeuge — Amtssässen. Solche Delegationen — ohne daß der Beauftragte

einen besonderen Titel erhielte — kommen auch in bernischer Zeit vor.
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SN ststt lies fromme», vesten ritters» Oeriebt.^" In dieser Urkunde
erscbeint unter den Zeugen «Jeni Vidmer, des jsres undervogt in
dein Lvgen, von Lirs». Vir Ksben sls« neben dein Ämtsvogt noeb
einen Ämtsuntervogt. Kopri« siebt bieriu den Orsprung eines

neuen Ämtes, dss erst 1798 sbgescbskkt wurde."" Dein ist sber
niebt so. Äueb die bernisebe Zeit Kennt neben dem Hofmeister
nur einen Zentralen öesmten. Ls ist dies der IXsebfolger des siten
österreiebiseben «sdvocstus in dem Äigen». 8ein Litel ist lange
Zeit sebwsnkend, bald Vogt, bald Ontervogt; dieses wird erst im
18. Jabrbundert zur susscKIieölieben Lezeicbnung. Oer erwäbnte
Lall des IVebeneinanderbestebens von Vogt und Ontervogt ist eine
Lesonderbeit der geöieriseben Verwaltung. Oie späteren (Quellen
Kennen Kein Änsiogon biezu.'^'

3. Oie zweimalige Vergabung des Ämtes an Königskelden be-

wirkte, dsö von 1397—1403 und von 1411—1415 die Usbsburg
noeb zustebevden Lekugnisse sn die Orgsne des Klosters über-
gingen. Ls vollzog sieb dies obne LebwierigKeiten, ds das ötikt zu
der Zeit bereits eine eigene, feste Leamtenorganisation gesebskken
batte. Oie Älleinberrsebakt Königskeidens sebeint Keine Verände-

rungen im Äukbsu der Verwaltung bewirkt Zu baben. Oie Oauer
der beiden 8cbenKungen wsr allerdings Zu Kurz, sls dsö sieb

etwsige Äbweicbungen in dem erbsltenen <)uellenmsterial unbe-

dingt bätten sbzeiebnen müssen. — ?ficbt so leicbt sebeint 1403

der Veebsel vom Kloster zurück sn die Osbsburger vor sieb ge-

gsngen Zu sein. In der bereits mebrkscb erwäbnten Onadentbsler
OrKunde vom 4. Oktober 1403, sn welebem Lsge der Viderruk
der 8ebenKung bereits erkoigt wsr, stebt OIricb Lrisi im Rainen

81^^, Xgsk. Ii.
"« Xoprio, 8. 136 k.

Oer von Xoprio s. «. erv/äbnle nweile lintervogt tili örisi v. XVindiscb

legt sien dieses örüdikst in der Originalurkunde gsr niebt nu, Ls Keillt ds nnri
«1er, OIricK örisi tun Kirnt, dn icb innsmen una snststt mines gnedigen

zunckerren ^cbstnius Lsel, ne disen niten bokmeister ne Xiingskelt, ökkentiiek ne

gericbte ssss» (8?^^ Onsdentsler Ii, v, 4, X. 1403). Oie Urkunde stsmint sus
der Zeit unmittelbar nseb dem Viderruk der 8cbenKung von 1397. Oie neue

bsbsburgiscbe Lesmtenvrgsnisstion v>sr noeb niebt gesebskken (vergi, oben Zikk. 3);
dsber übertrug der die ^intsvogtstelle verwesende Holineister den Oeriebtsvorsitn

sn einen angegebenen — örisi fungiert sucb sm 29. I. 14(14 (81^^ Onsden-

tsler II.) sls Zeuge — ^mtssässen. 8olcbe Oelegationen — obne dsö der öesuk-

lrsgte einen desonderen l'ilei erkielte — Kommen sucb in berniscber Zeit vor.
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des Hofmeisters dem herrschaftlichen Gericht vor. Noch am 29.

Januar 1404 urkundet Hofmeister Achatzius Esel selbst, daß er «in-
namen und anstat der hochgebornen, durchluchtigen fürsten, siner
gnedigen herschaft der herzogen von Ósterrich ze gerichte sass».142

Die Klosterbeamten haben also noch eine gewisse Zeit bis zur
Neubestellung des herrschaftlichen Amtsvogtes dem habsburgischen
Gerichte vorgestanden.

4. Während längerer Zeit war das Eigen zusammen mit dem

Amt auf dem Bözberg und zeitweise auch mit der Stadt Brugg
von den übrigen Vorlanden abgetrennt und einem Glied des Hauses

Habsburg persönlich unterstellt. Seit der Erbauung des Klosters
wohnte die verwitwete Königin Agnes von Ungarn, eine Tochter
des ermordeten Albrechts, fast ununterbrochen in Königsfelden,
ohne jedoch in den Konvent einzutreten. Sie waltete hier in einer
äußerst wichtigen Doppelstellung. Neben ihrer großen Fürsorge
für das Stift, war sie die geschickte Vertreterin und Verfechterin
der österreichischen Politik. Sie schloß Bündnisse und Verträge
ab, oft ohne Mitwirkung der hohen vorländischen Beamten. Ohne
daß ihr ausdrücklich irgend welche Befugnisse übertragen worden
wären, war sie mit einer Machtfülle ausgestattet, wie sie sonst nur
den männlichen Angehörigen des Herzogshauses zukam, wenn diese

den vordem Landen persönlich vorstanden.143 Als Anweisung für
ihren Erbteil und wohl aus Dankbarkeit und als Entgelt für ihre
wertvollen Dienste überließ ihr Herzog Albrecht die Ämter Eigen
und Bözberg. Der genaue Zeitpunkt der Übertragung ist nicht
bekannt; doch dürfen wir hiefür, ohne fehl zu gehen, den Beginn
des Jahres 1348 annehmen.144 Die Königin verblieb bis zu ihrem

i« STAA Gnadentaler U.
H3 Über das Nähere der politischen Tätigkeit der Königin Agnes vergi.

Herrn, v. Liebenau, Lebensgeschichte der Königin Agnes, und derselbe, Hundert
Urkunden zur Geschichte der Königin Agnes.

in In einer Urkunde vom 26. Juli 1348 heißt es: «Allen künde ich
Wernher Clauses v. Brugg in ArgSw, der hochgebornen furstin vrowen Agnesen

on Ostenich amptmann und phleger uf dem Boczberg und in dem Eigen,
daz ich von derselben miner gnedigen vrowen wegen an dez hochgebornen fürsten
stat herczog Albrecht v. Ósterrich, ir brûders, der irò die herschaft und dû
gericht elli genczklich in den vorgenanten kreizzen gelazzen und empholhen hat,
ze gerichte saz...» (Thommen I Nr. 461). Am 3. Oktober 1347 (STAA Kgsf.U.)
hatte diese Übertragung noch nicht stattgefunden; denn an diesem Tage saß

Wernher, der Vogt — aus dem Siegel geht hervor, daß es sich ebenfalls um
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lies Ookineisters dem KerrseKaktlicKen OerieKt vor. IVoeK sm 29. Is-
nusr1404 urkundet Ookmeister ÄcKst«ius Lsel selbst, dsö er «in>

namen und snstst der KoeKgebornen, durcklucktigen kürzten, siner
gnedigen berscbskt der Ker«ogen von ÜsterrieK «e gericbte ssss».^^
Oie KiosterKesmten Ksben slso noeb eine gewisse Zeit bis «ur IVeu-

Kesteilung des KerrseKsktlieKen Ämtsvogtes dem KsbsburgiseKen
OericKte vorgestanden.

4. VsKrend längerer Zeit wsr dss Ligen «usummen mit dem
Ämt suk dem Löhberg und «eitweise suek mit der 8t«dt Lrugg
von den übrigen Vorlsnden abgetrennt und einem Olied des Usus«»

Usbsburg persönliek unterstellt. 8eit der LrKauung des Klosters
woknte die verwitwete Königin Ägnes von Ongsrn, eine LoeKter
des ermordeten ÄlKreeKts, ksst ununterbrocben in Kônigskeîden,
okne jedoek in den Konvent einzutreten. 8ie waltete Kier in einer
äuöerst wiektigen Ooppelstellung. IVeKen ikrer groöen Lürsorge
kür das 8tikt, wsr sie die gesekiekte Vertreterin und VerkeeKterin
der österreiekiscken Politik. 8ie seKIoö Bündnisse und Verträge
sk, okt okne NitwirKung der Koken vorländiseken Beamten. Okne
daö ikr ausdrüeklick irgend welcke öekugnisse übertragen worden
wären, wsr sie mit einer UscKtklllle susgeststtet, wie sie sonst nur
den männlicken ÄngeKörigen des Oer«ogsKauses «uksm, wenn diese

den vordern Landen persönliek vorstanden.^ Anweisung kür
ikren LrKteil und woKI aus OanKKsrKeit und als Lntgelt kür ikre
wertvollen Dienste ükerlieö ikr Herzog ÄlbreeKt die Ämter Ligen
und Löhberg. Oer genaue Zeitpunkt der Obertragung ist niebt be>

Ksnnt; doeb dürfen wir Kiekllr, «Kve feKI «u geken, den Leginn
des IsKres 1348 annekmen."^ Oie Königin verkliek Kis «u ikrem

Sl^ä. Onsdenlsler Ii.
l<l> Dber dss NsKere 6er poiitiscken IsligKeit cler Königin ^gnes vergi.

Herrn, v, Lienens», LebensgescKicKte cier Königin ^gnes, unci derselbe, Hundert
lirkunden nur OescKicKls cier Königin ^gnes.

In einer lirkunde vorn 26. luli 1343 Keiöt es: «Flierl Kunde ick
XVernKer misuses v. Lrugg in ^rgöw, cier KoeKgebornen lurstin vrowen Xgnesen

on ÜsteriicK smptmsnn unci pKIeger uk dern Locnberg und in dern Ligen,
dsn icii von derselben ininer gnedigen vrowen wegen sn den bocbgebornen lürsten
slst Kercnog ^lkreckt v. Üsterricb, ir brüders, der ir« die KerseKskt und dû
gericbt eiii gencnkiick in den vorgensnten Kreinnen gelsnnen und emvkolken Kst,
ne geriekte ssn...» (IKommen I Nr. 461). ^m 3. Oktober 1347 81'^ Kgsl. II.)
Kstte diese Dberrrsgung noeb nickt slsttgekunden; denn sn diesem l^sge ssü

XVernKer, der Vogt — sus dein 8iegel gekt Kervor, dsü es sick ebentslls um
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Tode (1364) bei der ungestörten Nutznießung dieser Besitzungen.
Während ihrer Regierungszeit ergeben sich in Bezug auf die
Gerichtsorganisation unseres Gebietes einige Besonderheiten, auf die
wir hier kurz eintreten müssen.

Die beiden Ämter bildeten fortan in der Regel145 eine
Verwaltungseinheit mit einem gemeinsamen Vogt. Die Quellen
erwähnen als Verwalter146 der Königin auf dem Bözberg und in dem

Eigen:
Wernher Clauses 1348—1356/57.147

Wernher Clauses handelte — «ze gerichte ze Brugg vor der statt», wobei der

Zusatz, daß dies im Namen der Königin geschehen sei, fehlt. Clauses amtete
also noch namens der Herrschaft. Wir sehen, auch der Übergang der Verwaltung
von der Herrschaft an die Ungarnkönigin zog keinen Wechsel der Beamten nach
sich. — Acht Jahre später ist Agnes auch im Besitz der Stadt Brugg. Am
12. März 1356 urkundet sie, «dz uns unser lieber brûder hertzog Albrecht
die stat ze Brugg mit lùten und mit gut gegeben hat» (SSR Aarg. I 2-,
S. 19).

us Wahrscheinlich trat nach der Amtsniederlegung von Wernher Clauses,
des ersten Vogtes auf dem Bözberg und im Eigen, vorübergehend ein Rückfall
in die alten Zustände ein: Am 10. Sept. 1358 (STAA Kgsf. U.) urkundete Ru-

dine v. Windisch, Vogt der Königin Agnes. Die Urkunde bringt keine Umschreibung

seines Amtsbezirkes; höchst wahrscheinlich war er aber nur Verwalter des

Eigens. Er scheint keine sehr bedeutende Persönlichkeit gewesen zu sein; denn

er begegnet uns in den Quellen nur dieses eine Mal. Er verfügte auch nicht über

ein eigenes Siegel, an seiner Stelle siegelte Gerung v. Altwis, der bereits zwei

Tage später als Vogt auf dem Bözberg und in dem Eigen auftrat (vergi. Anm.
148). Es darf daher mit guten Gründen angenommen werden, es habe der Königin

momentan an der richtigen Persönlichkeit für die Verwaltung der Doppel-

vogtei gefehlt, sodaß sie zu einer dezentralisierten Besetzung der Stellen gezwungen

war.
>«• Die Terminologie ist schwankend. Bald heißt es Vogt und Amtmann,

bald Vogt und Pfleger, dann wieder nur Vogt. Man vergi, die in den Anmerkungen
147/48 zitierten Urkunden.

i« Ausdrücklich erwähnt wird er in dieser Funktion nur am 26. Juli 1348

(Thommen I Nr. 461) und am 11. Juli 1354 (STAA Kgsf. U.). Er war jedoch
vom Übergang der beiden Ämter an Agnes bis zu seiner Wahl zum Schultheiß

von Brugg — diese fällt zwischen den 14. Okt. 1356 (letztes Amten Joh. Blums
als Schultheiß, AU Brugg Nr. 15) und den 22. Juni 1357 (erstes urkundl. Auftreten
Wernhers als Schultheiß, STAA Kgsf. U.) — Verwalter der Doppelvogtei. So

erscheint am 27. Jan. 1351 und am 12. Febr. 1355 (STAA Kgsf. U.) als Zeuge

«Wernher der vogt»; aus dem Siegel der zweiten Urkunde folgt, daß es sich um
Wernher Clauses handelte. — Am 14. Nov. 1349 (STAA Kgsf. U.) erscheint vor
einem Schiedsgericht in Zurzach «Wernherus, dictus Glusing, advocatus in
Bözberg et in dem Eigen», als Anwalt des Klosters Königsfelden. Offenbar ist Glusing

6«

l'ode (1364) bei der ungestörten IXutZinieöung dieser Lesitnungen.
VsKrend ikrer Regierungszeit ergeben sieb in ö«2Ug »uk die Oe-

riektsorganisation unseres (Gebietes einige Lesonderbeiten, auk die
wir Kier Kur« eintreten müsse».

Die Keiden Ämter bildeten kortsn in der Regel"^ gi^g Ver-
waltungseinkeit mit einem gemeinsamen Vogt. Die <)uellen er-
wsknen «ls Verwalter'^" der Königin snk dem Löhberg und in dem

Ligen:
VernKer Clauses 1348—1356/57."'

Wernber disuses bsndelte — «ne geriebte ne Brugg vor der stall», wobei der

Zussln, dslZ dies im Namen der Xönigin gescbeben sei, keblt. disuses smtete
also noeb namens der Herrscbskt. Vir seben, suck der Dbergsng der Verwaltung
von der Herrscbskt sn die IlngsrnKönigin nog Keinen Vecbsel der Beamten nseb
sieb. — ^cbt Isbre später ist ^gnes aneli im Lesiln der Ltsdt Lrugg. ^m
12. Nsrn 1356 urkundet sie, «dn uns unser lieber brüder Kerlnog ^Ibreebt...
die stst ne Lrugg mit lüten und mit güt gegeben bal» (88L ^srg. I 2-,
8. 19).

"5 VsbrscKeinlicK Irst nseb der Amtsniederlegung von Vernber disuses,
des ersten Vogtes suk dem öünberg und im Ligen, voriibergebend ein LücKksII
in die sllen Zustände ein: ^Vm 10. 8ept. 1358 (81"^^ Xgsk. 11.) urkundete Lu-
dine v. VilldiscK, Vogt der Königin ^Vgnes. Die Urkunde bringt Keine HinseKrej-

bung seines ^mtsbenirkes; bockst wskrsckeinlicb wsr er sber nur Verwalter des

Ligens. Lr sebeint Keine sebr bedeutende LersönlicKKeit gewesen nu sein; denn

er begegnet uns in den (Quellen nur dieses eine iVIsI, Lr verkiigle sueb niebt iiber
ein eigenes 8iegel, sn seiner Llelle siegelte derung v. ^Itwis, der bereits nwei

1"sge später sls Vogt suk dem Lönberg und in dem Ligen suktrst (vergl. ^mn.
143). Ls dsrk dsber mit guten dründen sngenommen werden, es bsbe der Koni-
gin momentan sn der ricbtigen LersönlicKKeit kür die Verwsltung der Doppel-

vogtei gekeblt, sodsll sie nu einer denentrslisierten Lesetnung der Stellen genwun-

gen war.
"« Die Terminologie ist sebwsnkend. Lsld beiöt es Vogt und Amtmann,

bald Vogt und Lkleger, dsnn wieder nur Vogt, ^Isn vergl. die in den Anmerkungen
147/43 nilierten Urkunden.

^usdrücKIicb erwäbnt wird er in dieser LnnKtion nur sm 26. luli 1348

Crbommen I Nr. 461) und sm II. luli 1354 (81^ Xgsk. v.). Lr wsr jedoeb

vom Dbergsng der beiden Xmter SN ^gnes bis NU seiner Vsbl NUIN 8eKuItbeiL

von Lrugg — diese källt nwiscben den 14. Okt. 1356 (letntes ^mten lob. LIums
sls 8eKultbeilZ, ^11 Lrugg Nr. 15) und den 22. luni 1357 (erstes urkundl. ^ultrelen
Vernbers sls LeKuItbeiü, 81"^^ Xgsk, II.) — Verwalter der Doppelvoglei. 8o er-
sebeint sm 27. Isn. 1351 und sm 12. Lebr. 1355 <81'^^ Xgsk. D.) als Zeuge

«Vernber der vogt»; sus dem 8iegel der nweiten Lirkunde kolgt, dsü es sieb um
Wernber disuses Ksndelte. — ^m 14. Nov. 1349 (81^^ Xgsk. Ii.) erscbeint vor
einem 8cbiedsgeriebt in Zurnscb «Vernberus, dictus dlusing, sdvocstus in Lön-

berg et in dem Ligen», sls Anwalt des Xlosters Xönigskelden. Okkenbsr ist dlusing
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Gerung von Altwis 1358—1363.148

Als Agnes 1364 starb, kamen die von ihr verwalteten
Gebiete wieder an das Herzogshaus zurück und wurden von neuem
der ordentlichen Verwaltung der Vorlande eingeordnet. Die von
der Königin eingeführte Kumulation der Vogteien Bözberg und
Eigen in einer Hand, fiel jedoch damit nicht ohne weiteres
dahin, sondern sie bestand noch einige Zeit fort. So sitzt am 3.
Februar 1373, nachdem kurz vorher die Ämter zusammen mit der

Vogtei Baden verpfändet gewesen waren, an der Dingstatt des

Eigenamtes Ulrich Koler von Horneskon, Untervogt im Eigen und
auf dem Bözberg, zu Gerichte.149 In späterer Zeit hören wir nichts
mehr von einer Vereinigung.

IL Nach dieser vorgängigen Betrachtung der Zustände, da

die Verwaltung des Amtes der Herrschaft entfremdet war, wenden

wir uns nun der habsburgischen Gerichtsorganisation im
Normalfalle zu.

1. Über den 1316 dem Kloster vergabten Hof Windisch hatten
sich bekanntlich die Herzoge die gesamte Gerichtsbarkeit
vorbehalten. Hier übten weiterhin die Meier ihre niedergerichtlichen
Befugnisse aus. Da sich in unserem Quellenmaterial wegen der
Mündlichkeit des Verfahrens keine Spuren dieser Tätigkeit erhalten

haben, ist es unmöglich, eine Abgrenzung des Kompetenzbe-

eine Verschreibung für Clauses. Eine generelle Identifikation der beiden Wernher,
wie dies Koprio S. 116 tun möchte, dürfen wir jedoch nicht vornehmen; denn
beide erscheinen später mit verschiedenen Siegeln als Schultheißen von Brugg:
Clauses v. 22. VI. 1357—12. X. 1358 drei Mal (vergi, die Zusammenstellung bei

Heuberger, Gesch. d. Stadt Brugg, S. 84).
Glusing v. 28. III. 1359—8. VI. 1364 zehn Mal (vergi. Heuberger, S.84).

us Er nennt sich sehr oft auch Gerung von Vilmaringen, vereinzelt
bedient er sich beider Titel zusammen. Als Verwalter der beiden Ämter erscheint er:
1358 12. IX. (STAA Kgsf. U.)
1359 5. III. (Argovia5, S. 151); 10. III. (Welti I Nr. 79) ; 6. XII. (STAA Kgsf.U.)
1361 29.VI. (STAA Kgsf.U.)
1362 24. VI. (STAA Nr. 432 [Kgsf. Kopialbuch V] fol. 178 b.)

Am 11. Juli 1363 (Argovia 5, S. 174) erscheint als Zeuge «Gerung von
Vilmaringen, vogt uff dem Bözberg». Es scheint hier, ein Teil seines langen
Titels weggelassen worden zu sein; denn er muß auch jetzt noch Vogt im Eigen

gewesen sein, nachdem er den beiden Ämtern seit Jahren vorstand und lange
vorher schon das Vertrauen der Königin genoß; man vergi, unten S. 76 f.

i« STAA Kgsf.U.
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Oerung von Ältwis 1358—1363."»

ÄIs Ägnes 1364 stsrk, Kamen die voll ikr verwalteten Oe»

biete wieder sn dss IlerziogsKsus «urüek und wurden von neuern
der «rdentlicken Verwaltung der Vorlands eingeordnet. Die von
der Königin eingeführte Kumulation der Vogteien Löhberg und
Ligen in einer Hand, fiel jedoek dsniit niekt oline weiteres ds-

Kin, sondern sie l>estsnd nocK einige Zeit fort. 8« sit2t srn 3. Le»

Kruar 1373, nsekdem Kur2 vorlier die Ämter zusammen mit der

Vogtei Laden verpfändet gewesen wsren, an der Oingststt des

Ligensmtes LlrieK Koler von OornesKon, lintervogt im Ligen und
«uk dem Löhberg, 2u OerieKte.'^" In späterer Zeit Kören wir niekts
mekr von einer Vereinigung.

II. IVseK dieser vorgängigen LetrseKtung der Zustände, ds
die Verwaltung des Ämtes der HerrscKskt entfremdet war, wen-
den wir uns nnn der KsKsKurgiseKen OericKtsorgsnisstion im IXor-
mslkslle 2u.

1. Oker den 1316 dem Kloster vergskten Ilok VindiseK Kstten
sieK KeKsnntlicK die Herzoge die gesamte OerieKtsKarKeit vorke-
Kalten. Hier Ukten weiterkin die iVleier ikre niedergeriektliekev
Lekugnisse aus. Da sieK in unserem ()uellenmaterial wegen der
iVlündlieKIieit des VerksKrens lisine 8puren dieser LLtigKeit erksl-
ten KsKen, ist es unmögliek, eine ÄKgrenTung des Kompetenz»«-

eine Verscbreibung kür disuses. Line generelle IdentiliKstion cler beiden VernKer,
wie dies Koprio 8. 116 tun möckte, dürken wir zedock nickt vornekmen; denn
beide ersckeinen später rnit versckiedenen 8iegeln sls 8cKultKeil.en von Lrugg:
disuses v. 22. VI, 1357—12. X. 135L drei >IsI (vergi, die Zusammenstellung bei

Hellberger, descb. d. 3tsdt Lrugg, 8. 84).
dlusing v. 23. III. 1359—8. VI. 1364 -ebn Usi (vergi. Hellberger, 8.84).

"s Lr nennt sieb sebr «kt sucb derung von Vilinsringen, vereinzelt be-

dient er sieb beider l'ilei nussmmen. ^Is Verwalter der beiden Xrnter erscbeint er:
1358 12. IX. (81^ Kgsk. Ii.)
1359 5. III. (Argovia 5. 8.151); 10. III. (Velli I Nr. 79); 6. XII. (8?^ Kgsk. II.)
1361 29. VI. (31^ Kgsk. Ii.)
1362 24. VI. (81^ Nr. 432 ^Kgsk. KopislbuoK VI loi. 17« b.)

^m II. iuli 1363 (Argovia 5, 8. 174) erscbeint sls Zeuge «derung von
Vilinsringen, vogt ulk dem Lüsberg». Ls sebeint Kier, ein leil seines Isngen
l'itels weggelassen worden su sein; denn er muH suck zet?l nocb Vogt im Ligen
gewesen sein, nscbdem er den beiden Xmtern seit IsKren vorslsnd »nd Isnge
vorber sebon dss Verlrsuen der Königin genoö; msn vergi, unten 8. 76 k,

"° 81^ Kgsk. Ii.
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reiches des Meiers von demjenigen der übrigen Gerichtsbeamten
in Bezug auf die auf der Curia sitzenden Herrschaftsangehörigen
vorzunehmen. Wir wissen nur, daß das Meieramt untrennbar mit
dem Hofe und der Familie verbunden war und sich von Generation

auf Generation vererbte.150

2. Hauptsächlichster Gerichtsbeamter war auch in der
vorliegenden Periode der Vogt des Amtes im Eigen. Bis 1348. d. h.
bis zum Übergang des Gebietes an Agnes, läßt sich einzig Wernher
Claus in dieser Stellung nachweisen.151 Die Ursachen hiefür sind

folgende: Da sich alle Prozesse im mündlichen Verfahren
abwickelten, sind keine eigentlichen Gerichtsakten vorhanden. Hiezu
kommt, daß die ständige Anwesenheit der Königin Agnes die
außergerichtliche Tätigkeit der ordentlichen Beamten in der
allgemeinen Verwaltung des Eigens, der Landvogtei Aargau, ja selbst
der ganzen Vorlande stark einschränkte, wobei die Geschäfte,
welche Agnes aus irgendwelchem Grunde nicht selbst erledigen
konnte, sehr oft nicht den zuständigen Beamten, d. h. den
Herrschaftsorganen, sondern eigenen Vertrauten oder dann klösterlichen

Instanzen übertragen wurden.152 Nach 1364 erscheinen als

Amtsvögte noch Ulrich Koler von Horneskon, der zugleich auch

Vogt auf dem Bözberg war,153 und Cunrad Tegervelt.154

Bei dem Fehlen von eigentlichen Gerichtsakten bietet es

etwelche Schwierigkeiten, den Kompetenzbereich des Vogtes zu
bestimmen. Außer in Zivilsachen, soweit hier nicht schiedsgerichtliche

Regelung Platz griff, stand ihm auch der Vorsitz in
Strafsachen — jedoch mit Ausnahme des Blutgerichtes — zu. Diese

letztere Befugnis kann ihm nicht übertragen worden sein, sie hätte
ihm eine zu unabhängige Stellung verliehen. Der Vogt war reiner
Beamter. Die Entschädigung für seine Jurisdiktionelle Tätigkeit
bestand nicht in einem Anteil an den Gefällen; er hatte diese

150 Über die bis 1352 lückenlose Reihe der Windischer Meier vergi. Koprio
S. 123; über die späteren Vertreter des Geschlechtes vergi, ebenda S. 145 f.

"i STAA Kgsf. U. v. 3. X. 1347; vergi, auch oben Anm. 144.

u* Es würde zu weit führen, alle Personen, die im Dienste der Königin
standen, zu erwähnen. Wir verweisen auf Herrn, v. Liebenau, «Lebensgeschichte
der Königin Agnes».

im STAA Kgsf. U. v. 3. IL 1373.

im STAA Kgsf. U. v. 28. IX. 1391.
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reiebes cles iVleiers von demjenigen der übrigen OericbtsKeamten
in Leung auk die suk der Curia sitzenden Derrsebaktsangebörigen
vor«unekmen. Vir wissen nur, dal! dss iVleieramt untrennbar mit
dem Hoke und der Lamiiie verbunden war und sieb von Oeners-
tion »uk Oenerstion vererbte.^"

2. Dsuptsäebliebster Oeriebtsbesmter wsr sueb in der vor-
liegenden Leriode der Vogt des Ämtes im Ligen. Lis 1348, d. K.

bis «um Übergang des (Gebietes sn Ägnes, Isöt sieb einzig Vernber
Claus in dieser Lteliung nsebw eisen.Die Lrsseben biekür sind

folgende: Ds sieb slle processe im mündiieben Verksbren sb-

wiegelten, sind Keine eigentlieben CsriebtssKten vorbanden. Dis«u
Kommt, ds8 die ständige Änwesenbeit der Königin Ägnes die
«uLergeriebtiiebe LätigKeit der ordentiieben Lesmten in der gli-
gemeinen Verwaltung des Ligens, der Lsndvogtei Äargsu, js selbst
der gsn2en Vorland« stark einscbränkte, wobei die Cesebäkte,
welebe Ägnes aus irgendweisbem Crunde niebt selbst erledigen
Konnte, sebr «kt niebt den «»ständigen Leamten, d. b. den Herr-
seksktsorganen, sondern eigenen Vertrauten oder dann Klöster-
lieben Instsn«en übertragen wurden.^- IXseb 1364 ersebeinen als

Ämtsvögte nocb Llirieb Koler von DornesKon, der «ugleieb sueb

Vogt »uk dem Rösberg w«r,'^^ und Cunrsd Legervelt.
Lei dem Lebien von eigentlieben CeriebtssKten bietet es et-

welebe öebwierigkeiten, den Kompeten«bereieb des Vogtes «u be-

stimmen. Äuöer in Ziviisscben, soweit bier niebt sebiedsgericbt-
liebe Legeiung List« grikk, stsnd ibm sucb der Vorsit« in ötrsk-
sseben — jedoeb mit Äusnsbme des LIutgericbtes — «u. Diese
iet«tere Lekugnis Kann ibm niebt übertragen worden sein, sie bätte
ibm eine «u unskbängige Lteiiung verlieben. Der Vogt war reiner
Lesmter. Die Lntsebädigung kür seine jurisdiktionelle LätigKeit
bestand niebt in einem Änteii «n den Ceksiien; er batte diese

>5° Über clie bis 1352 lückenlose Heibe cler VincliscKer IVleier vergi. Koprio
3.123; über clie späteren Vertreter cles LescKIecbtes vergi, ebencis 3.1451,

81'^^, Kgsk. LI. v. 3. X. 1347; vergi, sucb oben ^nin. 144.

-s- Ls würcle ?u weit kübren, slle Personen, clie iin Dienste cier Königin
stsnclen, 2u erwsbnen. Vir verweisen suk Herrn, v. Liebenau, «Lebensgescbiclite
cler Xönigin ^gnes».

-°' 8?^^ Xgsk. 11. v, 3. II. 1373.

81^ Kgsk. v. v. 28. IX. 1391.
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vielmehr seinem Vorgesetzten, dem Vogt von Baden abzuliefern.155
Der Amtsvogt stand also in formeller Hinsicht unter der Kontrolle
des «Advocatus» von Baden.

3. Von besonderem Interesse ist die Rechtsstellung des

Eigenamtes innerhalb der Vorlande, insbesondere zur Landvogtei
Aargau und zur Vogtei Baden. Voraussetzung für eine restlose
Klarheit in diesen Fragen wäre die Erhaltung der Verwaltungsakten

des Badener Archives, die leider 1415 zum großen Teil
verloren gingen. Nur so würde es gelingen, die vielen Abweichungen

vom Normalstatus herauszuarbeiten und zu verstehen. Wir
dürfen nämlich nicht annehmen, die Administration der vordem
Lande wäre eine starre, allzeit unabänderliche gewesen. Stabil
war nur das Grundelement, die Einteilung in Ämter; doch bereits
deren Zusammensetzung und Zusammenlegung war mannigfaltigen
Schwankungen und Änderungen unterworfen. Wir können uns
hier raumeshalber nicht des Näheren mit den zahlreichen Faktoren

auseinandersetzen, die der habsburgischen Verwaltung den

Stempel steter Permutation aufdrückten.150
Wie wir bereits wissen, war der Advocatus von Baden der

Vorgesetzte des Amtsvogtes. Es bedingte dies die Zugehörigkeit
unseres Gebietes zur Vogtei. W. Meyer, Verwaltungsorganisation,
bringt S. 70 ff. eine territoriale Beschreibung dieses Gebildes; das

Eigenamt findet aber hiebei keine Berücksichtigung, da sich die
Arbeit auf den Raum östlich der Reuß beschränkt. Das Pertinenz-
verhältnis ergibt sich aber ausdrücklich aus dem bekannten Pfandbrief

von 1369, wo die Herzoge an Spieß «die under vogtey ze

Baden in Ergow mit dem Boczperg und mit dem Aigen» übertrugen.

Die namentliche Anführung der beiden Ämter beweist, daß

ihnen nicht die gleiche Rechtsstellung zukam wie den übrigen
Teilen der Vogtei. Der Vogt von Baden hatte hier geringere Ver¬

ls5 In der Verpfändungsurkunde zu Gunsten Heinrich Spieß von 1369 heißt

es: «Waz von clainen bfizzen und pezzrungen gevellet und sunderlich ander dienst

nucz und veil, die von alter gewonheit ainem undervogt angehöret habent in dem

ampte ze Baden und in den gebietten und kreissen, die darzu gehSrent, das ist

uf dem Bôczperg, in dem Aigen und anderswa in dem Lande». (Thommen I,
Nr. 782.)

is6 Solche Faktoren waren beispielsweise: Die persönliche Stellung der

Herzoge zu den Vorlanden; die politische Lage, vor allem das Verhältnis
Österreichs zu den Eidgenossen; die wirtschaftliche Lage; sowie die Fähigkeiten und

Eignung der zur Verfügung stehenden Beamten.
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vielmehr seinem Vorgesetzten, clern Vogt von Lsden sk2uliekern.'^
Oer Ämtsvogt stand als« in formeller OinsieKt unter cler Kontrolle
des «Ädvocatus» von ösclen.

3. Von besonderem Interesse ist clie LecKtsstellung cles Li-
gensmtes innerKsIK der Vorlande, insbesondere zur Lsndvogtei
Äsrgsu und 2ur Vogtei Laden. V«rsusset2ung kür eine restlose
Klarheit in diesen Lrsgen wäre die LrKsltung der Verwaltung«-
«Kten des ösdener ÄreKives, die leider 1413 2um großen Lei! ver-
loren gingen. IVur so würde es gelingen, die vielen ÄkweicKun-

gen vom IVorinalststus beraussusrheiten und 2U verstehen. Vir
dürfen nämlich nieht annehmen, die Administration der vordern
Lande wäre eine starre, sll2eit unsbänderlieke gewesen, ötsbil
war nur dss Orundelement, die Linteilung in Ämter; docb bereits
deren Zusammenset2ung und Zusammenlegung wsr mannigkaltigen
öcbwsnkungen und Änderungen unterworfen. Vir Können uns
hier rsumeshslher nicht des IVäKeren mit den zahlreichen LaKto-

ren auseinanderset2en, die der KsKsKurgiscKen Verwaltung den

Ltempel steter Lermutstion aufdrückten.^"
Vie wir bereits wissen, war der Ädvocatus von Laden der

Vorgeset2te des Ämtsvogtes. Ls bedingte dies die Zugehörigkeit
unseres Oebietes 2ur Vogtei. V. iVIever, Verwsltungsorgsnisstion,
bringt 3. 70 ff. eine territoriale LeseKreibung dieses Oebildes; dss

Ligensmt findet sber KieKei Keine Berücksichtigung, ds sich die
Ärbeit suk den Ksum östlich der Leuö beschränkt. Oss Lertinen2-
Verhältnis ergibt sich sber susdrlleklich sus dem bekannten Lksnd-
briek von 1369, wo die Herzoge sn Lpieö «die under vogtev 2e

Lsden in Lrgow mit dem Lo«2perg und mit dem Äigen» Ubertru-

gen. Oie nsmentliebe ÄnküKrung der beiden Ämter beweist, dsö
ibnen niekt die gleiche Rechtsstellung 2uKsm wie den ührigen
Leilen der Vogtei. Oer Vogt von Lsden Kstte Kier geringere Ver-

l2s In cier VerpliinclungsurKuncle 2u dunsten Heinrieb LpielZ von 1369 beiüt

es: «Vs2 von clsioen bÜ2?en unci pe^nrungen gevellet unci sunclerlick sncler dienst

nu«2 unci veli, liie von slter gewonbeit sinein unclervogt sngeböret bsbent in liein

smpte 2e ösclen unci in lien gedielten unci Kreissen, ciie clsrnu gebörent, 6ss ist
uk ciem ööenperg, in lievi ^igen und snciersws in clem Lsncle», (IKommen I,
IVr. 782.)

>5« Zolcbe LsKtoren wsren beispielsweise: Die persöniiebe Ltellung cier

Herzoge 2n cien Vorlsn6en; ciie poiitisebe Lsge, vor sileni ciss Verbsltvis Üster-

reicbs 2u clen Li6gen«ssen; clie wirtscksitlicbe Lsge; sowie ciie IssKigKeiten uvcl

Lignung cler nur Verkiigung stebencien öesmten.
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waltungsbefugnisse als in seinem übrigen Amtsbezirk. Der
Bözberg und unser Gebiet hatten eigene Vögte, welche, abgesehen

von der erwähnten formellen Beaufsichtigung, die Gerichtsbarkeit
selbständig ausübten. Einzig das Blutgericht war ihnen völlig
entzogen. Diese Funktion kann allein dem Untervogt zugestanden
haben; denn er ist der ordentliche Gerichtsbeamte der Vogtei.
während dem Landvogt richterliche Kompetenzen nur zukamen,
soweit solche bei der Vereinigung der Landgrafschaft Aargau mit
der Landvogtei auf ihn übergegangen waren.157 Für die Exemtion
des Eigenamtes von der landgerichtlichen Jurisdiktion verweisen
wir auf die Ausführungen oben S. 35 36.

Über die Tätigkeit des Vogtes von Baden als Blutrichter in
unserem Gebiet vermögen wir keine direkten quellenmäßigen
Belege anzuführen. Nachstehende Tatsache ist jedoch als
schwerwiegendes Indiz hiefür zu betrachten: Am 9. Februar 1367 saß

«Hans von Sehen, ritter, vogt ze Baden, öffentlich ze gericht an
offener strass vor dem oberen tor ze Brugg an siner gnedigen
herren stat von Ósterrich».158 Vor ihm verkaufte nun Konrad
von Wolon gewisse Güter an Königsfelden. Dies ist in verschiedener

Hinsicht merkwürdig: Der Vogt von Baden war nicht die
ordentliche Fertigungsinstanz des Eigenamtes; diese Geschäfte
wurden vor dem Amtsvogt, vor dem Schultheißengericht zu Brugg
oder auch vor Klosterbeamten vorgenommen. Im übrigen wäre
der Ritter von Wolon kraft seiner Stellung durchaus in der Lage

gewesen, den Verkauf selbständig vorzunehmen, wie er solches
schon früher tat.159 Hier begnügte er sich, die Urkunde zusammen
mit dem Vorsitzenden Richter zu besiegeln. Besonderes Interesse
erheischt die Zeugenreihe:

••" Man vergi, die umfangreichen Untersuchungen über den Kompetenzbereich

der beiden Beamten bei Meyer, S. 144 ff. — Mit der obigen Ansicht scheint

ein Passus der Verpfändungsurkunde von 1369 im Widerspruch zu stehen. Es

heißt da: «Waz aber gevellet von totsiegen und dem piate,... und von andern

grozzen nuczen, die von alter gewonheit ain lantvogt ze Ergow ingenomen und

uns verrait hat, die sol er uns oder unserm landvogt inpringen und antworten».
Der Text spricht aber nicht davon, daß der Landvogt das Blutgericht ausgeübt
habe, nur die Einnahmen daraus flössen ihm zu. Tatsächlicher und fiskalischer
Inhaber des Blutgerichtes waren in der Vogtei nicht identisch.

»s STAA Kgsf. U.

is» So am 27. Jan. 1351 (STAA Kgsf. U.).
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wsltungsbekugnisse «I» in seinem übrigen Ämtsbezirk. Oer Lo?-
berg nini unser Oebiet Karten eigene Vögte, welebe, abgeseken

von der erwähnten formellen LesuksieKtigung, clie OerieKtsKsrKeit
selkstsndig susllkten. Linzig «las LIutgerieKt wsr iknen völlig ent-

zogen. Oiese LunKtion Kann sllein clem Ontervogt zugestanden
Kaken; clenn er ist cler orclentlieke OericKlsKesmte cler Vogtei.
wäkrend clem Lsndvogt rickterlicke Kompetenzen nur zukamen,
soweit solcke Kei cler Vereinigung cler LsndgrskseKskt Äsrgsu mit
cler Lsndvogtei suk ikn übergegangen waren.Lür «lie Lxemtion
«les Ligenamtes von «1er IsnrlgerieKtlicKen Jurisdiktion verweisen
wir suk clie ÄuskUKrungen oken 8. 35 36.

Oker clie LätigKeit cles Vogtes von Lsclen als LlutrieKter in
unserem OeKiet vermögen wir Keine direkten ciuelienmäLigen Le-
lege »nzukUKren. iXscKsteKende LstsscKe ist jedoek sls sekwer-
wiegendes Indiz Kiekür zu KetrscKten: ^m 9. LeKrusr 1367 ssl!
«Osns von 8eKen, ritter, vogt Ze Laden, ökkentiiek ze gerickt an
okkener strass vor dem okeren tor ze Lrugg sn siner gnedigen
Kerren stst von t)sterrick».^» Vor ikm verkaufte nun Konrad
von Volon gewisse Oüter an Künigskeiden. Oies ist in versckivde-

ner OinsieKt merkwürdig: Oer Vogt von Laden war niekt die
urdentliebe Lertigungsinstsnz «les Ligenamtes; diese OescKskte

wurden vor dem Ämtsvogt, vor dem 8cKuItKeil!engericKt zu Lrugg
oder suek vor KlosterKeamten vorgenommen. Im übrigen wäre
der Litter von Volon Krskt seiner 8teilung dureksus in der Lsge

gewesen, den VerKsuk selbständig vorzunekmen, wie er solekes
sckon krüber tst.'^" Oier begnügte er sieb, die OrKunde zusammen
mit dem Vorsitzenden LicKter zu Kesiegeln. Besonderes Interesse
erkeisekt die ZeugenreiKe:

>" I^lsn vergi, ciie nmksngreicben lintersucbungen über den Xompetennbc-
reicb cier beiden Lesmten bei Clever, 8. 144 lk. — ^lit cier obigen .^nsicbt sebeint

ein ?sssus cier VerpkündungsurKunde von 1369 im Vidersprucb 2» sieben. Ls
beiÜt ds: «Vss sber geveilet von totsiegen und ciem vlüte,... unci von sndern

großen nucnen, ciie von slter gewonkeit sin Isnlvogt üe Lrgow ingenomen unci

uns verrsit bst, ciie soi er üns «der ünserm Isndvogt inpringen und »ntworten».
Oer lext spriebt sber nickt dsvon, dsL der Lsndvogt dss LIutgerieKt susgeübt
Ksbe, nur die Linnsbmen dsrsus klossen ikm su. IstsiiebiieKer und lisksiiseker
InKsber des LIntgericKtes wsren in der Vogtei nickt identisck,

"« 8?^^ Xgsk. v.
>°» 80 sm 27. Isn. 1351 <81^ Xgsk. Ii.).
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Egebrecht von Mülinen, ritter,
Ulman Truchsess von Wildegg,
Heinrich Vinsler, schultheiss ze Brugg,
Johns Kamrer, Johns Tegervelt, Johns Stülli (alle 3 von Brugg),
Rudi Zimerman von Biren,
Hans an den Sinder von Lupfen und ander erber lut vil.

Es fällt auf, daß neben dem benachbarten Adel und angesehenen
Brugger Bürgern auch zwei Amtssässen angeführt sind. Zu dieser
Zeit erscheinen die Bewohner des Eigens nur in ganz seltenen
Ausnahmefällen als Zeugen, selbst dann wenn der Amtsvogt eine
Fertigung vornimmt. Alle diese Umstände sprechen dafür, daß das

Kaufgeschäft nicht die Ursache für die Anwesenheit des Untervogtes

gewesen sein kann, sondern daß vorgängig eine Verhandlung

des Hochgerichtes stattfand. Die Vögte von Baden amteten
auch sonst vereinzelt als Gerichtsvorsitzende bei Fertigungen, ohne
daß der Grund ihrer Anwesenheit ersichtlich wäre; höchst
wahrscheinlich war sie jeweils durch die Erledigung eines Blutfalles
bedingt.

§ 18. Gerichtsstätte; Teilnahme und Mitwirkung der
Amtssässen an der Rechtsprechung

I. Anläßlich eines Streites zwischen Brugg und dem Amte
Schenkenberg von 1466 erklärten die Vertreter der Stadt in Bezug
auf die Abgrenzung des gegenseitigen Gerichtsbezirkes:

«... sust hab ouch nyeman dehein gerechtikeit der gerichten
halb da, dann sovil: nachdem beyde empter uff Botzberg und
im Aigen zu der statt vereint nach lut ir vidimus, syent sy als
nachgeburen und gewandten in guter fruntschaft also harkomen,
das das nyder ampt in der nydern vorstatt, und das ober ampt
vor dem obern tor, wann sy wollten, umb ir gericht Sachen hoch
und nider gericht.»180

Das Vidimus bezieht sich auf die Vereinigung des militärischen
Auszuges der beiden Ämter durch Herzog Rudolf vom 21. Juli 1364

(SSR Aarg. I 22, S. 19 f.). Der angegebene Ort erscheint jedoch
schon vorher als Gerichtsstätte des «officiums im Aigen». Bereits
am 3. Oktober 1347 urkundete Wernher Claus, daß er «ze gerihte
sass ze Brugg vor der statt»161 und am 26. Juli 1348 amtete er

i«o SSR Aarg. I 22, S. 51.

im STAA Kgsf. U.

73

LgebrecKt von UUlinen, ritter,
Olmsn LrucKsess von Vildegg,
OeinrieK Vinsler, sekultkeiss ze Brugg,
JoKns Kamrer, JoKns Legervelt, JoKns 8tüIIi (alle 3 von Lrugg),
Ludi Zimerman von Liren,
Oans sn clen 8inder von Lupken nncl sncler erker lut vil.
rsllt suk, daö neben dein benaekbarten Ädel nnd «ngesekenen

Lrugger Bürgern sueb zwei Ämtsssssen sngekükrt sind. Zu dieser
Zeit ersebeinen die LewoKner des Ligens nur in gsnz seltenen Äus-
nsbnieksllen sls Zeugen, selbst dsnn wenn der Ämtsvogt eine Ler-
tigung vornimmt. Älle diese Umstände Spreeben dskür, dsö dss

XsukgescKükt niebt die OrsscKe kür die ÄnwesenKeit des Onter-

vogtes gewesen sein Ksnn, sondern dsö vorgängig eine Verband-

lung des OoeKgerieKtes ststtksnd. Die Vögte von Lsden smteten
sueb sonst vereinzelt als OerieKtsvorsitzende bei Lertigungen, obne
dsö der Orund ibrer ÄnwesenKeit ersiebtlieb wäre; böebst wsbr-
scbeinlieb wsr sie jeweils dureb die Lrledigung eines ölutkslles
bedingt.

F 18. (?eri<nt8»tätte; ^eilnsnrne unci iV^itwirliunzz cler
^intssässen «n cler liecntsprecnuniz

I. ÄnIäölicK eines 8treites zwiseben Lrugg und dem Ämte
8eKenKenberg von 1466 erklärten die Vertreter der 8tsdt in Lezug
suk die Abgrenzung des gegenseitigen OerieKtsbezirKes:

«... sust bsb «ueb nvemsn debein gerecbtikeit der geriebten
KsIK ds, dsnn sovil: nscbdem Kevde empier ukk Lotzberg und
im Äigen zu der statt vereint nseb Int ir vidimus, svent sv als
nsebgeburen und gewandten in guter kruntsckskt also KsrKomen,
dss das nvder smpt in der nvdern vorststt, und dss ober smpt
vor dem obern tor, wann sv wollten, umb ir geriebt sacben boeb
und nider geriebt.»'""

Das Vidimus beziebt sieb auk die Vereinigung des militäriseben
Äuszuges der beiden Ämter dureb Herzog Kudolk vom 21. Juli 1364

(88L Äarg. I 2^, 3.19 k.). Oer angegebene Ort ersebeint jedoek
sebon vorker sls OerieKtsstätte des «okkieiums im Äigen». Bereits
sm 3. Oktober 1347 urkundete VernKer Claus, dsö er «ze gerikte
ssss ze Brugg vor der statt»'"' und sm 26. Juli 1348 smtete er

>°° 88«. äsrg. I 22. 8.51.
>°> 81-^ Kgsk. v.
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«vor dem obera tor der stat ze Brugge uf dem lande an der stat,
da ich von recht siezen solte».162 Aus diesem Verweis auf das

Gewohnheitsrecht geht hervor, daß beim Obertor (man vergi, die
nähere Umschreibung der örtlichkeit u. S. 118) schon vor der
Vereinigung der beiden Ämter durch Königin Agnes, wofür die
vorliegende Urkunde das erste Zeugnis ist, die Gerichtsstätte unseres
Gebietes lag. Möglicherweise waren die Bewohner von Brugg
ehedem selbst hieher dinggenössig und erlangten erst im Zusammenhang

mit Stadt- und Marktrecht die Befugnis, innerhalb der in dieser

Zeit entstandenen Mauern ein eigenes Gericht abzuhalten. Die
ursprüngliche Zugehörigkeit des späteren städtischen Territoriums
zum Eigenamt steht außer Zweifel (man vergi, auch das Vorwort).
Tatsache ist, daß während der ganzen vorliegenden Epoche die

Dingstatt unseres Gebietes außerhalb dessen Grenzen lag.
IL Über die Teilnahme und Mitwirkung der Amtssässen an der

Rechtsprechung äußern sich die Quellen nicht direkt; doch ergibt
sich aus ihrem allgemeinen Charakter und aus dem historischen
Schicksal des Gebietes folgendes: Das Eigenamt, ursprünglich freies
alamannisches Siedlungsgebiet, ward im Laufe der Zeit zur
habsburgischen Grundherrschaft, wobei allerdings einzelne freie Bauern

ihre unabhängige Stellung zu wahren vermochten. Parallel dazu

entstand ein Hofrecht, das sich ebenfalls entsprechend dem

fortlaufenden Erwerb an Grund und Boden, sowie an Rechten
und Befugnissen, ständig erweiterte. Es ist uns nicht überliefert,
da es nie aufgezeichnet wurde. Seine Existenz dokumentiert jedoch
die in zahlreichen Urkunden sich vorfindende Wendung: «alles
nach recht, sitt und gewonheit des ampts im Eygen».163

Die Angehörigen der Herrschaft Habsburg waren verpflichtet, das

grundherrliche Gericht zu besuchen; es ergibt sich das aus dem
Wesen des Hofrechtes. Einzig die Leibeigenen mögen von der aktiven

Teilnahme ausgeschlossen gewesen sein. — Für die Freien
bestand vorerst weiterhin die alt alamannische Dingpflicht vor das

staatliche, d. h. vor das Landgericht. Mit Erwerb der Landgrafschaft

Aargau erlangten die Habsburger die völlige Gerichtshoheit
über unser Gebiet. Damit wurden alle Bewohner des Eigenamtes
der ausschließlichen Jurisdiktion der herrschaftlichen Gerichte

i»= Thommen I Nr. 461.
163 Als Beispiel erwähnen wir: STAA Kgsf. Urk. v. 18. IL 1447 und

6. XII. 1448.
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«vor dem obera tor cler stst 2e Lrugge uk dern Isnde sn der stst,
ds ick von reckt sic2en soite»."' Äus diesem Verweis suk dss Oe-

woknkeitsreekt gekt hervor, dsö Keim Okertor (rasa vergi, die
näkere OmseKreiKung der OrtiicKKeit u. 8. 118) schon vor der Ver-
einigung der Heiden Ämter durch Königin Ägnes, wokllr die vor»
liegende Urkunde dss erste Zeugnis ist, die OerieKtsststte unseres
OeKietes isg. NögiieKerweise wsren die LewoKner von Lrugg ehe-

dem selbst Hieher dinggenössig und erlangten erst im Zusammen-

hsng mit 8tadt- und IVIsrKtrecKt die Lekugnis, innerhalb der in die-

ser Zeit entstandenen ^lauern ein eigenes OericKt sh2uhaiten. Die
ursprüngliche Zugehörigkeit des späteren städtischen Territoriums
2UM Ligensmt steht «uöer Zweikel (man vergl. auch dss Vorwort).
LatsscKe ist, dsö während der ganzen vorliegenden LpoeKe die

Dingststt unseres OeKietes suöerkalk dessen (Grenzen lag.
II. Oker die LeiinsKme und Mitwirkung der Ämtsssssen sn der

Rechtsprechung äuöern sich die Quellen nicht direkt; doch ergibt
sieb sus ihrem allgemeinen Charakter und sus dem Historisehen
8cKicKssl des OeKietes folgendes: Das Ligenamt, ursprünglich freies
»iamannisehes 8iedlungsgehiet, ward im Laufe der Zeit zur Habs-

burgiseben OrundKerrseKakt, wobei allerdings ein2elne freie Lau-
ern ihre unabhängige 8teIIung 2U wahren vermochten. Larsilel ds-

zu entstand ein Hokrecht, dss sich ehenksiis entsprechend dem

kortisukenden Lrwerb sn Orund und Loden, sowie sn Rechten
und Befugnissen, ständig erweiterte. Ls ist uns nickt Uberliefert,
da es nie aufge2eicbnet wurde. 8eine Lxisten2 dokumentiert jedoch
die in 2«KIreicKen Urkunden sieK vorfindende Vendung: «alles
naek recht, sitt und gewonkeit des ampts im Lvgen »."^
Die ÄngeKörigen der Herrschaft UsbsKurg waren verpflichtet, das

grundherrliehe Oeriebt 2U besuchen; es ergiht sich das aus dem

Vesen des Hofreehtes. Linzig die Leibeigenen mögen von der skti-
ven LeiinsKme ausgeschlossen gewesen sein. — LUr die Lreien be-

stsnd vorerst weiterhin die slt slsmsnniscke Oingpkiicbt vor das

staatliche, d. K. vor das Landgericht. Mt Lrwerh der Lsndgrgf-
sckskt Äsrgsu erlangten die OsKsKurger die völlige OerieKtsKoKeit

üker unser Oebiet. Osmil wurden alle LewoKner des Ligensmtes
der susscklieüiieken Jurisdiktion der KerrscKsktlicKen OerieKte

>«- I'Kc.rnmen I Nr. 461.

lss ^Is Leispiei er«äknen «ir: L?^^ Xgsk. Uric. v. 18. II. 1447 unci

6. XII. 1448.
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unterstellt, und sie waren verpflichtet, deren Dingtage zu
besuchen. Eine neue Exemtion von diesem Prinzip wurde durch die
Übertragung einer gewissen Gerichtsbarkeit an das Kloster Königsfelden

geschaffen. Es wird unten in § 20 hievon näher die Rede

sein.
Die habsburgischen Beamten hatten in ihren Jurisdiktionsbefugnissen

keine völlig autonome Stellung; wir müssen vielmehr
auch den Amtssässen eine gewisse Mitwirkung an der Rechtsprechung

zubilligen. Eine Anzahl von Gerichtsgenossen bildete eine

Art Urteilerkollegium, das im Zusammenwirken mit dem
Vorsitzenden Beamten das Urteil fällte. Sehr aufschlußreich dafür ist
die Bestimmung in den §§ 4, 5, 6 und 8 des Strafrechtes der Königin

Elisabeth,164 wonach die Bußen an das «gericht» zu bezahlen
sind. Wenn die Jurisdiktion selbständig durch die Vögte ausgeübt
worden wäre, so würden die Gefälle zweifellos diesen zugewiesen
worden sein. Mit diesen Erörterungen müssen wir uns hier
begnügen; irgendwelche Regeln über die Kompetenzverteilung sowie
über die Zusammensetzung des «gerichtes» vermögen wir bei der

Dürftigkeit unserer Quellen nicht zu geben.

§ 19. Die klösterlichen Gerichtsbeamten
1. Der Freiheitsbrief von 1314 bestimmt ausdrücklich den

Pfleger zum Gerichtsbeamten des Klosters:
«...und swaz sache auf dem selben gut auf erstent, di sullen
des chlosters phlegaer hören und rihten ...»

In den ersten Jahrzehnten seit Bestehen des Stiftes begegnen uns
in bunter Abwechslung Pfleger, Schaffner und Amtmann als

Beamte von Königsfelden. Es hält schwer, in dem Wirrwarr von
Bezeichnungen und Personen sich einigermaßen zurecht zu finden.160

Uns interessieren die Klosterbeamten hier nur insoweit, als sie

gerichtliche Funktionen ausübten. Leider schweigen sich die Quellen
gerade über diese Tätigkeit völlig aus. Die Beamten treten uns

nur in andern Verwaltungshandlungen entgegen, wobei eben die

i»« SSR Aarg. II 2 S. 8 9.
165 Einzelne Beamte führen als Titel nicht nur eine Bezeichnung, sondern

bedienen sich einer Kombination aus den drei angeführten. Was Herkunft und

Amtsdauer anbelangt, so verweisen wir auf die allerdings nicht in allen Punkten
übereinstimmenden Zusammenstellungen bei Koprio, S. 110 f. und S. 135; Th. v.

Liebenau, Das Kloster Königsfelden, S. 28 29 und C. Brunner, Königsfeldens
Schicksale aus seinem Urkundenschatze, S. 36/37.
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unterstellt, unci sie wsren verpflichtet, cleren Dingtage ZU be-

sucnen. Line neue Lxemtion von diesem Lrinzip wurde durek die
Okertragung einer gewissen OericbtsKsrKeit sn dss Kloster Königs-
felden gesekskken. Ls wird unten in H 20 Kievon nsker die Rede

sein.
Die KabsburgiscKen Leamten Kstten in ikren Jurisdiktion«-

Kekugnissen Keine völlig autonome ötellung; wir müssen vielmekr
guck den Ämtsssssen eine gewisse iVlitwirKung an der RecKtspre-
ekung zubilligen. Line ÄnZgKI von OerieKtsgenossen bildete eine

Ärt LrteilerKollegium, das im Zusammenwirken mit dem vor-
sitzenden Beamten dss Lrteil källte. 8eKr guksekluöreiek dskür ist
die Bestimmung in den HH 4, 5, 6 und 3 des LtrskrecKtes der Köni-
gin Llisabetb,"^ wonscb die Luöen an das «geriebt» zu bezablen
sind. Venn die Jurisdiktion selbständig dureb die Vögte susgeübt
worden wäre, so würden die Oekälle zweifellos diesen zugewiesen
worden sein. iVl.it diesen Lrörterungen müssen wir uns Kier Ke-

gnügen; irgendwelcke Regeln über die Kompetenzverteilung sowie
über die Zusammensetzung des «gericbte«» vermögen wir Kei der

Dürftigkeit unserer (Quellen nickt zu geben.

§ 19. Die lilösterlicnerl (^ericntsoesmteli
1. Der LreibeitsKriek von 1314 bestimmt snsdrückliek den

Lkleger zum OerieKtsKesmten des Klosters:
«...und swsz sseke suk dem selben güt suk erstent, di sullen
des «Klosters pKIegaer Koren und rikten ...»

In den ersten IsKrzeKnten seit Bestellen des ötiktes begegnen uns
in bunter ÄbwecKslung Lkleger, Lcbskkner und Ämtmann als Le-
smte von Königskelden. Ls Kalt sekwer, in dem Virrwsrr von Le-
zeicknungen uud Lersonen sieK einigermaßen zureckt zu kinden.^^
Uns interessieren die KlosterKeamten Kier nur insoweit, als sie ge-
ricktlicke LunKtionen ausübten. Leider sekweigen sieK die Quellen
gersde üker diese LätigKeit völlig aus. Die Lesmten treten uns

nur in sndern VerwsltungsKandlnngen entgegen, wobei eben die

>°< LS« ^srg. II 2 8.8 9.
>°5 Linneine Lesinle Innren sls l'ite! nient nur eine öeneicbnuniz, sonclern

bedienen sieb einer Koinbinstion sus clen drei snZekübrten. Vss HerKunkt unci

^intsdsner snbelsnZt, so verweisen wir suk ciie sllerdings nickt in sllen Punkten
übereinstimmenden ZussmmenstellunAen bei Koprio, 8. Ilö k. unci 8.135; l"K. v.

Liebensu, Oss Kloster Königskelclen, 8.28 29 uncl O. örunner, Königskeldens
8ebieKssle sus seinein LlrKundensobstne, 8.36/37.
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großen Schwankungen in der Terminologie herrschen. Angesichts
dieser Umstände müssen wir uns mit der Feststellung begnügen, daß

die dem Kloster überlassene Gerichtsbarkeit prinzipiell von seinen

Pflegern ausgeübt wurde. Die Frage, ob diese Funktion auch dem
Schaffner und Amtmann zustehen konnte, muß dahingestellt
bleiben; ebenso ob der Pfleger neben seiner Jurisdiktionellen Tätigkeit
noch in der übrigen Verwaltung mitwirken konnte.

2. Die unübersichtlichen Verhältnisse erfuhren durch die
Öffnung der Gotteshausleute von 1351 wenigstens theoretisch eine

Vereinfachung. Königin Agnes gab dem Kloster einen Kastvogt
und übertrug ihm die gesamte dem Stift zustehende Gerichtsbarkeit,

ausgenommen die Bestrafung der Übertretung des Eheverbotes

für Ungenossen. Dieses Vergehen war ausdrücklich dem
Gotteshaus vorbehalten. Die einschlägigen Stellen lauten:166

§ 1. «Umb dez gotzhus eigen und erb sol nieman richten wan
ein kastvogt.»

§ 2. «Die buzzen, du in den gedingen gebessert werdent, der
sint zwen teil des gotzhus ze Küngesfelt, der drit teil eines
vogts, und sol [si] des gotzhus botte in gewinnen; widerstand

si dem hotten, so sol ihm der vogt helfen.»
§ 9. «Dez gotzhus eigen man sol nieman züchtigen umb sin

ungenosse wan das gotzhus; widerstat er aber dem gotz-
huse, so sol im ein vogt helfen.»

Die Öffnung galt für das gesamte Klostergut, nicht nur für das im

Eigenamt gelegene. Gerade der externe Besitz muß der Hauptgrund

für ihre Entstehung gewesen sein; denn nicht überall konnte
das Gotteshaus seine Jurisdiktionellen Befugnisse so unangefochten
ausüben wie im Eigenamt, wo durch die ständige Anwesenheit der

Königin Agnes von vorneherein jegliche Übergriffe der habsburgischen

Beamten ausgeschlossen waren. Die Quellen erwähnen die

unter dem Vorsitz des Kastvogtes abgehaltenen Dingverhandlungen

mit keinem Wort. Das Verfahren war auch hier, wie vor
dem habsburgischen Amtsgericht, mündlich. Auch über die jeweilige
Besetzung der Kastvogtei sind wir schlecht unterrichtet: Expressis
verbis ist uns keiner der Inhaber überliefert. In diesem Zusammenhang

müssen wir etwas näher auf die Person Gerungs von Altwis
eintreten, von dem wir oben S. 69 feststellten, daß er von 1358—63

Vogt der Königin Agnes auf dem Bözberg und im Eigen war. Er

166 SSR Aarg. II 2 S. 13 f.
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groöen 8cbwsnKungen in lier Terminologie KerrscKen. Ängesiebts
dieser Umstände müssen wir uns mit cler Leststeilung begnügen, dsö
clie clem Kloster überlsssene OerieKtsbsrKeit prinzipiell von seinen

Pflegern ausgeübt wurde. Die Lrsge, ob cliese LunKtion suck clem

8cKskkner uncl Ämtmsnn zustellen Konnte, mulj dskingesteiit Klei-
Ken; ebenso «K cler Pfleger neben seiner jurisdiktioneiien LätigKeit
noeb in cler übrigen Verwaltung mitwirken Konnte.

2. Die unükersicktlicken Verbältnisse erkukren clureb clie Okk-

nung cler OottesKsusleute von 1331 wenigstens tbeoretiscb eine

VereinkscKung. Königin Ägnes gab clem Kloster einen Ksstvogt
unci übertrug ibm ciie gesamte ciem 8tikt zustebencle OericKtsKar-
Keit, ausgenommen clie Bestrafung cler Übertretung lies LKever-
botes für Ungenossen. Dieses Vergeben war susllrüeKIieb ciem

OottesKsus vorbehalten. Die einschlägigen 8teiien lauten:"^
§ 1. «Lmb riez gotzbus eigen unli erb sol nieman richten wsn

ein Ksstvogt.»
§ 2. «Die Kuzzen, llu in lien gelingen gebessert werlient, cier

sint zwen teil lies gotzhus ze Küngeskelt, lier cirit teii eines
vogts, unci sol ^sii, lies gotzbus botte in gewinnen; wider-
stsnci si clem bottev, so sol ikm cier vogt Heiken.»

H 9. «Dez gotzhus eigen msn soi niemsn züchtigen umb sin

ungenosse wsn liss gotzhus; wiclerstst er aber dem gotz-
buse, so sol im ein vogt Heiken.»

Die Okknung galt kür ciss gesamte Klostergut, nickt nur kür clss im

Ligensmt gelegene. Oersde cier externe Besitz muij cier Haupt-
grunci kür ikre LntsteKung gewesen sein; denn nickt UKeruII Konnte
dss OottesKgus seine jurisdiktionellen Lekugnisse so unsngekocbten
ausüben wie im Ligenamt, wo durch die ständige ÄnwesenKeit der

Königin Ägnes von vornekerein jegiicke Obergrikke der KsbsKurgi-
scken Leamten ausgeschlossen wsren. Die Zueilen erwähnen die

unter dem Vorsitz des Ksstvogtes skgeksltenen DingverKand-
iungen mit Keinem Vort. Dss VerksKren war suck Kier, wie vor
dem Kabsburgiseben Ämtsgericbt, mündlich. ÄucK über die jeweilige
Besetzung der Ksstvogtei sind wir sckleckt unterrielitet: Lxpressis
verbis ist uns Keiner der InKsber llberliekert. In diesem Zusammen-

bang müssen wir etwas näker suk die Person (Gerungs von Äitwis
eintreten, von dem wir «Ken 8. 69 keststeiiten, dal! er von 1333—63

Vogt der Königin Ägnes suk dem LözKerg und im Ligen wsr. Lr

>°« SSIì >vsrg. II 2 8.13 I.
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hatte in diesem Zeitpunkt bereits eine erfolgreiche Laufbahn als

habsburgischer Beamter hinter sich. Von 1341—49 war er Schultheiß

von Lenzburg;167 am 4. Februar und am 14. August 1357

nennt er sich Untervogt von Baden;168 doch bezieht sich seine

Tätigkeit nicht auf dieses Amt, sondern er vertrat Königin Agnes
und das Kloster vor Gericht. Dies tat er auch am 9. März und am
27. April 1358, aber jetzt legt er sich nicht mehr den Titel «Vogt
von Baden», sondern «der kungin von Ungern vogt ze Brugg»
zu.109 Diese Terminologie ist äußerst merkwürdig. Der Vogt im
Eigen kann damit nicht gemeint sein, noch fünf Monate später
erscheint Rudine von Windisch in dieser Stellung (man vergi, oben
Anm. 145). Ebensowenig darf darunter das Schultheißenamt
verstanden werden; zu der Zeit hatte sich die Bezeichnung «schult-
heiss» endgültig durchgesetzt.170 Im übrigen amtete noch am 12.

Oktober 1358 Wernher Clauses in dieser Stellung (man vergi. Anm.
147). Es bleibt somit nur folgende Erklärung: Gerung hatte seine

Stelle als Untervogt von Baden aufgegeben und war nach Brugg
übergesiedelt und versah von hier aus die Kastvogtei Königsfelden.
Es ist unsicher, ob er dieses Amt beibehalten hat, als er noch im
gleichen Jahre Vogt auf dem Bözberg und im Eigen wurde. Über
die späteren Kastvögte finden sich in dem relativ reichhaltigen
Quellenmaterial keine weiteren Anhaltspunkte mehr,171 es erscheinen

nur die Amtmänner, Schaffner und Pfleger als klösterliche
Verwaltungsbeamte. Unter diesen Umständen dürfen wir annehmen,

daß trotz der Bestimmung der Öffnung nicht fortwährend
ein Kastvogt als besonderer Gerichtsbeamter bestellt worden sei,

sondern daß die dem Kloster zustehenden Jurisdiktionellen Befugnisse

mehrheitlich von den ordentlichen Verwaltungsorganen
ausgeübt wurden.

i«' Merz, BWA H, S.536.
»s STAA Kgsf. Urk.
16» Welti I Nr. 65 und 67.

i™ Noch 1338 hieß es: «Schultheis und pfleger zu Brugg» (STAA Nr. 431,

Kgsf. Kopialbuch III, fol. 123 b.).
i'i Die Annahme Liebenaus, Lebensgeschichte der Königin Agnes, S. 342 f.,

daß der Schultheiß von Brugg in Stellvertretung des abwesenden Kastvogtes der

Kastvogtei vorstand, ist hinfällig geworden durch die Auffindung der Urkunde
von 1356 (SSR Aarg. I 2, S. 19), wonach Herzog Albrecht der Königin die Stadt

Brugg übertrug. Dadurch wird erklärlich, warum die Schultheißen im Namen von

Agnes amteten.
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Kstte in diesem Zeitpunkt bereits eine erkolgreicke LsufKsKn sis

KsKsKurgiscKer Beamter Kinter sieb. Von 1341—49 war er ZcKuit-
KeiL von Lenuburg;"^ sm 4. Lebruar und sm 14. August 1357

nellnt er sieb Lntervogt von Lsden;"» doeb beliebt sieb seine

LätigKeit niebt sus dieses Ämt, sondern er vertrat Königin Ägnes
und das Kioster vor OerieKt. Dies tat er sucb «m 9. IVIsr« und am
27. Äprii 1358, sber jet2t legt er sieb niebt mebr den l'ilei «Vogt
von Lsden», sondern «der Kungin von Ungern vogt 2« Lrugg»
2U."6 Diese Terminologie ist suöerst merkwürdig. Der Vogt im
Ligen Kann dsmit nickt gemeint sein, noeb künf IVlonate später er-
sebeint Ludine von VindiscK in dieser Lteliung (insu vergi. »Ken

Änm. 145). Lbensowenig darf darunter dss LcKuitbeiLensmt ver-
stsnden werden; 2u der Zeit Kstte »ick die LeneicKnung «sckuit-
Keiss» endgültig durckgeset2t.'" Im übrigen amtete nocK am 12.

Oktober 1358 VernKer Oisuses in dieser öteiiung (man vergi. Änm.
147). Ls bleibt somit nur folgende LrKIärung: Oerung batte seine

öteiie als Lntervogt von Laden aufgegeben und war nseb Lrugg
Ubergesiedelt und verssb von bier sus die Kastvogtei Königsfeiden.
Ls ist unsieber, ob er dieses Ämt beibebsiten bst, sls er noeb im
gieieben JaKre Vogt auf dem LöuKerg und im Ligen wurde. Oker
die späteren Ksstvögte finden sieK in dem relativ reicKKailigen
Ouelienmaterial Keine weiteren ÄnKaltspunKte mekr,'^ es ersekei-

nen nur die Ämtmänner, öcksffner und Lkieger als KlösterlieKe
Verwsitungsbesmte. Lnter diesen Ilmständen dUrfen wir snnek-

men, dsö tr«t2 der Bestimmung der Öffnung nickt fortwäkrend
ein Ksstvogt sls besonderer OericKtsbesrnter bestellt worden sei,

sondern dsö die dem Kloster 2usteKenden jurisdiktionellen öekug-
nisse mebrkeitlick von den ordentiicken Verwaltungsorganen sus-

geUkt wurden.

îvlern. LV^, II, 8.536.
l°« 81'^^, Xgsk. UrK.
l°» Velli I Nr. 65 unci 67.

"° Noci, 1338 KielZ es: «sckuitkeis unci pkleger nu Lrugg» (Sl^ä, Nr. 431,

Xgsk. XopisIbucK III, loi. 123 b.).
Die ^nnsbine Liebenaus, Lebensgescbicbte cier Xönigin ^gnes, 8.342 k.,

cislZ cier 8cKuItKeiÜ von Lrugg in Ltelivertretung lies sbvvesevclen Xsstvogtes cier

Xsstvogtei vorstsnci, ist Kinkiiliig gev/orden ciurck ciie ^ukkinciung cier Urkunde
von 1356 (83L ^srg. I 2, 8. 19), v/onsck Herzog ^Ibrecbt cier Xönigin ciie 8tscit

Lrugg übertrug. OsclurcK «irci erKIärlicK, «sruin ciie 8cKuItKeiöen im Nsmen von

^gnes smteten.
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3. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts begegnet uns unter den
Beamten Königsfeldens ein neuer Name: der Hofmeister. Damit
verschwand zwar die bunte Reihe der Amtmänner, Schaffner und
Pfleger mit ihren variierenden und unbestimmbaren Kompetenzbereichen

keineswegs, aber sie wurden zu bloßen Unterbeamten,
und über ihnen stand nun ein Mann mit umfassenden Befugnissen
auf dem ganzen Gebiet der Verwaltung. Beim Hofmeister lag jetzt
die Leitung der gesamten klösterlichen Rechtsprechung. Zu
seiner Entlastung konnte er gewisse Kompetenzen an untere Instanzen

delegieren. Irgendwelche bestimmte Normen hierüber sind
nicht erhalten. Wahrscheinlich standen solche Übertragungen in
Bezug auf ihren Umfang völlig im freien Ermessen des Hofmeisters.

Praktisch wurden sie vor allem gegen das Ende unserer
Periode, als das Kloster die völlige Gerichtshoheit, einschließlich
das Blutgericht, über das ganze Amt erhielt.

Der Zeitpunkt, an dem das Hofmeisteramt geschaffen wurde,
läßt sich nicht mehr feststellen. Sein ältester quellenmäßig
nachweisbarer Inhaber ist Johann Schultheß von Griffensee am 23.

Mai 1379.172 Die neue Bezeichnung vermochte sich nur allmählich

durchzusetzen; denn noch sechs Jahre später nannte sich
Schultheß wieder «ze den ziten pf leger der erwirdigen geistlichen
frowen».173 Immerhin trat bis 1415 in den Verhältnissen eine
solche Konsolidierung ein, daß das Hofmeisteramt auch unter
bernischer Oberherrschaft eine ständige Einrichtung wurde.

4. Nach der Öffnung stand die Aburteilung von Übertretungen

des Eheverbotes für Ungenossen dem Gotteshaus, d. h. der
Äbtissin und dem Konvent zu.174 Diese müssen außerdem im Laufe
der Zeit als Begnadigungs- und Appellationsinstanz umfangreiche
Rechte erlangt haben. Für unsere Epoche sind uns jedoch keine

w« AU Brugg Nr. 32. — Über die weiteren Hofmeister bis 1415 vergi, man
die Zusammenstellungen bei C. Brunner, Königsfeldens Schicksale aus seinem

Urkundenschatze, S. 34; Th. v. Liebenau, Geschichte des Klosters Königsfelden, S. 85,

und Koprio, S. 135.

i« STAA Kgsf.U. v. 7. IL 1385.

i'4 Im Gegensatz zum Frauenklostcr standen den Organen des Franziskanerkonventes

keine richterlichen Befugnisse zu. Die Herzoge erteilten ihre Begünstigungen

und Privilegien ausschließlich den Clarissinnen. Die Franziskaner waren
dem Nonnenkloster in jeder Beziehung untergeordnet.
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4. IXscK der Öffnung stsnd die ÄKurteilung von OKertretun-
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^11 Brugg Nr. 32, — Oker die «eiteren Hokmeister bis 1415 vergi, man
die Zusammenstellungen bei <ü, Lrnnner, Königsleldens 8eKicKsale sus seinein lir-
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8?^ Kgsk. II. v. 7. II. 1385.

>" Iin Oegensatn nuin LrsuenKIostcr standen den Organen des LrannisKaner-

Konventes Keine ricklerlicken Bekugnisse nu. Die Herzoge erteilten ikre Begünsti-

gungen und Privilegien sussoKIieülicK den dlsrissinnen. Die ?rsn?isksner waren
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konkreten Fälle bekannt; denn die ältesten, uns erhalten gebliebenen

Aufzeichnungen von Strafsachen stammen aus dem Beginn
des 16. Jahrhunderts. Infolgedessen verweisen wir, was die
Rechtsprechungstätigkeit von Äbtissin und Konvent anbelangt, auf die

Ausführungen w. u. S. 115/116.

§ 20. Gerichtsstätte; Teilnahme und Mitwirkung
der Klosterleute an der Rechtsprechung

I. Seitdem das Stift im Eigenamt teilweise zum Niedergerichtsherrn

geworden war, verfügte es über eine eigene Gerichtsstätte.
Sie befand sich in Königsfelden vor dem Kloster.175

IL Hier fanden die Dingtage der klösterlichen Beamten statt.
Neben den Gotteshausleuten waren auch alle diejenigen, welche

vom Stift Grund und Boden zur Bebauung erhalten hatten, drei
Mal im Jahre zum Erscheinen verpflichtet. So steht es ausdrücklich

in § 1 der Öffnung von 1351:

«Wer erb oder lehen hat von dem gotzhuse und her gedinghöfig
ist, der sol in drien gedingen sin».

Diese drei Dingtage genügten wohl kaum. Es fanden daneben noch
weitere statt, an denen nur die Gotteshausleute anwesend sein

mußten. Der obige Text läßt eine solche Interpretation ohne
weiteres zu. Nach dem gleichen Paragraphen hatte die Ankündigung
sieben Nächte vorher zu erfolgen. Wer nicht kam, verfiel einer
Buße von drei Schillingen; es wäre denn, daß ihn wirkliche Not
verhindert hätte:

«Du selbe gedinge sol man vor siben nachten künden, und wer
nit dar kunt, der sol dri schilling bessern, er zihe denne für,
daz in ehafte not geirt hab.»

Wie im habsburgischen Amtsgericht vollzog sich auch hier die

Urteilsgestaltung in Zusammenwirkung von Vorsitzendem Richter

"5 Ihr ältester urkundlicher Nachweis datiert von 1333 (STAA Nr. 430,

Kgsf. Kopialbuch I, siehe unter Iberg). Am 29. Jan. 1404 sitzt Hofmeister Achat-
zius Esel «ze Küngsfelt vor dem closter under den linden an offner frigen strasse

ze gerichte» (STAA Gnadentaler U.). Allerdings amtete er hier im Namen der
Herrschaft Österreich, da noch kein neuer Amtsvogt bestellt worden war; man
vergi. S. 67. Die Linde, unter der das Gericht tagte, stand unmittelbar beim

Westeingang zum Kloster (man vergi, die Karte und S. 142).
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mit einer Art Urteilerkollegium. Es folgt dies sehr schön aus
nachstehenden zwei Stellen einer Königsfelder Fertigungsurkunde:176

«. harumb fragt ich obgeschribner richter rechtes; do gab ge-
samnet urteil einhellenklich uff den eide, dz .»

«. dz ales do nach miner urfrage einhellenklich uff den cide
urteilet ward, dz diser käffe .»

Eine Kompetenzausscheidung scheitert am Mangel einschlägiger
Quellen.

"6 STAA Gnadentaler U. v. 4. X. 1403.

80

mil einer Ärt OrteilerlioIIegium. Ü8 folgt ciies seiir seirön au8 nscii-
sreirenilen zwei ötellen einer rvönigsfelcier LertigungsurKuncle:''^

«. Karumb fragt ick okge»eiirilzner rickter reeiites; ciò gai, ge-
gamnet urteil einnellenliiieii uff clen eicle, ciz. .»

«. ciz aies cio naen miner urfrage einnellenlilicii uff clen eicle
urteilet ward, clz ciiser iiäffe. .»

Line Xomr,etenzau88eneic1ung 8oi>eitert sm IVlsngei ein8eilläg!ger
Quellen.

"« S?^^, Onscienisler t.', v, 4, X. 140Z.
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